
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT SCHWÄBISCH GMÜND 
 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
 

Nr. 840 C I “Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ 
 

Gemarkung Lindach - Flur Lindach  
 
 
 
 
 
 

 

Begründung und Umweltbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maren.klenk
Textfeld
Anlage 3



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschrift Nr. 840 C I “Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ 
Begründung gem. § 9 (8) BauGB      Entwurf  2 
 

 

 

Begründung 

Inhalt 
 
1. Erfordernis zur Planaufstellung ................................................................................... 4 

1.1 Ziele und Zwecke der Planung ............................................................................ 4 
1.2 Bedarfsbegründung ............................................................................................. 5 
1.3 Ordnung und Nachhaltigkeit der städtebaulichen Entwicklung ............................. 6 
1.4 Art des Verfahrens .............................................................................................. 6 
1.5 Verfahrensverlauf ................................................................................................ 7 
1.6 Standortalternativen ............................................................................................ 7 

2. Räumlicher Geltungsbereich ....................................................................................... 8 
2.1 Lage innerhalb des Gemeinwesens ..................................................................... 8 
2.2 Beschreibung des Geltungsbereichs ................................................................... 8 
2.3 Größe des räumlichen Geltungsbereichs, einzelne Nutzungen ........................... 8 

3. Einordnung in die übergeordnete Planung .................................................................10 
3.1 Landesplanung ...................................................................................................10 
3.2 Regionalplanung ................................................................................................12 
3.3 Flächennutzungsplan .........................................................................................13 
3.4 Landschaftsplan .................................................................................................14 

4. Bestehende Rechtsverhältnisse .................................................................................15 
4.1 Vorhandene Bebauungspläne ............................................................................15 
4.2 Angrenzende Bebauungspläne ..........................................................................15 
4.3 Rechtliche Bindungen .........................................................................................15 

5. Bestand innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs ...........................................16 
5.1 Nutzung ..............................................................................................................16 
5.2 Grundbesitzverhältnisse .....................................................................................17 
5.3 Allgemeine naturräumliche Gegebenheiten ........................................................17 

6. Auswirkungen auf die Planung ..................................................................................18 
6.1 Schutz vor Starkregen und Überschwemmung ...................................................18 
6.2 Klima ..................................................................................................................20 

7. Plankonzept ...............................................................................................................22 
7.1 Gesamtkonzeption .............................................................................................22 
7.2 Verkehrserschließung .........................................................................................22 
7.3 Ver- und Entsorgung ..........................................................................................24 

8. Begründung der Planungsinhalte ...............................................................................25 
8.1 Planungsrechtliche Festsetzungen .....................................................................25 
8.2 Örtliche Bauvorschriften .....................................................................................29 

9. Umweltbericht ............................................................................................................31 
10. Nachrichtliche Übernahme und Hinweise ..................................................................31 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschrift Nr. 840 C I “Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ 
Begründung gem. § 9 (8) BauGB      Entwurf  3 
 

 

 

Anhang zur Begründung 
 
 

Anhang 1: Steckbrief „Klimagerechtes Flächenmanagement Schwäbisch Gmünd“,  
berchtoldkrass space&options, Karlsruhe, und GEO-NET Umweltconsulting GmbH, 
Hannover, Oktober 2019 

 
 
Anhang 2: Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung, 

Ingenieurbüro Blaser, Esslingen, 10.06.2025 
 
 
Anhang 3: FFH-Verträglichkeitsprüfung, 

Ingenieurbüro Blaser, Esslingen, 10.06.2025 
 
 
Anhang 4: Umweltbericht zum Bebauungsplan „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“, 

Ingenieurbüro Blaser, Esslingen, 10.06.2025 
 
 
Anhang 5: Bodenschutzkonzept zum Baugebiet „Hinteres Iltisfeld – Erweiterung“  

Geotechnik Aalen GmbH & Co. KG, Aalen, 22.04.2025 
 
 
Anhang 6: Geotechnisches Erschließungsgutachten zum Baugebiet 

„Hinteres Iltisfeld – Erweiterung“  
Geotechnik Aalen GmbH & Co. KG, Aalen, 26.05.2025 

 
 
 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschrift Nr. 840 C I “Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ 
Begründung gem. § 9 (8) BauGB      Entwurf  4 
 

 

 

Begründung 

1. ERFORDERNIS ZUR PLANAUFSTELLUNG 

1.1 Ziele und Zwecke der Planung 
In Schwäbisch Gmünd besteht nach wie vor eine stabile Nachfrage nach Wohnraum. 
Der Schwerpunkt liegt hier derzeit bei kompakten Wohnformen und bezahlbarem Wohn-
raum. Es besteht die Zielsetzung, in den Ortsteilen außerhalb der Kernstadt die Wohn-
flächen nach dem Grundsatz des Eigenbedarfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwan-
derungstendenzen, die letztlich zu Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen ge-
hen, entgegengewirkt werden. Bei der Planung sind neben Einzel- und Doppelhäuser 
auch Mehrfamilienhäuser oder andere Wohnformen zu berücksichtigen. 
 
Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein großes Anliegen, aufgrund des Nachfragepo-
tenzials nach Wohnraum (insgesamt sind 794 Interessenten für Schwäbisch Gmünd 
und 220 Interessenten für Lindach bei der Stadtverwaltung registriert, Stand: 
10.06.2025) die Erweiterung des Wohnbaugebiets „Hinteres Iltisfeld“ auf den Weg zu 
bringen.  
 
Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat haben sich zum Ziel gesetzt, den Wohnraum-
bedarf zu lindern und gleichzeitig dem anhaltenden Flächenzuwachs durch flächenspa-
rende Siedlungsformen, die Mobilisierung vorhandenen Baulands und die Aktivierung 
innerörtlicher Entwicklungspotenziale entgegenzuwirken.  
 
So konnte bspw. im Zentrum von Lindach durch die Verlagerung der Firma Nomatec 
und unter Einbeziehung des angrenzenden ehemaligen Lakner-Areals Wohnbauland 
geschaffen werden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Neues Wohnen an der 
Osterlängstraße“, rechtskräftig seit 16.11.2017, entstanden zwischen Täferroter Straße 
und Osterlängstraße Bauflächen für Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser. 
Die Grundstücke sind komplett verkauft und bebaut.  
 
Weitere Innenentwicklungspotenziale in Form von Baulücken oder untergenutzten Flä-
chen sind in Lindach derzeit nicht vorhanden. Die wenigen verbliebenen Flächen kön-
nen aktuell nicht aktiviert werden, da entweder keine Mitwirkungsbereitschaft der Eigen-
tümer besteht oder erhöhte Aufwendungen für die Erschließung erforderlich wären. 
 
Zur Deckung des drängendsten inneren Wohnbauflächenbedarfs soll daher das Wohn-
gebiet „Hinteres Iltisfeld“ am nördlichen Ortsrand von Lindach erweitert werden. Das 
Plangebiet liegt auf Gemarkung Lindach, im Gewann „Lachwiesen“. Im Süden und Os-
ten grenzt der Planbereich an das bestehende Wohngebiet an, im Norden und Westen 
befindet sich die freie Landschaft. Die für die Erweiterung des Baugebiets benötigten 
Flächen konnten von der Stadt bereits erworben werden. Eine kurz- bis mittelfristige 
Umsetzung der Planung ist damit möglich.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Erweiterung des Wohngebiets geschaffen werden. Der Gemeinderat der 
Stadt Schwäbisch Gmünd hat hierfür am 21.12.2022 in öffentlicher Sitzung den Aufstel-
lungsbeschluss gefasst. 
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1.2 Bedarfsbegründung 
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld – Erweiterung“ in Lindach erfolgt 
zur Deckung eines konkret nachgewiesenen Wohnbauflächenbedarfs. In der Stadt 
Schwäbisch Gmünd besteht weiterhin eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum, 
insbesondere nach bezahlbaren und kompakten Wohnformen. Diese Nachfrage ist 
nicht nur in der Kernstadt, sondern ausdrücklich auch in den Stadtteilen wie Lindach zu 
verzeichnen. 
 
Aktuell sind bei der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd 794 Interessenten registriert, 
davon 220 mit konkretem Bezug zu Lindach (Stand: 10.06.2025). Die vollständige Be-
bauung des Wohngebiets „Neues Wohnen an der Osterlängstraße“ zeigt, dass auch 
vergangene Wohnbauflächenangebote im Stadtteil Lindach vollständig ausgeschöpft 
wurden. Weitere Innenentwicklungspotenziale in Lindach sind derzeit nicht verfügbar. 
Die wenigen verbleibenden Baulücken sind entweder durch Eigentumsverhältnisse blo-
ckiert oder mit wirtschaftlich nicht tragbaren Erschließungsaufwänden verbunden. 
 
Ein substantieller Bedarf an neuen Bauflächen ergibt sich nicht nur aus der laufenden 
Wohnraumnachfrage, sondern auch aus dem Grundsatz der Stadt Schwäbisch Gmünd, 
die Ortsteile im Sinne ihres Eigenbedarfs zu stärken. Gerade in ländlich geprägten Orts-
lagen wie Lindach, in denen vorrangig Einfamilien- und Doppelhäuser dominieren, kann 
durch zusätzliche bauliche Angebote einer zunehmenden Abwanderung begegnet wer-
den. Diese führt mittelfristig zu einem Rückgang der Inanspruchnahme und damit zur 
Gefährdung der Tragfähigkeit vorhandener Infrastruktureinrichtungen wie Kindergärten, 
Schulen und Nahversorgung. 
 
Die Notwendigkeit zur Wohnbauflächenausweisung wurde bereits im Zuge der Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungsplans 2035 eingehend geprüft. Die Fläche des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im gültigen Flächennutzungsplan 
komplett als geplante Wohnbaufläche dargestellt. Damit wurde der Bedarf erst vor kur-
zem im Zuge der vorbereitenden Bauleitplanung fachlich fundiert nach dem Schema 
des Hinweispapiers zur Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise des Mi-
nisteriums für Verkehr und Infrastruktur vom 15. Februar 2017 nachgewiesen. Eine er-
neute detaillierte Bedarfsermittlung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist daher 
nicht erforderlich. 
 
Hervorzuheben ist zudem die gesamtstädtische Entwicklung: Seit 2011 wächst die Be-
völkerung Schwäbisch Gmünds deutlich – von 59.085 im Jahr 2011 auf 63.698 im Jahr 
2024. Die Einwohnerzahl ist dabei stärker gestiegen als in früheren Prognosen des sta-
tistischen Landesamtes vorhergesagt. Die letzten Zensus-Ergebnisse aus dem Jahr 
2022 (63.449 EW) lassen sogar darauf schließen, dass Schwäbisch Gmünd in den letz-
ten Jahren nochmals deutlich stärker an Zuwachs gewonnen hat. Auch Lindach konnte 
sich diesem Trend zuletzt wieder anschließen. Nach zwischenzeitlichem Rückgang 
stieg die Einwohnerzahl Lindachs von 3.051 im Jahr 2018 auf 3.182 im Jahr 2023 an. 
Diese Entwicklung zeigt, dass das Interesse am Wohnen im Stadtteil weiterhin vorhan-
den ist, das Angebot jedoch begrenzt. 
 
 

Einwohnerentwicklung in Schwäbisch Gmünd  und Lindach 
2009 59.499   3.075  
2010 59.015 -484  3.058 -17 
2011 59.085 +70  3.090 +32 
2012 59.173 +88  3.105 +15 
2013 59.425 +252  3.093 -12 
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2014 60.024 +599  3.067 -26 
2015 60.687 +663  3.059 -8 
2016 61.278 +591  3.119 +60 
2017 61.762 +484  3.089 -30 
2018 62.036 +274  3.051 -38 
2019 61.965 -71  3.050 -1 
2020 62.017 +52  3.055 +5 
2021 62.142 +125  3.122 +67 
2022 63.136 +994  3.143 +21 
2023 63.532 +396  3.182 +39 
2024 63.698 +166  3.176 -6 

Daten Einwohnermeldeamt, Stand jeweils 31.12. 
 

Die Stadt verfolgt in ihrer Entwicklungsstrategie einen ausgewogenen Kurs zwischen 
Innen- und Außenentwicklung. Aufgrund der topografisch stark eingeschränkten Flä-
chenverfügbarkeit in den Tallagen der Kernstadt ist es notwendig, insbesondere in den 
Ortsteilen qualifizierte Erweiterungen zu ermöglichen. In Lindach wurde bereits eine 
Verdichtung im Zentrum realisiert, weitere Innenentwicklungspotenziale stehen kurzfris-
tig nicht zur Verfügung. Damit bleibt zur Deckung des Bedarfs an Wohnraum in Lindach 
einzig die städtebauliche Entwicklung in den angrenzenden Randlagen – wie am nörd-
lichen Ortsrand im Bereich „Hinteres Iltisfeld“. 
 
Die betreffenden Flächen im Gewann „Lachwiesen“ wurden bereits von der Stadt 
Schwäbisch Gmünd erworben. Eine kurzfristige Umsetzung der Planung ist somit mög-
lich. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
bedarfsgerechte und gleichzeitig flächensparende Wohngebietserweiterung geschaffen 
werden. Neben Einfamilienhäusern sind ausdrücklich auch Doppelhäuser, Mehrfamili-
enhäuser sowie alternative Wohnformen vorgesehen, um unterschiedliche Nachfra-
gesegmente zu bedienen und die bauliche Ausnutzung zu optimieren. 
 
Die Erweiterung des Wohngebiets „Hinteres Iltisfeld“ ist somit ein wesentlicher Beitrag 
zur Stärkung der dezentralen Siedlungsstruktur der Stadt Schwäbisch Gmünd, zur Si-
cherung der ortsteilspezifischen Eigenentwicklung, zur Bewältigung des regionalen Zu-
zugsdrucks sowie zur Deckung eines konkret registrierten und planerisch bereits aner-
kannten Wohnraumbedarfs. 

1.3 Ordnung und Nachhaltigkeit der städtebaulichen Entwicklung 
Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung ist es notwendig, die für den bestehen-
den Bedarf erforderliche Fläche auszuweisen. Mit der Ausweisung des Baugebiets am 
Ortsrand von Lindach besteht die Möglichkeit an vorhandene Infrastruktur anzuschlie-
ßen und den Siedlungskörper geordnet weiterzuentwickeln. Da die für die Planung be-
nötigten Grundstücke alle von der Stadt erworben wurden, ist eine zeitnahe Bebauung 
möglich. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sollen dabei so gewählt werden, dass 
ein möglichst nachhaltiges und durchmischtes Baugebiet entsteht, das sich in das Orts- 
und Landschaftsbild einfügt und den Teilort Lindach maßvoll und verträglich erweitert. 
Die Planung wurde dahingehend optimiert, dass die Auswirkungen auf die natürlichen 
Schutzgüter möglichst gering ausfallen. 

1.4 Art des Verfahrens 
Es wird für den dargestellten Geltungsbereich ein qualifizierter Bebauungsplan erstellt. 
Das Bebauungsplanverfahren wird im Regelverfahren mit frühzeitiger Unterrichtung und 
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Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB sowie mit Umweltprüfung und Umweltbericht 
durchgeführt.  
 
Um die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und die Vorgaben des § 1a BauGB in aus-
reichendem Maße zu berücksichtigen, wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 durchgeführt und ein Umweltbericht gem. § 
2a BauGB erstellt. Der Umweltbericht ist gesonderter Teil der Begründung (Anhang 4). 
 
Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange im Sinne des § 44 BNatSchG 
(Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände) wird ein artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag zum Bebauungsplan vorgelegt (Anhang 2). 

1.5 Verfahrensverlauf 
Der Aufstellungsbeschluss wurde in öffentlicher Sitzung am 21.12.2022 durch den Ge-
meinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd gefasst. (Gemeinderatsdrucksache 
Nr. 218/2022). Die öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte 
am 10.10.2024. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzei-
tige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
1 BauGB fanden vom 14.10.2024 bis einschließlich 13.11.2024 statt. 
 
Über die während der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen hat der 
Gemeinderat am 23.07.2025 in öffentlicher Sitzung beraten (Gemeinderatsvorlage 
Nr. 080/2025). In derselben Sitzung hat der Gemeinderat den Bebauungsplan und die 
örtlichen Bauvorschriften Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ im Entwurf be-
schlossen. 

1.6 Standortalternativen 
Standortalternativen ergeben sich aufgrund der Flächenverfügbarkeit sowie der Nähe 
zur vorhandenen Infrastruktur nicht. 
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2. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

2.1 Lage innerhalb des Gemeinwesens 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd liegt in der Region Ostwürttemberg, 50 Kilometer von der 
Landeshauptstadt Stuttgart entfernt, im Ostalbkreis. Schwäbisch Gmünd befindet sich 
im System der zentralen Orte als Mittelzentrum in der Entwicklungsachse Stuttgart – 
Schorndorf – Schwäbisch Gmünd – Aalen. Die Große Kreisstadt hat rund 64.000 Ein-
wohner, die sich auf die Kernstadt und 11 Stadtteile verteilen. 
 
Lindach ist der nördlichste Stadtteil von Schwäbisch Gmünd. Die ehemals selbständige 
Gemeinde wurde 1971 eingemeindet. Der Stadtteil liegt landschaftlich reizvoll in Halb-
höhenlage nordöstlich von Schwäbisch Gmünd und hat eine Gemarkungsfläche von ca. 
478 ha. Lindach verfügt mit seinen 3.176 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) über eine 
sehr gute Infrastruktur mit Handel und Gewerbe. 
 

  
Abbildung 1: Lage im Raum, Eigene Darstellung 

2.2 Beschreibung des Geltungsbereichs 
Das Plangebiet liegt im Norden von Lindach im Gewann Lachwiesen. Der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 1089, 1089/1, 1093, 1094 
und 2208 sowie Teile der Flurstücke 1087, 1095, 1136 und 2212 mit einer Fläche von 
ca. 1,03 Hektar. Der Großteil des Plangebiets stellt landwirtschaftlich genutzte Wiesen-
flächen dar. Im Süden und Westen des Plangebiets schließt das bestehende Wohnge-
biet „Hinteres Iltisfeld“ an, im Norden und Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte 
Wiesenflächen an. 

2.3 Größe des räumlichen Geltungsbereichs, einzelne Nutzungen 
Gesamtgröße:         ca. 10.300 m² 100% 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Allgemeines Wohngebiet (WA)       ca.   8.081 m² 78,5 % 
Öffentliche Verkehrsfläche       ca.   1.572 m² 15,2 % 
Öffentliche Grünfläche        ca.      647 m²   6,3 % 
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Abbildung 2: Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs, Stadt Schwäbisch Gmünd – Amt für Stadtentwicklung, 
10.06.2025 
 
 
Folgende Flurstücke liegen innerhalb des Geltungsbereichs (unterstrichene Flurstücke 
liegen nur teilweise im Geltungsbereich): 
 
Gemarkung Lindach, Flur Lindach: 
Flst.-Nr. 1087, 1089, 1089/1, 1093, 1094, 1095, 1136, 2208, 2212 
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3. EINORDNUNG IN DIE ÜBERGEORDNETE PLANUNG 
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1 a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer Sicht ins-
besondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, wie in der Regel Bauleitplänen, die 
Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung im Rahmen 
der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumordnungsplan 
Hochwasser (BRPHW), den Landesentwicklungsplan 2002 (LEP), den Regionalplan 
Ostwürttemberg 2010 (RegP OW) und auch auf den in Aufstellung befindlichen Regio-
nalplan Ostwürttemberg 2035 zu legen, dessen vorgesehene Ziele gem. § 4 Abs.1 S.1 
i.V.m. § 3 Abs.1 Nr. 4, Nr. 4a ROG als sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu 
berücksichtigen sind. 
 
Die das Vorhaben betreffenden Ziele und Grundsätze der Raumordnung werden im 
Folgenden genannt und der geplante Umgang damit beschrieben. Zur Berücksichtigung 
des Bundesraumordnungsplan Hochwasser (BRPHW) siehe auch Kapitel 6.1 dieser 
Begründung. 

3.1 Landesplanung 
Schwäbisch Gmünd wird der Randzone um den Verdichtungsraum Stuttgart zugeord-
net. Darunter versteht man Gebiete mit erheblicher Siedlungsverdichtung, die an einen 
Verdichtungsraum angrenzen. Diese Gebiete zeichnen sich im Allgemeinen durch eine 
hohe Wohnattraktivität und ein starkes Siedlungswachstum aus, das durch relativ güns-
tige Bodenpreise unterstützt wird. Die beiden Gemeinden der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd-Waldstätten sind in westlicher Richtung an den 
Verdichtungsraum angebunden. Im Norden und Südosten schließt sich dagegen Länd-
licher Raum an, der im Bereich Aalen/Heidenheim seinen Verdichtungsbereich hat. 
 
In der Randzone ist ein besonderes Augenmerk auf eine umweltschonende und ver-
kehrsgünstige Zuordnung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie von Versorgungsein-
richtungen zu legen. Auch die Sicherung von ausreichenden Freiräumen für Zwecke 
des Ressourcenschutzes, der Erholung und der Land- und Forstwirtschaft wird im Lan-
desentwicklungsplan besonders hervorgehoben. 
 
Schwäbisch Gmünd befindet sich darüber hinaus entlang einer Landesentwicklungs-
achse, die von Stuttgart über Schorndorf bis nach Aalen reicht mit Weiterführung ins 
bayrische Nördlingen. Die Siedlungsentwicklung soll sich an dieser Entwicklungsachse 
orientieren. Neben einer dichten Folge von Siedlungsbereichen sollen die Achsen durch 
eine gebündelte Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur gekennzeichnet sein. Zwi-
schen den einzelnen Achsen sollen ausreichend große Freiräume verbleiben. 
 
Schwäbisch Gmünd wird im Landesentwicklungsplan die Funktion eines Mittelzentrums 
zugewiesen. Mittelzentren sollen mit einem vielfältigen Angebot an höherwertigen Ein-
richtungen und Arbeitsplätzen den gehobenen, spezialisierten Bedarf decken. Dem Mit-
telbereich Schwäbisch Gmünd sind die Nahbereiche Gschwend, Leintal/Frickenhofer 
Höhe, Lorch, Rosenstein, Schwäbisch Gmünd und Schwäbischer Wald zugeordnet, 
was eine Einwohnerzahl von ca. 132.752 Einwohnern im Versorgungsraum ergibt. 
 
Durch das fehlende Oberzentrum in der Region Ostwürttemberg kommt den vier vor-
handenen Mittelzentren die Aufgabe zu, die oberzentralen Funktionen gemeinsam ab-
zudecken. So werden eine verstärkte Zusammenarbeit und Vernetzung in den Berei-
chen Wirtschaft, Kultur, Tourismus sowie Bildung und Forschung gefordert. 
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Ein Großteil des Plangebiets stellt landwirtschaftlich genutzte Flächen dar, die nach der 
Flurbilanz 2022 als Vorbehaltsflur I eingestuft sind. Diese Stufe umfasst landbauwürdige 
Flächen (gute Böden) und Flächen, die wegen ihrer ökonomischen Standortgunst für 
den Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten sind. 
Fremdnutzungen sollen ausgeschlossen bleiben. Somit werden mit Realisierung des 
Vorhabens der Landwirtschaft gut zu bewirtschaftende Flächen dauerhaft entzogen.  
 

 
Abbildung 3: Flurbilanz; Ausschnitt neue Flurbilanzkarte 2022; Vorbehaltsflur I: braun  
Quelle: Daten LEL 07.02.2023, eigene Darstellung  

 

 
Abbildung 4: Flurbilanz; Ausschnitt Einstufung Ziffer 5.1.2.4 der VwV Standorteignungs- 
kartierung und Bodenbilanz 
Quelle: VwV Standorteignungskartierung und Bodenbilanz, 31.03.2022 
 
Entsprechend PS 5.3.2 (Z) LEP sollen die für land- und forstwirtschaftliche Nutzungen 
gut geeigneten Böden und Standorte, die eine ökonomisch und ökologisch effiziente 
Produktion ermöglichen, als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden; sie dür-
fen nur in unabweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungen vorgesehen wer-
den. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren. 
 
Die Überplanung der Flächen ist aufgrund des dringenden Bedarfs an Wohnbauflächen 
nicht zu umgehen. Eine Standortalternative im Innenbereich oder auf minderwertigen 
landwirtschaftlichen Böden steht aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit oder der 
mangelnden Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer in Lindach derzeit 
nicht zur Verfügung. 
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Im Zuge der Planung wurde die Geotechnik Aalen GmbH & Co. KG mit der Ausarbei-
tung eines Bodenschutzkonzepts beauftragt. Das Bodenschutzkonzept bildet die 
Grundlage zur Planung und Umsetzung baubegleitender Bodenschutzmaßnahmen, um 
Schäden am Boden als Träger der Bodenfunktionen im Sinne des BBodSchG zu ver-
meiden sowie einen sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgang im Sinne 
des LBodSchAG gewährleisten zu können. Die notwendigen Maßnahmen zum Boden-
schutz werden im Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 vorhabenbezogen genannt 
und beschrieben (siehe Anhang 5). 
Eine der vorgesehenen Maßnahmen sieht die Wiederverwertung von wertvollem 
Oberboden auf landwirtschaftlichen Nutzflächen vor. Durch die Erschließungsstraßen 
ergeben sich rd. 650 m³ Oberbodenüberschuss, der auf eine Auftragsfläche mit einer 
Größe von ca. 3.250 m² aufgebracht werden kann und dort der Bodenverbesserung 
dient. 
Gleichzeitig wurde versucht, den Eingriff soweit wie möglich innerhalb des Plangebiets 
zu kompensieren bzw. auszugleichen, um darüberhinausgehende Belastungen für die 
Landwirtschaft möglichst gering zu halten. Dies war jedoch nur so weit möglich, wie die 
Maßnahmen eine sinnvolle Ausnutzung des Plangebiets erlauben. Für den Ausgleich 
des restlichen Kompensationsbedarfs wurden externe Ausgleichsmaßnahmen ausge-
wählt, welche minderwertige landwirtschaftliche Flächen betreffen oder sich auf die 
landwirtschaftliche Nutzung nur geringfügig auswirken. 

3.2 Regionalplanung 
Im Regionalplan 2010 (rechtsverbindlich seit 08.01.1998) befindet sich die Fläche des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes vollständig innerhalb eines ge-
planten Bereichs für Siedlung Wohnen. Der Planung stehen raumplanerische Ziele da-
mit nicht entgegen. 
 
Bei der Beurteilung der regionalplanerischen Vorgaben ist jedoch auch zu berücksich-
tigen, dass der Regionalverband Ostwürttemberg jüngst seinen Regionalplan fortge-
schrieben hat. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 und 4a sowie § 4 Abs. 1 ROG sind in Aufstellung 
befindliche Ziele als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- und Er-
messensentscheidungen zu berücksichtigen, sobald die Festlegung eine entspre-
chende Planreife erlangt hat. Dies ist der Fall, da der Regionalplanentwurf im Rahmen 
der Verbandsversammlung am 17. Juli 2024 beschlossen wurde und nun der oberen 
Landesplanungsbehörde (MLW) zur Rechtsprüfung vorliegt. 
 
In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Ostwürttemberg 2035 ist das Plangebiet 
größtenteils als geplante Siedlungsfläche Wohn- und Mischgebiet dargestellt. Der nörd-
liche Teil des Plangebiets ist als Weißfläche enthalten. 
 
Im Norden grenzt das Plangebiet an einen Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 (Z), ein 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege gem. PS 3.2.1.1 (Z) sowie ein 
Vorranggebiet für Landwirtschaft nach PS 3.2.3.3 (Z) an. Aufgrund der höchstens rand-
lichen Berührung der Ziele kann dies jedoch als regionalplanerische Unschärfe gewer-
tet werden. 
 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschrift Nr. 840 C I “Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ 
Begründung gem. § 9 (8) BauGB      Entwurf  13 
 

 

 

 
Abbildung 5: Ausschnitt Raumnutzungskarte Regionalplan 2035, Regionalverband Ostwürttemberg  
 
Die in den Regionalplänen festgelegten Ziele zur Bruttowohndichte sind umzusetzen. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des § 1a Abs. 2 BauGB, der zu einem spar-
samen und schonenden Umgang mit Grund und Boden verpflichtet.  
 
Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass es sich bei der Stadt Schwäbisch Gmünd 
um ein Mittelzentrum gem. PS 2.3.1 (Z) RegP OW handelt, wofür vom Regionalverband 
Ostwürttemberg eine Mindest-Bruttowohndichte von 60 EW/ha ermittelt wurde. Sobald 
der Regionalplan 2035 rechtskräftig wird, erstarken diese Hinweise zu Zielen der 
Raumordnung, vgl. PS 2.4.2 (Z) RegP 2035. 
 
Das Plangebiet umfasst eine Brutto-Fläche von insgesamt 1,03 ha, auf welchen etwa 
18 Bauplätze entstehen sollen. Die Siedlungsdichte (Einwohner pro Hektar Wohnbau-
fläche inkl. Gemeinbedarfsfläche) wird anhand der Festsetzungen des Bebauungs-
plans, statistischen Daten sowie dem potenziell durch die Planung herbeigeführten Ein-
wohnerzuwachs errechnet.  
 
Das städtebauliche Konzept sieht vor, dass innerhalb des Plangebiets 2 Mehrfamilien-
häuser, 5 Einzel- und Doppelhäuser sowie 10 Kettenhausparzellen realisiert werden 
können. Der Regionalverband berechnet die Zahl der Wohneinheiten in der Regel bei 
Einzel-, Doppel- und Kettenhäusern mit 2 Vollgeschossen mit dem Faktor 1,3 (in die-
sem Fall: 17 Bauplätze x Faktor 1,3 = rd. 22 Wohneinheiten). Die Zahl der Wohnein-
heiten bei Mehrfamilienhäusern mit 2 Vollgeschossen wird mit dem Faktor 6 berechnet 
(in diesem Fall: 2 Bauplätze x Faktor 6 = 12 Wohneinheiten).  
 
Laut Statistischem Landesamt liegt die durchschnittliche Belegungsdichte einer 
Wohneinheit in Schwäbisch Gmünd bei 2,1 Einwohnern, woraus sich eine potenzielle 
Einwohnerzahl von rd. 71 Einwohnern für das geplante Wohnbaugebiet ergibt. Für die 
Berechnung der Siedlungsdichte wird die Bruttofläche des Plangebiets herangezogen, 
wonach sich im vorliegenden Planungsfall eine Siedlungsdichte von rd. 69 EW/ha (71 
EW / 1,03 ha) ergibt.  

3.3 Flächennutzungsplan 
Der inzwischen neu aufgestellte und demnächst wirksame Flächennutzungsplan 2035 
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd – Waldstetten stellt die 
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Flächen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld – Er-
weiterung“ als geplante Wohnbauflächen dar. Der Bebauungsplan wird damit gem. § 8 
Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

 
Abbildung 6: Ausschnitt Flächennutzungsplan 2035, gelb umrandet: Plangebiet 
 
Der Flächennutzungsplan 2035 wurde mit Erlass vom 22.05.2025 durch das Regie-
rungspräsidium Stuttgart genehmigt. Damit der FNP wirksam wird, ist die Erteilung der 
Genehmigung noch ortsüblich bekannt zu machen. Dieser Schritt ist für Anfang Juli 
2025 vorgesehen. 

3.4 Landschaftsplan 
Der Landschaftsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd - 
Waldstetten stellt im Entwicklungskonzept für den nördlichen Ortsrand von Lindach 
„Ortsrand entwickeln“ als landschaftspflegerisches Ziel dar. Die Maßnahme mit der 
Nummer M 20 wird folgendermaßen beschrieben:  
 
„Die Baugebiete im Norden sowie das Gewerbegebiet Lindachs weisen keine Ortsrand-
gestaltung auf. Der Übergang in die Landschaft erfolgt unmittelbar. 
Landschaftsplanerische Zielsetzung: Es wird vorgeschlagen einen strukturreichen Orts-
rand mit Strauch-/ Einzelbaumpflanzungen aufzubauen. Weiterhin können Spielflächen 
und Fußwegeverbindungen in die Ortsrandgestaltung integriert werden. Die möglichen 
Maßnahmen sind auf die Managementpläne des benachbarten FFH-Gebiets und die 
Erhaltungsziele der mageren Flachlandmähwiesen abzustimmen.“ 
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4. BESTEHENDE RECHTSVERHÄLTNISSE 

4.1 Vorhandene Bebauungspläne 
Das Plangebiet befindet sich nicht im räumlichen Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans. Die Fläche ist dem Außenbereich zuzuordnen. Vorhaben können daher auch 
nicht nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile) beurteilt werden. 

4.2 Angrenzende Bebauungspläne 
Das im Süden und Osten des Plangebiets angrenzende Baugebiet befindet sich im 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 840 C „Hinteres Iltisfeld“ (rechts-
kräftig seit 30.01.1997) und ist dort als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
 
Der Bebauungsplan setzt für die Grundstücke nordöstlich der Rudolf-Martin-Straße als 
Maß der baulichen Nutzung eine GRZ von 0,4 sowie eine Traufhöhe von 3,50 m und 
eine Firsthöhe von 8,50 m als Obergrenze fest. Es gilt die offene Bauweise, zulässig 
sind nur Einzelhäuser mit einer Dachneigung von 35 bis 45°. 
 
Zwischen Rudolf-Martin-Weg und Hinteres Iltisfeld gelten im nördlichen Teil dieselben 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, wie nordöstlich des Rudolf-Martin-
Wegs, es sind jedoch Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Für den südlichen Teil sieht 
der Bebauungsplan als Maß der baulichen Nutzung eine GRZ von 0,4 und eine maxi-
male Traufhöhe von 9,50 m vor. Hier sind nur Einzelhäuser mit geneigtem Dach mit 
einer Dachneigung von 5 bis 10° zulässig. 
 
Für die Bebauung südlich des Plangebiets, auf der anderen Seite der Straße Hinteres 
Iltisfeld, gelten dieselben Festsetzungen wie für die Bebauung nordöstlich des Rudolf-
Martin-Weges. Für die Bebauung westlich des Hainbuchenweges sieht der Bebauungs-
plan eine GRZ von 0,4 sowie eine maximale Traufhöhe von 6,0 m und eine maximale 
Firsthöhe von 10,5 m vor. Es gilt die offene Bauweise, zulässig sind Hausgruppen mit 
geneigten Dächern und einer Dachneigung von 20 bis 30°. 

4.3 Rechtliche Bindungen 
Schutzausweisungen und Biotopverbund 

Es liegt keine der folgenden flächigen Schutzgebietskategorien im Bereich des geplan-
ten Vorhabens oder direkt daran angrenzend vor: Naturpark, Nationalpark, Biosphären-
gebiet, Vogelschutzgebiet (Natura 2000), Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet 
und Waldschutzgebiet. Ebenso werden vorhabenbedingt keine gesetzlich geschützten 
Biotope bzw. Naturdenkmale tangiert.  
 
Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten auf einer Fläche von rd. 0,3 ha innerhalb 
des FFH-Gebiets Nr. 7125341 „Unteres Leintal und Welland“. Nach § 34 Abs. 1 
BNatSchG erfordern diejenigen Vorhaben, die ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung (d. h. FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet) erheblich beeinträchtigen können, 
vor ihrer Zulassung eine Prüfung auf ihre Verträglichkeit hinsichtlich möglicher Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der wertgebenden Lebensräume 
und Arten des Schutzgebiets. 
Die für das Plangebiet erstellte Verträglichkeitsprüfung (siehe Anhang 3) kam zu dem 
Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der FFH-Tauschfläche zum einen und der Ex-
tensivierungsfläche zum anderen erhebliche Beeinträchtigungen für die maßgeblichen 
Bestandteile der Erhaltungsziele bzw. Schutzzwecke der wertgebenden Lebensräume 
und Arten kompensiert werden können. Die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens ist da-
mit gegeben. 
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Nordwestlich des Plangebiets grenzt eine Magere Flachlandmähwiese („Wechselfri-
sche Glatthaferwiese N Lindach II“, Mähwiesen-Nr. 6510013646132217, als FFH-
Lebensraumtyp 65.10 kartiert) an den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes an.  
Flachlandmähwiesen sind seit 01.03.2022 gesetzlich geschützte Biotope i.S.d. § 30 
BNatSchG. Der gesetzliche Biotopschutz stellt gegenüber einer gemeindlichen Satzung 
ein höherrangiges Recht dar. Zudem ist der Biotopschutz der Abwägung der Gemeinde 
entzogen. 
Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung 
oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung eines gesetzlich geschützten Biotops füh-
ren können. Von diesen Verboten kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, 
wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Ausgeglichen bedeutet in 
diesem Zusammenhang, dass ein gleichwertiges und gleichartiges Biotop geschaffen 
werden kann. Aufgrund der Hochwertigkeit der vorliegenden Flachlandmähwiese und 
deren extrem langer Entwicklungsdauer wird ein adäquater Ausgleich im vorgenannten 
Sinne jedoch nur schwer zu erreichen sein. Die Flächen sind daher von der Planung 
ausgenommen und während der Erschließung und Bebauung des Plangebiets vor Be-
einträchtigungen zu schützen. 
 
In Bezug auf den feuchten und trockenen Offenland-Biotopverbund weist der Vorha-
benbereich keinerlei Relevanz auf, ebenso wenig für die Wildtierkorridore des General-
wildwegeplans. Dementgegen stellt die FFH-Mähwiese im Nordwesten des Plangebiets 
eine Kernfläche des mittleren Biotopverbunds dar. Die Wiese befindet sich zudem in-
nerhalb einer zusammenhängen Verbundachse aus Kern- und Suchräumen. 
 
Zum Schutz der FFH-Mähwiese und zur Vermeidung von baubedingten Beeinträchti-
gungen dieses Schutzgebiets, ist während der Erschließung und Bebauung des Plan-
gebiets ein Schutzzaun aufzustellen. Der Schutzzaun ist vor Beginn der Baumaßnah-
men zu errichten und während der gesamten Bauphase mehrmals zu überprüfen. 
 

Kulturdenkmäler 
Im Untersuchungsraum oder der näheren Umgebung liegen keine Kulturdenkmäler 
gem. § 2 DSchG vor. 
 

Wasserrecht 
Weder im Plangebiet noch in der näheren Umgebung befinden sich Wasserschutz- oder 
Quellenschutzgebiete. 

5. BESTAND INNERHALB UND AUßERHALB DES GELTUNGSBEREICHS 

5.1 Nutzung 
Bei den Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans handelt es sich 
um landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen. Ein großer Teil davon stellt sich als 
Fettwiese mittlerer Standorte dar. Entlang der westlichen Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereichs verläuft ein Trampelpfad über die Wiesenflächen. Im Südosten des 
Plangebiets befinden sich eine Rotfichte und eine Weide. Ansonsten ist das Plange-
biet frei von Gehölzstrukturen. Gebäudebestand ist innerhalb des Plangebiets nicht 
vorhanden. 
 
Im Süden und Osten grenzt das Plangebiet an ein bestehendes Wohngebiet an. Im 
Norden und Westen schließen landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen an. Teile 
dieser Wiesen im Nordwesten des Plangebiets sind als „Magerwiese mittlerer Stand-
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orte“ kartiert. Das Düngeregime der umliegenden Fettwiesen beeinflusst hierbei maß-
geblich die Artenzusammensetzung dieser Teilfläche. So treten innerhalb des Mager-
standortes nährstoffanzeigende Pflanzenarten im gleichen Verhältnis auf wie reine 
Magerkeitszeiger. 

5.2 Grundbesitzverhältnisse 
Die Grundstücke im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich 
allesamt im Eigentum der Stadt Schwäbisch Gmünd. 

5.3 Allgemeine naturräumliche Gegebenheiten  
Naturräumliche Lage 

Naturräumlich wird das Plangebiet dem „Schurwald und Welzheimer Wald“ zugeordnet, 
welcher innerhalb der Großlandschaft „Schwäbisches Keuper-Lias-Land“ liegt. 
 

Topographie 
Schwäbisch Gmünd liegt zwischen den Randhöhen des Welzheimer Waldes (Teil des 
Schwäbisch-Fränkischen Waldes) im Norden und des östlichen Vorlandes der Schwä-
bischen Alb im Süden in einer Talweitung der Rems und im Mündungsbereich des Jo-
sefsbachs. Lindach befindet sich in Halbhöhenlage und hat seinen Hochpunkt etwa 250 
m nördlich des Plangebiets. Dort kippt das Gelände und fällt nach Norden zum Leintal 
hin ab. 
Die überplante Fläche ist schwach geneigt und fällt von Norden und Westen nach Süd-
osten hin ab. Höchster Punkt des Plangebiets liegt auf 461,5 m ü. NN, niedrigster Punkt 
auf 459,5 m ü. NN. Die Höhendifferenz beträgt damit ca. 2 Meter auf einer Länge von 
etwa 100 Metern. 

 
Gewässer 
Im Plangebiet sowie im näheren Umfeld sind keine Gewässer vorhanden.  

 
Altlasten 
Im Plangebiet sind keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. 
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6. AUSWIRKUNGEN AUF DIE PLANUNG 

6.1 Schutz vor Starkregen und Überschwemmung 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde die Notwendigkeit einer umfas-
senden Prüfung der Hochwassergefahren gemäß den Vorgaben des Bundesraumord-
nungsplans "Hochwasser" berücksichtigt. Die Prüfpflichten umfassen die Identifizierung 
von Hochwassergefährdungsgebieten sowie die Bewertung der potenziellen Risiken für 
Menschen, Sachwerte und die Umwelt, die durch Hochwasserereignisse entstehen 
könnten. Hierbei wurden die Daten der Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-
Württemberg und der Starkregengefahrenkarten der Stadt Schwäbisch Gmünd sowie 
die Erfahrungen aus vorangegangenen Extremwetterereignissen herangezogen, um 
ein realistisches Bild der Gefährdungslage zu erhalten. Ausgehend von dieser Hoch-
wassergefährdungsanalyse und der Risikobewertung wurden Maßnahmen ausgearbei-
tet, um die Auswirkungen von Hochwasser zu verringern. Zudem wurde die Planung 
dahingehend modifiziert, dass möglichst wenig Konflikte entstehen. 
 
Bereits vor Jahren hat sich die Stadt Schwäbisch Gmünd am Forschungsprojekt RESI-
extrem beteiligt. Inhalt dieses Forschungsprojektes war die Auseinandersetzung mit 
scheinbar unvorhersehbaren Extremwetterereignissen und mit der Frage, wie diese zu-
künftig in der Stadtentwicklung berücksichtigt werden können. 
 
Für die Stadt Schwäbisch Gmünd wurde dabei in einem ersten Schritt eine Starkre-
genanalyse durchgeführt und Starkregengefahrenkarten erstellt. Diese sollen auf die 
Gefahren durch Überflutung infolge starker Abflussbildung auf der Geländeoberfläche 
hinweisen. Die Starkregengefahrenkarten zeigen die Fließwege des Oberflächenabflus-
ses in einem hochauflösenden Geländemodell. 
 
Aufgrund der topographischen Gegebenheiten und der vorhandenen landwirtschaftli-
chen Nutzung besteht für das vorliegende Plangebiet eine Gefahr durch Überflutung bei 
Starkregenereignissen. Den Starkregengefahrenkarten ist zu entnehmen, dass es bei 
außergewöhnlichen Regenereignissen im Westen des Plangebiets zu Überflutungen 
mit Tiefen von bis zu 50 – 100cm kommen kann. Dabei fließt das Oberflächenwasser 
von Norden und Westen auf das Plangebiet zu und sammelt sich in einer Senke im 
Bereich des Flurstücks 1093. Da das Wasser aufgrund der angrenzenden Bebauung 
auf natürlichem Wege nicht abfließen kann, befindet sich an der tiefsten Stelle der 
Wiese ein Einlaufbauwerk, von wo aus das Oberflächenwasser über eine Regenwas-
serleitung DN 150 in den Mischwasserkanal in der Straße Hinteres Iltisfeld langsam 
abgeführt wird. 
 
Die Karten sind im Geodatenportal der Stadt Schwäbisch Gmünd einsehbar. 
(https://www.gisserver.de/schwaebisch-gmuend/). 

 
Abbildung 7: Ausschnitt Starkregengefahrenkarten (Außergewöhnliches Ereignis) 
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Die Stadt ist sich ihrer Verantwortung bewusst und hat daher für das Plangebiet alle 
erforderlichen Schritte unternommen, um den aktuellen rechtlichen Anforderungen zu 
entsprechen und ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten. 
 
Um die Auswirkungen von Hochwasserereignissen zu minimieren und die Resilienz des 
Gebiets zu erhöhen, wurden in der Planung Maßnahmen zur Risikominimierung inte-
griert. Dazu zählt beispielsweise die Ausweisung von Rückhalte- und Versickerungsflä-
chen, die Festsetzung einer entsprechenden Höhenlage der Gebäude, die bewusste 
Festlegung von Straßenhöhen und –neigungen zur Lenkung des Oberflächenwasser-
abflusses und die Implementierung eines Entwässerungskonzeptes, das den Anforde-
rungen an den Hochwasserschutz gerecht wird.  
 
Zum Schutz des Plangebiets vor schädlich abfließendem Oberflächenwasser aus den 
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen wird im Zuge der Erschließungsar-
beiten am Rand des Plangebiets (im Bereich des auf den Baugrundstücken festgesetz-
ten flächenhaften Pflanzgebots PFG1) ein Wall aufgeschüttet. Die Höhenlage des Walls 
ist dabei so geplant, dass das Oberflächenwasser selbst bei extremen Wetterereignis-
sen nicht in das Plangebiet eindringen kann. Durch die Herstellung des Walls im Rah-
men der Erschließungsarbeiten und die Errichtung der Erschließungsstraßen und –
wege im Nordwesten des Baugebiets in Dammlage wird sichergestellt, dass das Plan-
gebiet und die angrenzenden bereits bebauten Grundstücke von Anfang an durchgän-
gig geschützt sind. 
Das vom Wall zurückgehaltene Oberflächenwasser wird im Norden des Plangebiets in-
nerhalb der öffentlichen Grünfläche gefasst und über einen Regenwasserkanal nach 
Osten hin abgeleitet. Hierfür wird der bereits innerhalb des Flurstücks 2220 liegende 
Regenwasserkanal nach Westen hin verlängert und mit Einlaufbauwerken versehen. 
Der Regenwasserkanal mündet auf dem Flurstück 2185, südlich der Straße Hinteres 
Iltisfeld, in eine Rückhalte- und Versickerungsmulde mit Überlauf an den Mischwasser-
sammler.  
Das im Westen und Nordwesten vom Wall zurückgehaltene Oberflächenwasser soll 
entlang des westlichen Gebietsrands der Topographie folgend nach Süden in ein auf 
dem Flurstück 1136 vorgesehenes Retentionsbecken fließen. Dort wird das Regenwas-
ser zurückgehalten und zeitverzögert über den Kanal in der Straße Hinteres Iltisfeld 
abgeleitet. Die Hydraulik des vorhandenen Kanalnetzes lässt dies ohne weiteres zu. 
Teil des Schutzkonzeptes sind auch die festgesetzten EFH-Höhen. Diese liegen über 
dem errechneten Wasserpegel eines Starkregenabflusses und schützen die Gebäude 
bei entsprechend hochwasserangepasster Bauweise zusätzlich vor einer Überflutung. 
Den Bauherren wird empfohlen, ihre Grundstücke auf die EFH-Höhen anzuheben und 
am Gebietsrand an den Wall anzugleichen. 
Damit wird auch die Senke in der östlichen Mitte des Plangebiets egalisiert. Der Tief-
punkt des Plangebiets wird zukünftig im oberen Drittel der von Nord nach Süd verlau-
fenden Erschließungsstraße liegen. Damit kann das im Plangebiet anfallende Oberflä-
chenwasser gebündelt und sicher abgeleitet werden. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt im Hinblick auf den Hochwasserschutz ist die Beteiligung 
der Öffentlichkeit. Hierbei möchte die Stadt Schwäbisch Gmünd über die Hochwasser-
gefahren informieren und auf die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger gegenüber 
Überflutungen hinweisen. Bereits bei der Planung und dem Bau können Eigentümer 
Maßnahmen treffen, um ihr Eigentum vor den Folgen einer Überflutung durch Starkre-
gen oder Hochwasser zu schützen. Dies ist Teil der allgemeinen Sorgfaltspflichten von 
Jedermann, die in § 5 Abs. 2 WHG regelt sind. Das Kanalsystem ist nicht auf Starkre-
genereignisse ausgelegt, weswegen zwar die meisten, aber nicht die extremen Regen-
ereignisse vollständig abgeleitet werden können. Es kann zu Rückstau im Kanal kom-
men. Aufgrund dessen wird auf die DIN 1986-100, das „Rückstau-Handbuch: Schutz 
vor Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz“ von Manfred Abt und die Pflicht der 
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Grundstückseigentümer gem. § 19 „Sicherung gegen Rückstau“ der Abwassersatzung 
der Stadt Schwäbisch Gmünd verwiesen. Weiterführende Informationen befinden sich 
auf der Homepage der Stadt Schwäbisch Gmünd unter ‚Starkregen und Hochwasser‘ 
(https://www.schwaebisch-gmuend.de/starkregen-und-hochwasser-vorsorge.html). 

6.2 Klima 
- Klimagerechtes Flächenmanagement 
 
Um frühzeitig auf Synergieeffekte und Zielkonflikte zwischen Flächennutzung und Kli-
maschutz / Klimaanpassung aufmerksam zu machen und diese adäquat im Planungs-
prozess zu berücksichtigen und abzuwägen, hat die Stadt Schwäbisch Gmünd von der 
GEO-NET Umweltconsulting GmbH und der berchtoldkrass space&options das Gutach-
ten „Klimagerechtes Flächenmanagement Schwäbisch Gmünd“ erstellen lassen. Hierzu 
wurde in einem ersten Schritt eine Bestandsanalyse des Stadtklimas erstellt und daraus 
eine Planungshinweiskarte für das gesamte Gemeindegebiet entwickelt. Zu allen per-
spektivischen Entwicklungsflächen wurden klimaökologische Bewertungen anhand von 
Klimasteckbriefen erstellt.  
 
Die klimaökologische Bewertung beschreibt in diesen Steckbriefen, wie empfehlenswert 
eine Bebauung der Fläche aus klimatischer Sicht ist. Die städtebauliche und landschaft-
liche Bewertung schätzt die Flächen aufgrund ihrer stadträumlichen Eignung ein. An-
hand von Einzelkriterien (z.B. Taktung des öffentlichen Verkehrs, Entfernung zu der 
nächsten Sportanlage) wird dargestellt, wie die Einzelfläche sich im Vergleich zu der 
Gesamtheit der Flächenkulisse positioniert. Zudem wird erkenntlich, welche Einzelkrite-
rien für die jeweilige Nutzungsart in die Bewertung einfließen. 
 
Im Steckbrief für das Plangebiet ist die klimaökologische Bewertung auf einer Skala von 
1 (sehr gut) bis 4 (schlecht) mit einer 3 erfolgt. Eine Entwicklung der Fläche ist demnach 
mit erheblich optimierenden Maßnahmen vertretbar. Bei der Bewertung der planeri-
schen Kriterien wurde die Fläche der Kategorie A zugeteilt (die Einstufung erfolgt in die 
Kategorien A, B oder C). Städtebaulich und landschaftlich handelt es sich damit um eine 
günstig zu entwickelnde Fläche. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der nördliche 
Teil des Plangebiets nicht untersucht wurde. Bei der Entwicklung der Fläche sind die im 
Steckbrief enthaltenen Entwicklungsprinzipien und das dazugehörige Maßnahmenpa-
ket zu beachten. Der Steckbrief Iltisfeld ist den Bebauungsplanunterlagen als Anhang 1 
beigelegt. 
 
In der Stadtklimaanalye / Klimaanalysekarte Schwäbisch Gmünd findet auf den Freiflä-
chen des Plangebiets eine geringe Kaltluftlieferung von >10 - 25 m³/(s*m) statt. Diese 
Kaltluft fließt flächenhaft nach Süden ab und wirkt randlich auf den Siedlungsbereich 
von Lindach ein. 
 
Die Flächen des vorliegenden Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ besit-
zen laut Planungshinweiskarte dieses Gutachtens eine hohe bioklimatische Bedeutung. 
Für den Planungsraum gilt: „Für die gegenwärtige Siedlungsstruktur wichtige klimaöko-
logische Ausgleichsräume mit einer hohen Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensi-
vierung. Bauliche Eingriffe sollten äußerst maßvoll bzw. unter Berücksichtigung der 
grundsätzlichen Klimafunktionen erfolgen. Eine gute Durchströmbarkeit der angrenzen-
den Bebauung sollte angestrebt und zur Optimierung der Ökosystemdienstleistung ggf. 
eine Vernetzung mit benachbarten Grün-/Freiflächen erreicht werden (Grünverbindun-
gen).“ 
Das städtebauliche Konzept sieht daher eine Bebauung vor, welche dem Kaltluftabfluss 
nicht entgegensteht. Dem kommt auch die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Erschlie-
ßungsstraße zu gute. 
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- Klimaanpassungskonzept 
 
Des Weiteren wurde für die Stadt Schwäbisch Gmünd ein Klimaanpassungskonzept 
und ein Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, in denen konkrete Anpassungsmöglichkei-
ten für die Stadt auf Basis einer umfassenden Bestands- und Betroffenheitsanalyse und 
den Ergebnissen aus Beteiligungsprozessen entwickelt wurden. Die ausgearbeiteten 
Maßnahmen legen einen Schwerpunkt auf naturbasierte Lösungen und Synergien. Das 
bedeutet, dass diese auf die Nutzung natürlicher Prozesse und Ökosysteme setzen, um 
so gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Dies umfasst die Anpassung an 
den Klimawandel, den Schutz der biologischen Vielfalt und die Reduzierung von Treib-
hausgasen in die Atmosphäre. Im Rahmen des Klimaanpassungskonzepts wurden 10 
naturbasierte Maßnahmen ausgearbeitet. 
 
Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes sind besonders die folgenden Hand-
lungsfelder mit entsprechenden Maßnahmen in die Planung eingeflossen: 
 
Kommunale Planung 
Verankerung von Klimaanpassung in der Bauleitplanung: 
- Stellung der Gebäude und Straßenführung entsprechend der Kaltluftbahnen ausge-

richtet, sodass Kaltluftschneisen frei bleiben und Kaltluft durch das Gebiet fließen 
kann 

- Verkehrsflächen wurden so geplant, dass so wenig wie möglich Fläche durch Er-
schließung versiegelt werden muss; jeder Straßenzug hat eine doppelte Erschlie-
ßung 

- Dach- und Fassadenbegrünungen sind über das Pflanzgebot 4 „Dach- und Fassa-
denbegrünung“ festgesetzt und geregelt 

- Schottergärten und lose Stein-/ Materialschüttungen sind über die Festsetzungen zu 
Außenanlagen und Freiflächen unzulässig 

- Zisternen zur Regenwasserspeicherung und zur langsamen Abwirtschaftung sind für 
die Gieß- und Brauchwassernutzung und zur gedrosselten Ableitung in den Kanal 
über die Festsetzungen „Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser“ festge-
setzt 

 
Technische Infrastruktur 
Retentionsraumsicherung und –erweiterung 
- Ableitung des von Nordwesten abfließenden Hangwassers besonders bei Starkre-

genereignissen 
- Festsetzung über „Garagenzufahrten und Stellplätze“ zur Umsetzung wasserdurch-

lässiger Bodenbeläge wie Rasengittersteine oder weitfugigem Pflaster 
 
Naturschutz und Biodiversität 
Naturnahes und insektenfreundliches Straßenbegleitgrün und Stadtbegrünung 
- Festsetzungen über „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft“ bzgl. des Rodungszeitpunkts und der Außenbeleuchtung 
in Richtung der freien Landschaft 

- Festsetzung von sechs Pflanzgeboten mit entsprechenden Pflanzlisten zu Bäumen 
und Sträucher zur Ortsrandeingrünung, Einzelbäumen auf den Baugrundstücken, 
Bepflanzung der Vorgärten und öffentlicher Grünflächen, Dachbegrünung und Ein-
grünung öffentlicher Stellplätze. 
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7. PLANKONZEPT 

7.1 Gesamtkonzeption 
Das städtebauliche Konzept sieht vor, das im Baugebiet „Hinteres Iltisfeld“ vorhandene 
und für eine Erweiterung vorbereitete Erschließungssystem fortzuführen. Innerhalb des 
Plangebiets soll eine verdichtete Bebauung entstehen, die zum Ortsrand hin kleinteili-
ger und aufgelockerter wird und einen verträglichen Übergang zur freien Landschaft 
schafft. So sind im Zentrum des Plangebiets, anschließend an die bestehenden drei-
geschossigen Reihenhäuser nördlich der Straße Hinteres Iltisfeld, ebenfalls Reihen-
häuser sowie Geschosswohnungsbauten vorgesehen. Am westlichen Rand könnten 
Kettenhäuser entstehen, im Norden des Plangebiets sind Einzel- und Doppelhäuser 
beabsichtigt. Damit wird das Baugebiet verschiedenen Wohnbedürfnissen gerecht. 
 
Die gewünschte bauliche Dichte drückt sich im Bebauungsplan durch die Festsetzun-
gen zum Maß der baulichen Nutzung aus. Begrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
sind, soweit sinnvoll, innerhalb des Plangebiets vorgesehen. Jedoch ist auch hier zu 
berücksichtigen, dass sich eine hohe bauliche Dichte und die Schaffung eines mög-
lichst hohen naturschutzrechtlichen Ausgleichs teilweise gegenseitig ausschließen. 
 
Zur Erschließung des Gebiets soll die Rudolf-Martin-Straße verlängert, durch das Ge-
biet geführt und an die Straße Hinteres Iltisfeld angebunden werden. Damit entsteht ein 
kompaktes aber leistungsfähiges Erschließungssystem in Form einer Ringverbindung. 
Entlang der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Straße sind öffentliche Stellplätze vor-
gesehen. Im Nordwesten des Plangebiets verfügt das Straßennetz über einen kurzen 
Stich, welcher bei einer späteren Erweiterung des Baugebiets, die derzeit nicht vorge-
sehen ist, verlängert werden kann. Die magere Flachlandmähwiese (LRT 6510) nord-
westlich des Plangebiets wird nicht in das Plangebiet einbezogen und bleibt damit er-
halten. 
 
Das Erschließungskonzept sieht vor, das von den angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen abfließende Oberflächenwasser am Gebietsrand mittels eines durchgängigen 
Walls abzufangen, zurückzuhalten und gezielt abzuleiten. Außerdem sind durch die 
verdichtete Bebauung nachhaltige Konzepte der Regenwassernutzung sowie der Ener-
gieversorgung möglich. 
 
Nach dem derzeitigen Konzept können im Plangebiet mindestens 34 Wohneinheiten 
für über 70 Einwohner entstehen. Das entspricht einer Bruttowohndichte von ca. 69 
Einwohner je Hektar. 

7.2 Verkehrserschließung 
Äußere Erschließung 
Das Plangebiet ist über die Rudolf-Martin-Straße sowie die Straße Hinteres Iltisfeld an 
das örtliche Verkehrsnetz und weiter über die Straße Bänglesäcker an die Täferroter 
Straße (L 1156) und damit an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. In westliche 
Richtung führt die Landesstraße nach Mutlangen und von dort über die B 298 nach 
Schwäbisch Gmünd. Dort besteht Anbindung an die B 29. Auch in östliche Richtung 
besteht über Iggingen eine Anbindung an die B 29. 

 
Innere Erschließung 
Zur inneren Erschließung des Baugebiets soll die Rudolf-Martin-Straße verlängert, 
durch das Gebiet geführt und an die Straße Hinteres Iltisfeld angebunden werden. Da-
mit entsteht ein kompaktes aber leistungsfähiges Erschließungssystem in Form einer 
Ringverbindung. Die Erschließungsstraße soll als gemischt genutzte Fläche mit einer 
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Breite von 5,5 m in Verlängerung der Rudolf-Martin-Straße und mit einer Breite von 6,0 
m in Nord-Süd-Richtung ausgebaut werden. Bei Straßenbreiten von 5,5 m ist nach 
RAST 06 eine PKW-LKW-Begegnung möglich. Straßenbreiten von 6,0 m lassen sogar 
eine LKW-LKW-Begegnung zu. (Jeweils mit eingeschränktem Spielraum und mit seitli-
chem Sicherheitsraum außerhalb der Fahrbahn). Die Einmündungstrichter wurden so 
geplant, dass ein freizügiges Befahren des Baugebiets möglich ist. Das Befahren mit 
Lastzügen ist im Einmündungsbereich nur unter Hinzunahme der Gegenfahrspur mög-
lich. 
 

Parkierung 
Die private Parkierung erfolgt auf den jeweiligen Grundstücken. Um das öffentliche Stra-
ßennetz so gut wie möglich von parkenden Fahrzeugen zu entlasten, sind im Plangebiet 
rund 20 öffentliche Stellplätze auf extra dafür ausgewiesenen Flächen für Besucher vor-
gesehen. Vier Stellplätze befinden sich längs der Straße Hinteres Iltisfeld und führen 
damit die im Bestand bereits vorhandene Aufteilung der Verkehrsfläche fort. Zwei Stell-
plätze sind im Nordwesten des Plangebiets am Ende einer Stichstraße vorgesehen. 
Sollte das Wohngebiet zu einem späteren Zeitpunkt nach Westen erweitert werden, 
könnten diese beiden Stellplätze entnommen und die Stichstraße verlängert werden. 
Der Großteil der öffentlichen Stellplätze ist entlang der in Nord-Süd-Richtung verlaufen-
den Straße, dort wo die verdichtete Bebauung und damit der größte Stellplatzbedarf 
entsteht, vorgesehen. Zusätzlich lassen es die geplanten Straßenbreiten im Gebiet zu, 
dass Fahrzeuge am Straßenrand abgestellt werden können, ohne die Leichtigkeit des 
Verkehrs zu beeinträchtigen. 
Eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung für Wohnungen gem. § 74 Abs. 2 Nr. 2 i.V. 
mit § 37 Abs. 1 LBO auf den privaten Grundstücken ist nicht vorgesehen, da weitere 
Stellplätze zu einer zusätzlichen Versiegelung des Bodens führen würden. Zudem sol-
len die Bauherren im Sinne der angestrebten Mobilitätswende nicht gezwungen sein, 
mehr Stellplätze herzustellen, als tatsächlich benötigt werden. Sofern benötigt, können 
die Grundstückseigentümer auf freiwilliger Basis weitere Stellplätze auf ihren Grundstü-
cken vorsehen. 
 

Fuß- und Radverkehr 
Die Straße Hinteres Iltisfeld wird als Sammelstraße genutzt und verfügt beidseits über 
Gehwege. Die Funktion soll auch weiterhin bestehen bleiben und nimmt bei einer spä-
teren Erweiterung nach Westen an Bedeutung zu. Daher soll auch die vorhandene Auf-
teilung der Verkehrsfläche nach Westen fortgeführt werden. Es ist vorgesehen, dass die 
Straße Hintere Iltisfeld auf der Nordseite, im Süden des Plangebiets, einen Parkstreifen 
sowie einen Gehweg erhält. 
Im Plangebiet selbst hat das Straßennetz eine andere Funktion und Auslastung. Die zu 
erwartende Menge und zeitliche Verteilung der Belastung des motorisierten Individual-
verkehrs und das zu erwartende Geschwindigkeitsniveau lassen den Ausbau der Anlie-
gerstraße als gemischt genutzte Verkehrsfläche zu. Damit entspricht die Straße in ihrer 
Funktion und im Ausbaustandard der Rudolf-Martin-Straße. Fußgänger, Radfahrer und 
der Kfz-Verkehr sind hier gleichberechtigt. 
Derzeit verläuft entlang der westlichen Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ein 
Trampelpfad, der das Wohngebiet Hinteres Iltisfeld mit dem Wegenetz im Norden des 
Plangebiets, um Albervereinshütte und Wasserturm, verbindet. Der Zustand des Tram-
pelpfads lässt darauf schließen, dass der Weg häufig genutzt wird. Es ist daher vorge-
sehen, im Nordwesten des Plangebiets zwischen dem Ende der Stichstraße und der 
öffentlichen Grünfläche am nördlichen Gebietsrand einen Fußweg herzustellen. Damit 
gelangen die Fußgänger direkt aus dem Gebiet heraus zum Ortsrand. 
Nördlich des Plangebiets verlaufen der Salvator-Radweg, der Leintal-Radweg sowie 
weitere Alltags- und Nebenrouten. 
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Erreichbarkeit 
Die nächstgelegenen Bushaltestellen liegen in einer Entfernung von 330 bzw. 360 m. 
In der Literatur werden Werte von 200 bis 300 m empfohlen. Daher wäre zu prüfen, ob 
der Busverkehr neu organisiert werden könne (Umleitung Buslinie, Orts-Buslinie ins 
Baugebiet führen, weitere Bushaltestelle im Abstand von max. 300 m zum Bauge-
biet…). Um zum nächstgelegenen Punkt des Radweges zu kommen sind Wege in der 
Länge von zwischen 270 und 350 m zurückzulegen. 
Eine erste Abschätzung der Verkehrsmengen lässt ca. 203 neue Wege pro Tag erwar-
ten, die mehrheitlich vom MIV abgewickelt werden (128 Wege pro Tag). Die Abschät-
zung lässt aber auch eine nennenswerte Anzahl von Wegen des Umweltverbundes er-
warten. Hier sticht mit 45 Wegen pro Tag der Fußverkehr hervor. 

7.3 Ver- und Entsorgung 
Die Versorgung mit Strom, Telekommunikation und Wasser erfolgt über ein noch zu 
errichtendes Leitungsnetz. Für die Verlegung werden im Rahmen der Erschließungs-
planung entsprechende Leitungskorridore innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 
vorgesehen. Der Anschluss erfolgt an das bereits vorhandene Leitungsnetz im Bestand. 
 
Die Entwässerung des Neubaugebiets „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ erfolgt im Misch-
system, da für ein Trennsystem der Vorfluter in direkter Umgebung fehlt. Das Plangebiet 
ist in der Regenwasserbehandlung berücksichtigt. Das Abwassersystem des geplanten 
Baugebietes entwässert über den Regenüberlauf RÜ64 in einen kleinen Zulaufbach des 
Sulzbachs. 
 
Zur Minderung der Oberflächenabflussspitzen, zur Verringerung des hydraulischen 
Stresses in den Gewässern, werden die öffentlichen Straßenflächen nach dem soge-
nannten „Schwammstadtprinzip“ ausgebildet. Dazu wurde der Tiefpunkt der Straßen-
achse 2 (Nord-Süd-Achse) auf Höhe eines Baumbeetes platziert. An dieser Stelle ist 
eine Rigole vorgesehen, welche das Oberflächenwasser der Straße aufnimmt. In dieser 
Rigole kann das, durch eine Kiesschicht gespeicherte Oberflächenwasser zur Baumbe-
wässerung genutzt und vor Ort versickert werden. Kommt es dabei innerhalb eines 
Starkregenereignisses zu vermehrtem Oberflächenwasser, so kann dies über einen 
Notüberlauf im mit der Rigole verbundenen Schacht in den Kanal abgeleitet werden. 
Wird eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers vom Landratsamt nicht 
genehmigt oder ist sie, aufgrund zu geringer Durchlässigkeit des anstehenden Bodens 
nicht möglich, wird die Rigole zur Regenrückhaltung genutzt und gedrosselt in den Ka-
nal eingeleitet. So kann das Oberflächenwasser weiterhin zur Baumbewässerung ge-
nutzt werden und die vom Landratsamt geforderte Drosselung des Oberflächenwasser-
abflusses wird erreicht. Die Straßenachse 3 (Verlängerung der Rudolf-Martin-Straße) 
wird dabei in Straßeneinläufe entwässert, die mit dem Rigolensystem verbunden sind. 
So kann auch das Oberflächenwasser der Straßenachse 3 vor Ort zur Baumbewässe-
rung genutzt werden. 
 
Die Parkplatzflächen innerhalb dieses Baugebiets werden mit Rasengittersteinen aus-
gebaut, was eine örtliche Versickerung des Oberflächenwassers ermöglicht, welches 
auf diesen Flächen anfällt. 
 
Das auf den privaten Flächen anfallende Oberflächenwasser der befestigten Flächen 
wie Dächer, Stellplätze und Zufahrten, ist in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in 
den Kanal abzuleiten. Durch eine Dachbegrünung kann das notwendige Puffervolumen 
reduziert werden. 
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Um den Zufluss von Oberflächenwasser aus landwirtschaftlichen Flächen ins Wohnge-
biet zu verhindern wird an der nördlichen Grenze der vorhandene Wiesenweg mit Erd-
wall, sowie der vorhandene Regenwasserkanal verlängert. An der westlichen Bauge-
bietsgrenze werden die EFH-Höhen angehoben und ebenfalls ein Wall ausgebildet, um 
einen Oberflächenwasserzufluss zu verhindern. Das ankommende Oberflächenwasser 
gelangt so entsprechend der Topographie entlang der westlichen Baugebietsgrenze in 
Richtung Süden in eine Mulde. Hier kann das ankommende Oberflächenwasser vor Ort 
zurückgehalten/versickert werden. Nach Vollfüllung führt ein Einlauf innerhalb der (Ver-
sickerungs-)mulde das überschüssige Oberflächenwasser dem Kanal zu, um einen 
Überstau zu verhindern. 
 
Eine geordnete Abwasserbeseitigung ist damit gewährleistet. 

8. BEGRÜNDUNG DER PLANUNGSINHALTE 

8.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 
Art der baulichen Nutzung 
Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, da es hauptsächlich 
dem Wohnen dienen soll. Diese Nutzung entspricht auch dem südlich und östlich an-
grenzenden Bestand. 
Schank- und Speisewirtschaften im Sinne des § 4 (2) Nr. 2 BauNVO werden nur aus-
nahmsweise zugelassen, da sie zu Konflikten mit der Wohnnutzung führen können.  
Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO (z.B. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-
tige nicht störende Gewerbebetriebe, Tankstellen) sind u.a. aufgrund des zu erwarten-
den Zu- und Abfahrtsverkehrs sowie aufgrund ihres benötigten Flächenbedarfs nicht 
zulässig, um Nutzungskonflikte zu vermeiden. 
 

Maß der baulichen Nutzung / Höhe baulicher Anlagen 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl 
(GRZ), von Trauf- und Firsthöhen oder Gebäudehöhen sowie ggf. einer maximalen Zahl 
der zulässigen Vollgeschosse geregelt. 
Die Festsetzungen lassen eine der Lage des Plangebiets entsprechende, verträglich 
dichte und auf den umgebenden Bestand abgestimmte, bauliche Nutzung zu. Die Ge-
bäude im Zentrum des Plangebiets können dabei etwas höher in Erscheinung treten 
während die Bebauung zum Gebietsrand hin abflachen und einen maßvollen Übergang 
in die freie Landschaft bilden soll. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird in den Bauflächen WA1, WA2, WA3 und WA5 mit 0,4 
festgesetzt und entspricht damit dem Richtwert für ein Allgemeines Wohngebiet. Für die 
im Süden, an der Straße „Hinteres Iltisfeld“ gelegene Fläche WA 4 wird eine GRZ von 
0,5 festgesetzt. Damit kann dort, adäquat zur östlich anschließenden Wohnbebauung, 
eine etwas dichtere Bebauung entstehen. 
Innerhalb des WA 5 sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Die maximal zulässige 
Gebäudehöhe wird jedoch mit 9,5 m festgesetzt. Damit kann ein drittes, zurückversetz-
tes Geschoss entstehen, das sich besser in die umgebende Bebauung einfügt, als ein 
weiteres Vollgeschoss.   
Die maximale Gebäudehöhe kann durch untergeordnete Dachaufbauten, Treppenhäu-
ser, technisch Anlagen sowie durch Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien um 
bis zu 3,0 m überschritten werden, wenn ein Abstand zum Dachrand von mindestens 
3,0 m eingehalten wird. Damit besteht eine im Wohnungsbau notwendige Flexibilität bei 
der Gestaltung der Gebäude und gleichzeitig werden die Grenzen so eng gesetzt, dass 
die Aufbauten nicht negativ in Erscheinung treten oder die Nachbarschaft zusätzlich 
belasten. 
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Der Höhenunterschied zwischen der verdichteten Bebauung im Zentrum und den nörd-
lich angrenzenden Baugrundstücken sowie dem nordöstlich angrenzenden Bestand 
wird als verträglich angesehen. Eine vollkommen freie Lage mit guter Besonnung kann 
innerhalb des bebauten Ortes nicht gewährleistet werden. 
 

Höhenlage 
Die Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe orientiert sich an der Höhe der Erschließungsstra-
ßen und des vorhandenen Geländes. 
Für die Baugrundstücke am nördlichen und westlichen Gebietsrand wurde die EFH-
Höhe so festgesetzt, dass diese über der theoretischen Wasserspiegellage des Ober-
flächenwasserabflusses von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
bei einem Starkregenereignis liegen.  
Für die Fläche der Nutzungsschablone WA5 wurde die EFH-Höhe so festgesetzt, dass 
die Untergeschosse der geplanten Gebäude im Freispiegel entwässert werden können 
und die Senke im Osten des Plangebiets egalisiert wird. Dies trägt dazu bei, dass sich 
das Oberflächenwasser des Plangebiets im Falle eines Starkregenereignisses nicht in 
diesem Bereich sammelt und auf die östlich angrenzenden Grundstücke abfließt. 
Über- und Unterschreitungen der festgesetzten Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe sind 
um bis zu 50 cm zulässig. 
 

Bauweise 
Für einen Großteil des Plangebiets wird die offene Bauweise festgesetzt. In der offenen 
Bauweise sind Gebäude mit einer maximalen Länge von 50 m zulässig, die Baufenster 
weisen jedoch eine geringere Ausdehnung auf. Hierdurch wird eine an den Bedarf und 
die Umgebung angepasste Kubatur möglich. Durch den Zuschnitt der Baufenster sind 
im Norden des Plangebiets nur Einzel- und Doppelhäuser möglich. Im WA 2 und WA 4 
können Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser entstehen.  
Für das WA 3 wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen sind dort nur Gebäude mit einseitiger Grenzbebauung („Ket-
tenhäuser“) zulässig. Es muss auf die nördliche Grundstücksgrenze gebaut werden. 
Liegt die nördliche Grundstücksgrenze außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
che, gilt die offene Bauweise. Dies ist beim nördlichsten Bauplatz des WA 3 der Fall. 
Zur südlichen Grenze ist ein Grenzabstand von mind. 3,0 m einzuhalten. Innerhalb die-
ses Grenzabstandes sind Garagen, überdachte Stellplätze oder Nebenanlagen zuläs-
sig. 
 

Überbaubare Grundstücksflächen 
Mit den festgesetzten Baugrenzen werden die bebaubaren Bereiche der Grundstücke 
definiert und so die Verteilung der baulichen Anlagen gemäß der städtebaulichen Ge-
samtidee geregelt.  
Die Baufenster sind so festgesetzt, dass die Bauherren ihre Baugrundstücke möglichst 
gut ausnutzen können. Gleichzeitig sollen der öffentliche Straßenraum sowie die an-
grenzenden Grundstücke vor zu dicht heranrückender Bebauung freigehalten werden. 
Die festgesetzten Baugrenzen stellen einen Kompromiss zwischen den verschiedenen 
Belangen dar. Wichtig war hierbei auch die Durchströmung der Luft zu gewährleisten. 
 

Stellung der baulichen Anlagen 
Die festgesetzten Hauptgebäuderichtungen orientiert sich am Verlauf der Straßen, den 
topographischen Gegebenheiten sowie der angrenzenden Bestandsbebauung und gel-
ten nur für Gebäude mit Satteldach. Durch die Festlegung der Stellung der baulichen 
Anlagen wird eine harmonische Erweiterung des bestehenden Siedlungskörpers sicher-
gestellt. 
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Garagen, Tiefgaragen und Stellplätze 
Garagen, Tiefgaragen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sowie den hierfür festgesetzten Flächen zulässig. 
Damit soll verhindert werden, dass herauskragende massive Bauwerke den Straßen-
raum oder das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen. Zudem sind die Flächen für 
Garagen und Carports so festgesetzt, dass vor den Garagen ein ausreichend großer 
Stauraum verbleibt, der ebenfalls zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden kann. 
Offene Stellplätze haben auf das Orts- und Landschaftsbild vergleichsweise geringe 
Auswirkungen und sind daher innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. 
 

Nebenanlagen 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind, soweit es sich um Gebäude im Sinne 
des § 2 (2) der LBO Baden-Württemberg handelt, auf Grundstücksflächen zwischen der 
Baugrenze und der öffentlichen Verkehrsfläche nicht zulässig. Mit dieser Festsetzung 
soll verhindert werden, dass Vorgartenflächen zugebaut werden und ein stark unein-
heitliches Straßenbild entsteht. 
 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
Zur Minimierung der Auswirkungen durch die Bebauung des Gebiets auf die Umwelt 
sind verschiedene Maßnahmen festgesetzt. 
Für etwaige Gehölzfällungen im Geltungsbereich wird der Rodungszeitpunkt auf den 
Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar beschränkt. 
Zum Schutz der direkt im Nordwesten angrenzenden geschützten FFH-Mähwiese und 
zur Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen dieses Schutzgebiets, ist wäh-
rend der Erschließung und Bebauung des Gebiets ein Schutzzaun aufzustellen. Der 
Schutzzaun ist vor Beginn der Baumaßnahmen entlang der Grenze des Geltungsbe-
reichs auf den Flurstücken 1095 und 1087 zu errichten und mehrmals während der ge-
samten Bauphase zu überprüfen. 
Nachts sind durch die Beleuchtung von Straßen, Wegen und sonstigen Außenbeleuch-
tungen Lichtimmissionen zu erwarten, durch welche die Fauna gestört werden kann. Zu 
helle und weiße Lampen wirken als Insektenfallen. In den Randbereichen des Gebiets, 
zur freien Landschaft hin, gehen damit u.a. Nahrungsquellen für nachtaktive Fleder-
mäuse verloren. Durch den Einsatz insektenschonender Lampen und Leuchten werden 
diese Beeinträchtigungen gemindert. 
Zur Vermeidung und Verminderung von Vogelschlag an großflächigen Glasfronten wer-
den Maßnahmen empfohlen. 
Auf die allgemeinen Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) 
zum Schutz, zur Sicherung und zur Wiederherstellung des Bodens wird hingewiesen. 
Des Weiteren gilt § 202 BauGB zum Schutz des Mutterbodens. Der anfallende humose 
Oberboden ist vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Um den ausgehobenen 
Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten, ist dieser zu sichern, fachgerecht in Mie-
ten zwischenzulagern und anschließend wiederzuverwenden. 
Um einen Totalverlust der Bodenfunktionen zu vermeiden, die Grundwasserneubil-
dungsrate nicht mehr als nötig zu beeinträchtigen und der Verminderung des Retenti-
onsvermögens entgegenzuwirken, sind Garagenzufahrten und Stellplatzflächen mit 
wasserdurchlässigem Material anzulegen. 
 

Flächen oder Maßnahmen für die Oberflächenwasserbeseitigung sowie die Rückhaltung 
und Versickerung von Niederschlagswasser 
Wie unter Nr. 6.1 der Begründung dargestellt, gibt es eine Starkregenbetroffenheit im 
Plangebiet. Im Rahmen der Vorsorgepflicht des Bebauungsplanerstellers genügt es 
nicht, nur auf das Problem hinzuweisen, sondern es sind auch Lösungsansätze für künf-
tige Bauherrn zu definieren. Daher wurde eine Festsetzung zum Schutz des Baugebiets 
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vor Oberflächenwasser, das im Falle eines Starkregenereignisses aus den angrenzen-
den Wiesenflächen abfließt, in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Teil des Schutzkonzeptes sind auch die festgesetzten EFH-Höhen. Diese liegen über 
dem errechneten Wasserpegel eines Starkregenabflusses und schützen die Gebäude 
bei entsprechend hochwasserangepasster Bauweise zusätzlich vor einer Überflutung. 
Den Bauherren wird empfohlen, ihre Grundstücke auf die EFH-Höhen anzuheben und 
am Gebietsrand an den Wall anzugleichen. 
 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
Die öffentliche Grünfläche im Norden des Plangebiets wird im Bebauungsplan mit einem 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belegt. Das Geh- und Fahrrecht zugunsten der nördlich 
und nordwestlich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücke, um die Flä-
chen auch zukünftig anfahren zu können, sowie zugunsten der Öffentlichkeit. Das Lei-
tungsrecht ist zugunsten der Stadt Schwäbisch Gmünd zur Ableitung des Oberflächen-
wassers der angrenzenden Flächen und zum Einlegen von Ver- und Entsorgungsanla-
gen vorgesehen. 
 

Pflanzgebote 
Bäume und Sträucher dienen der Ein- und Durchgrünung des Plangebiets und der Ein-
grünung des Straßenraums. Sie stellen einen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar 
und wirken klimatisch ausgleichend. 
Die Pflanzgebote für feldheckenartige Strauchpflanzungen mit einzelnen hochstämmi-
gen Laub- und Obstbäumen entlang des nördlichen und westlichen Gebietsrandes 
(PFG 1) sollen dafür sorgen, dass das Gebiet zur freien Landschaft hin eingegrünt wird. 
Durch die Vorgabe, dass die Bepflanzung mind. 2-reihig verpflanzt werden muss, wird 
der Ortsrand verträglich gestaltet. Die Eingrünung erfolgt in Verbindung mit dem im 
Zuge der Erschließungsarbeiten zu errichtenden Wall zum Schutz vor Oberflächenwas-
ser. Dieser verhindert eine anderweitige Nutzung der Flächen und stellt damit sicher, 
dass die Flächen ausschließlich der Ortsrandeingrünung dienen. 
Eine über das vorgesehene Maß hinausgehende Ausweisung von öffentlichen Grünflä-
chen zur Eingrünung des Ortsrandes ist nicht möglich, da dies die sinnvolle Ausnutzung 
dieser wertvollen Außenbereichsfläche reduzieren und dem Ziel der Wohnraumschaf-
fung widersprechen würde. 
Für die Durchgrünung des Plangebiets enthält der Bebauungsplan ein Pflanzgebot für 
Einzelbäume auf den Baugrundstücken (PFG 2), ein flächenhaftes Pflanzgebot für die 
Vorgärten der Hausgruppen (PFG 3), ein Pflanzgebot für die öffentlichen Grünflächen 
(PFG 4 und 7) sowie ein Pflanzgebot für die Eingrünung der öffentlichen Stellplätze 
(PFG 6). Um einen möglichst gebietstypischen Bewuchs zu schaffen sind bei der Be-
pflanzung ausschließlich standortgerechte, heimische Gehölze gemäß den Pflanzlisten 
zu verwenden. 
Die Festsetzung zum flächenhaften Pflanzgebot in den Vorgärten (PFG 3) lässt eine 
Unterbrechung der Grünfläche für Zugänge und Zufahrten sowie Stellplätze auf einer 
Breite von insg. maximal 6,0 m je Grundstück zu. Bei geplanten Grundstücksbreiten von 
mehr als 12,0 m verbleibt ein ausreichend großer Anteil an Vorgartenflächen, der ent-
sprechend der Festsetzung zu begrünen ist.  
Um die Versiegelung des Plangebiets zu minimieren sind Flachdächer vollflächig mit 
einer Substratstärke von mind. 10 cm extensiv zu bepflanzen. Hierdurch wird mit zu-
mutbarem Aufwand der Wasserabfluss gemindert, Lebensraum geschaffen und das 
Quartier weiter durchgrünt. Auf teilversiegelten Flächen können die Bodenfunktionen 
teilweise erhalten bleiben und erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens vermieden 
werden. 
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8.2 Örtliche Bauvorschriften 
Dächer 
Aus gestalterischen Gründen sind nur gewisse Dachformen und Dachneigungen zuge-
lassen. Damit wird sichergestellt, dass sich das Plangebiet in die nähere Umgebung 
einfügt und keine negativen Auswirkungen auf das Ortsbild entwickelt. 
Die Festsetzungen zu den Farben und Materialien orientieren sich am umgebenden 
Bestand und gewährleisten ein für die Umgebung typisches Ortsbild. Andere Farben 
und Materialien, die dem Charakter des Ortsbildes widersprechen, werden ausge-
schlossen. 
Um negative Fernwirkungen zu vermeiden (Reflexion, Spiegel- und Blendeffekte) sind 
mit Ausnahme von Anlagen zur Solarenergienutzung glänzende und reflektierende 
Dacheindeckungselemente nicht zulässig. 
Aus technischen Erfordernissen sind gängige Anlagen der Solarenergienutzung übli-
cherweise in vom geregelten Farbkanon abweichenden Farben gehalten und mit glän-
zenden Oberflächen ausgestattet. Da diese Anlagen aus Gründen des Klimaschutzes 
jedoch gewünscht sind und ermöglicht werden sollen, sind diese von den Regelungen 
ausdrücklich ausgenommen. Hier wird die Ermöglichung der regenerativen Energieer-
zeugung und dem Klimaschutz der Vorrang vor dem Ortsbild eingeräumt. 
Damit die Anlagen für die Energieerzeugung sich auch in die Dachlandschaft einglie-
dern müssen diese bei Satteldächern die Dachneigung der Dachfläche aufnehmen und 
dürfen nur konstruktionsbedingt über diese hinausragen. Bei Flachdächern sind Auf-
ständerungen zulässig. Allerdings sind diese in ihrer maximalen Höhe und Ausdehnung 
begrenzt, um nicht zu hoch in Erscheinung zu treten und um sich nicht negativ auf das 
Ortsbild auszuwirken. 
Flachdächer sind vollflächig extensiv zu begrünen. Dachterrassen sind möglich. Anla-
gen zur solaren Energienutzung sind auch im Bereich der Dachbegrünung zulässig 
(keine Befreiung von den Festsetzungen über Dachbegrünung für solare Energienut-
zung). Begrünte Dachflächen dienen der Retention von Niederschlagswasser und bie-
ten Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Sie nehmen teilweise auch Bodenfunktionen 
wahr. Beeinträchtigungen der Schutzgüter werden vermindert. 
Solange Dachaufbauten nicht überhandnehmen, sind diese im vorliegenden Ortsbild 
durchaus verträglich. Dachgauben werden deshalb in ihrer zulässigen Ausgestaltung 
geregelt, um diese auf ein ortsbildverträgliches Maß zu begrenzen. Insbesondere die 
Lage dieser innerhalb der Dachfläche, die Ausdehnung und die Form dieser zu regeln 
ist aus ortsbildgestalterischer Sicht erforderlich, um bei einer städtebaulich verträglichen 
Vielfalt dennoch eine harmonische Dachlandschaft zu bewahren.  
Hierzu ist die zulässige Länge der Dachaufbauten beschränkt. Um diese als solche in 
Erscheinung treten zu lassen und eine ausgewogene Proportion der Dächer und insge-
samt der Dachlandschaft zu schaffen, muss der Abstand zum Ortgang mindestens 2,0 
m und der Abstand der Dachanschlüsse zum First und zur Traufe mindestens 1,0 m 
(gemessen auf der Dachschräge) betragen.  
Um ein ausgewogenes Erscheinungsbild der Bebauung zu gewährleisten, sind Dach-
aufbauten in Form und Dimension einheitlich zu gestalten und nicht kombiniert möglich. 
 

Außenanlagen und Freiflächen 
Zum Erhalt der Durchgrünung des Gebiets sind alle nicht bebauten Flächen als Grün-
flächen anzulegen. Dies trägt auch zur Einbindung des Plangebiets in den umgebenden 
sensiblen Landschaftsraum bei. Außerdem stellen Gärten Lebensräume für Flora und 
Fauna dar. Die Maßnahme wirkt ausgleichend für die verlorenen Lebensräume. 
Lose Steinschüttungen zur Gartengestaltung (Schottergärten) sind nicht zulässig. Ne-
ben der optischen „Vergrauung“ der Städte und Gemeinden haben Steingärten negative 
Auswirkungen auf das Mikroklima: Durch fehlende Begrünung und Bäume heizen sich 
die Steine im Sommer auf und geben die Wärme an die Umgebung ab. Da die Steine 
die Wärme außerdem speichern, kann sich der Garten, bzw. der Boden, auch nachts 
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nicht abkühlen. Wasserundurchlässige Schotterbeete verhindern dazu, dass Regen-
wasser ins Erdreich sickern kann und begünstigen so die Austrocknung des Erdreichs. 
Hinzu kommen die negativen Auswirkungen auf die Flora und Fauna: Durch die feh-
lende Begrünung haben es Insekten, Vögel und andere Tiere schwerer an Nahrung und 
Lebensraum zu kommen. 
 

Auffüllungen, Abgrabungen und Stützmauern 
Die Topografie im Plangebiet stellt sich als weitgehend homogen, von Nordwest nach 
Ost abfallend dar. Das Gelände soll so weit als möglich in seiner derzeitigen Erschei-
nung erhalten werden. Deshalb sind flächenhafte Aufschüttungen und Abgrabungen in 
ihrer maximalen Höhe auf ein verträgliches Maß zu beschränken. 
Stützmauern entlang der Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind mit einer Höhe 
von maximal 0,5 m zulässig. Zudem haben Stützmauern einen Abstand von mind. 0,5 
m zu öffentlichen Verkehrsflächen einzuhalten. Die Fläche zwischen Stützmauer und 
Grundstücksgrenze ist zu begrünen. 
Zu landwirtschaftlich genutzten Grundstücken sowie zu öffentlichen Grünflächen (aus-
genommen Baumbeete im Bereich der öffentlichen Parkierungsflächen) hin sind Stütz-
mauern unzulässig. Hier sind Niveauunterschiede mit Böschungen auszugleichen. 
 

Einfriedungen 
Damit der öffentliche Raum möglichst wenig von Einfriedungen geprägt wird und weit-
gehend offen in Erscheinung tritt, sind tote Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen in ihrer zulässigen Höhe beschränkt und haben einen Mindestabstand von 
0,50 m einzuhalten. Einfriedungen prägen auch das Landschaftsbild, weshalb dieselben 
Festsetzungen auch für Einfriedungen im Übergang in die freie Landschaft getroffen 
werden. 
 

Garagenzufahrten und Stellplätze 
Die Garagenzufahrten und Stellplatzflächen sind zur Minderung der Bodenversiegelung 
mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Hiermit kann der Wasserabfluss mit zu-
mutbarem Aufwand abgemindert werden. 
 

Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser 
Das Plangebiet wird im Mischsystem entwässert. Innerhalb des Allgemeinen Wohnge-
biets muss das anfallende Oberflächenwasser von befestigten Flächen wie Dächern, 
Stellplätzen, Zufahrten usw. zur zeitweiligen Regenrückhaltung und langsamen Abwirt-
schaftung in Zisternen aufgefangen und gedrosselt in den Kanal abgeleitet werden. 
Als Bemessungswert für das Rückhaltevolumen sind 3 m³ je 100 m² befestigte Fläche 
anzusetzen. Für die Gieß- und Brauchwassernutzung kann zusätzliches Speichervolu-
men geschaffen werden. Die Rückhaltung muss einen permanent offenen Abfluss von 
0,1 l/s je 100 m² befestigte Fläche haben. Für begrünte Dachflächen mit einer Drain- 
und Vegetationsschicht mit einer Gesamtdicke von mindestens 10 cm braucht anteilig 
kein Puffervolumen nachgewiesen werden. Durch die vorgegebenen Parameter kann 
in den privaten Zisternen bzw. Pufferbecken ein Regenereignis mit einer Jährlichkeit 
von 5 Jahren zurückgehalten werden. Die Zisternen und begrünten Dachflächen sind 
an den öffentlichen Mischwasserkanal anzuschließen. Dieser führt in den Mischwass-
ersammler DN 500 SB, welcher bereits in der Straße Hinteres Iltisfeld liegt. 
Zisternen können der Retention von Niederschlagswasser dienen und das öffentliche 
Kanalnetz bei Starkregenereignissen entlasten. Außerdem mindert die Bewässerung 
des Gartens mit Regenwasser den Verbrauch an kostbarem Trinkwasser und schont 
die natürlichen Ressourcen.  
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9. UMWELTBERICHT 
Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Be-
bauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). 
Für Bauleitplanverfahren ist im Rahmen der Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) ein 
Umweltbericht zu erstellen (§ 2a BauGB und Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, § 2a und § 4c 
BauGB), in dem die in der Umweltprüfung ermittelten voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht ist ein geson-
derter, selbstständiger Teil der Begründung zum Bauleitplan (§ 2a BauGB), dessen we-
sentliche Inhaltspunkte vorgegeben sind (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB und 
Anhang 1 der EU-SUP-Richtlinie). 
 
Der Umweltbericht wird als separates Dokument (Anhang 4) geführt und liegt der Be-
gründung bei. 

10. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME UND HINWEISE 
Gemäß § 9 Abs. 6 und 6a BauGB werden Regelungen aus anderen gesetzlichen Vor-
schriften nachrichtlich aufgenommen. Dazu gehören Hinweise zum Bodenaushub, zu 
Altablagerungen, zu zufälligen Funden, zu Zisternen, zum Rodungszeitpunkt, zur Ein-
sichtnahme von DIN-Vorschriften und zum Starkregen. 
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1 Vorbemerkung 

 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd beabsichtigt zur Deckung des drängendsten 
Wohnbauflächenbedarfs die Erweiterung des Wohngebiets „Hinteres Iltisfeld“ am 
nördlichen Ortsrand von Lindach (s. Abbildung   1). 
 

Der wirksame Flächennutzungsplan der „Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Schwäbisch Gmünd – Waldstetten“ stellt bereits auf etwa der Hälfte des 
Plangebiets eine geplante Wohnbaufläche dar, wohingegen der Rest als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen ist. Damit wird der Bebauungsplan zum Teil 
aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt (§ 8 Abs. 2 BauGB). Für die 
Bereiche ohne eine entsprechende Planungsgrundlage wird der 
Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren an die 
Inhalte des Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld – Erweiterung“ angepasst. 
 

 

Abbildung   1: BP-Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld – Erweiterung“ (Vorentwurf) 
(Stadt Schwäbisch Gmünd - Amt für Stadtentwicklung, 10.06.2025) 
 

Vor dem Hintergrund der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) soll in den entsprechenden 
Vorhabenbereichen geprüft werden, ob Lebensstätten bzw. potenzielle 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
sowie gefährdete Vogelarten vorhanden sind. 
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Dies geschieht vor Ort, im Rahmen einer Biotoptypenkartierung mit ergänzender 
Erfassung potenzieller Habitate relevanter Artengruppen. Die Ergebnisse jener 
Übersichtsbegehung werden in den folgenden Kapiteln dargelegt. 
 

Anhand dieser Erkenntnisse wird der weitere Untersuchungsbedarf der 
planungsrelevanten Arten bzw. Artengruppen unter Einbeziehung der 
prognostizierten Projektwirkungen beschrieben. 

 



2 Gesetzliche Grundlagen 

 Schwäbisch Gmünd - Lindach – Bebauungsplan Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ RUS 

6 

 
2 Gesetzliche Grundlage 

 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 
 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören (Zugriffsverbote). 

 
Bei zulässigen Eingriffen bestehen Sonderregelungen im Rahmen des § 44 
Abs. 5 BNatSchG, wonach ein Verstoß gegen diese Verbote nicht vorliegt, soweit 
die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten – ggf. unter Hinzuziehung vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen – im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird: 
 
(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in 
Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder 3 zugelassen oder von einer 
Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 
Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der 
Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in 
einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer  2 aufgeführt sind, liegt ein 
Verstoß gegen 
 
1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und 
diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 
nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer 
erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung 
oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 
Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 
Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt 
werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 
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3 Beschreibung des Untersuchungsraums 

3.1 Lage im Raum 
 

Die Vorhabenfläche liegt am nördlichen Ortsrand von Lindach, innerhalb des 
Gewanns „Lachwiesen“. Im Süden und Osten grenzt das Plangebiet an das 
bestehende Wohngebiet „Hinteres Iltisfeld“ sowie die gleichnamige Straße an. 
Auf der nördlichen bzw. westlichen Seite des Geltungsbereichs existiert hingegen 
keine Bebauung, hier schließen zusammenhängende Wiesenflächen an. 
 
Naturräumlich wird das Plangebiet dem „Schurwald und Welzheimer Wald“ 
zugeordnet, welcher innerhalb der Großlandschaft „Schwäbisches Keuper-Lias-
Land“ liegt. 
 

 

Abbildung   2: Lage der Vorhabenfläche im Raum (blau) 
 
 

3.2 Schutzausweisungen und Biotopverbund 
 

Es liegt keine der folgenden flächigen Schutzgebietskategorien im Bereich des 
geplanten Vorhabens oder direkt daran angrenzend vor: Naturpark, Nationalpark, 
Biosphärengebiet, Vogelschutzgebiet (Natura 2000), Landschaftsschutzgebiet, 
Naturschutzgebiet und Waldschutzgebiet. Ebenso werden vorhabenbedingt 
keine gesetzlich geschützten Biotope bzw. Naturdenkmale tangiert. 
 
Der Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplans liegt im Norden und 
Westen mit einer Fläche von ca. 3.023 m² (0,3 ha) innerhalb des FFH-Gebiets 
„Unteres Leintal und Welland“ (Schutzgebiets-Nr. 7125341). Darüber hinaus ist 
nordwestlich an das Plangebiet angrenzend eine Magere Flachland-Mähwiese 
(„Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach II“, Mähwiesen-Nr. 
6510013646132217) als FFH-Lebensraumtyp 65.10 kartiert. 
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Um etwaige Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutz- und Erhaltungsziele 
des genannten FFH-Gebiets zu beurteilen, ist nach § 34 BNatSchG die 
Durchführung einer separaten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. 
 

In Bezug auf den feuchten und trockenen Offenland-Biotopverbund weist der 
Vorhabenbereich keinerlei Relevanz auf, ebenso wenig für die Wildtierkorridore 
des Generalwildwegeplans. Dementgegen stellt die FFH-Mähwiese, die im 
Nordwesten an das Plangebiet angrenzt, eine Kernfläche des mittleren 
Biotopverbunds dar. Diese Wiese befindet sich zudem innerhalb einer 
zusammenhängen Verbundachse aus Kern- und Suchräumen. 
 
 

3.3 Bestandssituation und Bewertung 
 

Bei zwei Begehungsterminen wurde die Bestandssituation vor Ort erfasst und die 
vorhandenen Lebensraumstrukturen anhand des Biotopschlüssels der LUBW in 
Biotoptypen kategorisiert. 
 

Begehungstermin: Kartierungen der Biotoptypen und Lebensraumstrukturen 
 

Freitag, 21.04.2023 / 11:15 – 11:45 Uhr / 8-9 °C, wolkig, Bft 0-1 

Freitag, 06.09.2024 / 09:45 – 10:45 Uhr / 17-18 °C, stark bewölkt, Bft 1-2 
 

Die Vorhabenfläche ist gegenwärtig nicht versiegelt und noch vollständig 
unbebaut. Auf der Fläche sind keinerlei Bauwerke und demzufolge auch keine 
potenziell geeigneten Gebäudehabitate vorhanden. 
 

Im zentralen Vorhabenbereich lassen sich stattdessen flächige Wiesenstrukturen 
abgrenzen, welche nachfolgend beschrieben und hinsichtlich einer 
Habitateignung für streng geschützte Tier- und Pflanzenarten bewertet werden: 
 

Ein großer Teil des Geltungsbereichs charakterisiert sich als „Fettwiese mittlerer 
Standorte“ (33.41). Die Fläche weist hierbei die für eine nährstoffreiche Wiese 
typischen Pflanzenarten auf, bspw. Deutsches Weidelgras, Rotklee, 
Sauerampfer, Spitzwegerich, Wiesen-Bärenklau, Wiesen-Kerbel, Wiesen-Pippau, 
Wiesen-Schaumkraut und Wiesen-Storchschnabel. 
 

Insgesamt spielt diese artenarme Grünfläche eine nur untergeordnete Rolle als 
Nahrungshabitat für die Avifauna sowie für siedlungsnah jagende Fledermäuse. 
Auf der dichtwüchsigen Wiesenfläche fehlen zusätzliche Habitatelemente wie 
Altgrasbestände oder Rohbodenstellen, welche insb. für das Vorkommen von 
Reptilien eine entscheidende Rolle spielen würden. 
 

Im Nordwesten grenzt wiederum eine „Magerwiese mittlerer Standorte“ (33.43) 
an das Plangebiet an. Das Düngeregime der umliegende Fettwiese beeinflusst 
die Artenzusammensetzung der Teilfläche maßgeblich. So treten innerhalb des 
Magerstandorts nährstoffanzeigende Pflanzenarten (Wiesen-Storchschnabel, 
Wiesen-Kerbel, Wiesen-Bärenklau etc.) im gleichen Verhältnis auf wie reine 
Magerkeitszeiger (Wiesen-Flockenblume, Margerite, Acker-Witwenblume u. a.). 
 

Die für das Vorkommen von Schmetterlingspopulationen essenziellen Wirts-
pflanzen treten in den gennannten Wiesenstrukturen patchweise auf (Großer 
Wiesenknopf) bzw. fehlen gänzlich (nicht saure Ampferarten). 
 

Entlang des westlichen Rands der Vorhabenfläche verläuft ein Trampelpfad über 
die zuvor beschriebenen Wiesenflächen. Der Pfad, welcher regelmäßigen 
Tritteinflüssen durch Fußgänger unterliegt, ist dem Biotoptyp „Grasweg“ (60.25) 
zuzuordnen Die niedrigwüchsige Vegetation entlang des Weges wird dominiert 
durch verschiedene Gräserarten. 
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Prinzipiell werden ausschließlich Flächen in Anspruch genommen, die durch die 
Lage am Lindacher Siedlungsrand sowie durch die intensive Grünlandnutzung 
anthropogen beeinflusst sind. 
 

Im nördlichen und westlichen Planungsumfeld treten weitere Fett- und 
Magerwiesen innerhalb eines zusammenhängenden Grünlandkomplexes auf, 
zudem sind südlich und östlich der Vorhabenfläche typische Siedlungshabitate 
(Bauwerksflächen – 60.10 / Nutz- und Ziergärten – 60.63) vorhanden. Ein Teil 
der östlich gelegen Hausgärten ragt hierbei in den Geltungsbereich hinein. 
 

Hervorzuheben sind im Südosten vier abgrenzbare Einzelbäume (45.30), in den 
Hausgärten sind weitere Gehölzstrukturen (Heckenzäune, Ziersträucher etc.) 
vorhanden. Die jungen bis mittelalten Gehölze weisen allesamt keine 
Baumhöhlen (d.h. Stamm- oder Asthöhlen) bzw. nur Initialstadien solcher auf. 
Ebenso fehlen Rindenhabitate (Stammanrisse, Rindenabplatzungen /-öffnungen) 
und Totholz. Für Frei- und Heckenbrüter stellen diese Bestandsgehölze aber 
(potenzielle) Brutstätten bereit. 
 

Des Weiteren befindet sich ca. 60 m westlich des Geltungsbereichs eine Gruppe 
aus fünf Obstbäumen (Baumgruppe – 45.20), auf welche jedoch keine 
kumulierenden Vorhabenwirkungen zu erwarten sind. 
 

Nachfolgende Fotos dokumentieren die vorhandenen Biotoptypen und 
Lebensraumstrukturen im Bereich und dem Umfeld des Vorhabens: 
 

 
 

Abbildung   3: 
Fettwiese mittlerer 
Standorte (33.41) 

Typische Arten-
zusammensetzung für 
nährstoffreiche Wiesen 

Untergeordnete 
Bedeutung als 
Habitatelement 

Zentrale Lage, Blick 
nach Nordosten 

 

 

Abbildung   4: 
Magerwiese mittlerer 
Standorte (33.43) 

Lage außerhalb des 
Plangebiets, grenzt im 
Nordwesten an 

Artenzusammensetzung 
zu gleichen Teilen aus 
Nährstoff- und 
Magerkeitszeigern 

Untergeordnete 
Bedeutung als 
Habitatelement 

Blick nach Nordwesten 
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Abbildung   5: 
Grasweg (60.25) 

Aus niedrigen und 
trittverträglichen 
Gräsern aufgebaut 

Keine Bedeutung als 
Habitatelement 

Westlicher Rand der 
Vorhabenfläche, Blick 
nach Norden 

 

 

Abbildung   6: 
Baumgruppe (45.20) 
aus fünf Obstbäumen 

Lage ca. 60 m westlich 
des Geltungsbereichs 

Keine kumulierende 
Vorhabenbetroffenheit 
zu erwarten 

 

 
 

Abbildung   7: 
Plangebiet samt 
Umfeld 

Zusammenhängender 
Grünlandkomplex aus 
Fett- und Magerwiesen 

Bestandsbebauung im 
Hintergrund (Siedlungs-
habitate) 

Blick nach Süden 
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4 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung – Habitatpotenzialanalyse 

 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung ist zu erörtern, ob im 
Wirkraum des geplanten Vorhabens von einem Vorkommen 
artenschutzrelevanter Tiergruppen auszugehen ist (bekanntes oder zu 
erwartendes Vorkommen) und ob sich vorhabenbedingt negative Auswirkungen 
hinsichtlich dieser Arten ergeben könnten sowie in welchen Fällen eine 
vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände erforderlich ist. 
 

Neben dem Wissen über die vorhabenrelevanten Wirkfaktoren setzt die 
artenschutzrechtliche Relevanzprüfung vor allem die Kenntnis über mögliche 
Vorkommen von streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten im 
Wirkraum des Bauvorhabens voraus. 
 

4.1 Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 
 

Die Potenzialanalyse der vor Ort kartierten Habitatsstrukturen im Hinblick auf ein 
Vorkommen wertgebender Arten, ergibt sich aus den Fragestellungen des 
besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG. 
 

Zur Beurteilung möglicher Verbotstatbestände wurden in diesem Zusammenhang 
die hierfür in Frage kommenden Habitate am 21.04.2023 dahingehend überprüft, 
ob sie geeignet sind, als (potenzieller) Lebensraum für streng geschützte Arten 
und / oder europäische Vogelarten zu dienen. 
 
Zudem wird im Folgenden auf Gemeindeebene eine Abfrage des Informations-
systems Zielartenkonzept Baden-Württemberg (ZAK) durchgeführt: 
 
 
Zielartenkonzept (ZAK) Baden-Württemberg 

Das Informationssystem ZAK dient der systematischen Berücksichtigung 
gesamtökologischer Belange im Rahmen kommunaler Planungen. Dabei stehen 
naturschutzfachliche Aspekte im Vordergrund der Zielarten- und 
Maßnahmenauswahl des Programmablaufs, in den bislang ca. 330 der 
insgesamt 1100 Zielarten Baden-Württembergs eingebunden waren. 
 
Die auf das Gemeindegebiet (Naturraum) und die Habitatstrukturen bezogene 
Abfrage des ZAK liefert über Planungsempfehlungen hinaus auch Hinweise auf 
bei Eingriffsvorhaben zu berücksichtigende Tier- und Pflanzenarten. Neben 
Zielarten auf Landesebene liefert sie ebenso mögliche Vorkommen der im 
Anhang II und Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten. 
 
Die Abfrage des Zielartenkonzepts für die Stadt Schwäbisch Gmünd liefert 
hierbei das in nachfolgender Tabelle   1 gelistete Artenspektrum. Aus der ZAK-
Gesamtabfrage werden lediglich die streng geschützten Arten (d.h. europäische 
Vogelarten und Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie) dargestellt. 
 
Des Weiteren sind jene Arten hervorgehoben, für die nach Maßgabe des ZAK 
prinzipiell geeignete Habitatstrukturen im Vorhabenbereich vorhanden sind. Die 
ZAK-Einstufung erfolgt für die genannten Arten hierfür ohne Berücksichtigung der 
tatsächlichen Habitatqualität. Eine Bewertung der Artenliste erfolgt erst über die 
textliche Abschichtung in Tabelle   2 und Tabelle   3. 
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Tabelle   1: Im ZAK gelistete Arten für den Vorhabenbereich 

Artengruppe 
Artname 

Status Habitat 
wissenschaftlich deutsch 

Avifauna 

Aegolius funereus Rauhfußkauz N Nein 
Alauda arvensis Feldlerche N Ja 
Anthus trivialis Baumpieper N Ja 
Apus melba Alpensegler N Nein 
Athene noctua Steinkauz N Nein 
Charadrius dubius Flussregenpfeifer Z Nein 
Corvus monedula Dohle N Nein 
Crex crex Wachtelkönig LA Ja 
Cuculus canorus Kuckuck N Nein 
Delichon urbicum Mehlschwalbe N Nein 
Emberiza calandra Grauammer LA Ja 
Falco subbuteo Baumfalke N Nein 
Ficedula albicollis Halsbandschnäpper LB Nein 
Gallinula chloropus Teichhuhn N Nein 
Hirundo rustica Rauchschwalbe N Nein 
Jynx torquilla Wendehals LB Nein 
Milvus milvus Rotmilan N Ja 
Perdix perdix Rebhuhn LA Nein 
Pernis apivoris Wespenbussard N Nein 
Phylloscopus bonelli Berglaubsänger LA Nein 
Phylloscopus 
sibilatrix 

Waldlaubsänger N Nein 

Picus canus Grauspecht N Nein 
Riparia riparia Uferschwalbe Z Nein 
Rallus aquaticus Wasserralle LB Nein 
Saxicola rubetra Braunkehlchen LA Ja 
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher N Nein 
Vanellus vanellus Kiebitz LA Ja 

Fledermäuse 

Barbastella 
barbastellus 

Mopsfledermaus LA Nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus N Ja 

Eptesicus serotinus 
Breitflügel-
fledermaus 

LB Ja 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus LB Nein 
Myotis brandtii Gr. Bartfledermaus LB Nein 
Myotis daubentonii Wasserfledermaus FFH Nein 
Myotis emarginatus Wimperfledermaus LA Nein 
Myotis myotis Gr. Mausohr N Nein 
Myotis mystacinus Kl. Bartfledermaus FFH Nein 
Myotis nattereri Fransenfledermaus LB Nein 
Nyctalus leisleri Kl. Abendsegler N Nein 
Nyctalus noctula Gr. Abendsegler FFH Nein 
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus FFH Nein 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Zwergfledermaus FFH Nein 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Mückenfledermaus FFH Nein 

Plecotus auritus Braunes Langohr FFH Nein 
Plecotus austriacus Graues Langohr LB Nein 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Gr. Hufeisennase LA Nein 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus FFH Nein 

Sonstige 
Säugetiere 

Castor fiber Biber LB Nein 
Lynx lynx Luchs E Nein 
Muscardinus 
avellanarius 

Haselmaus FFH Nein 
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Fortsetzung von Tabelle 1 

Artengruppe 
Artname 

Status Habitat 
wissenschaftlich deutsch 

Amphibien 

Bombina variegata Gelbbauchunke LB Nein 
Bufo calamita Kreuzkröte LB Nein 
Bufo viridis Wechselkröte LB Nein 
Hyla arborea Laubfrosch LB Nein 
Rana dalmatina Springfrosch N Nein 
Rana lessonae Kl. Wasserfrosch N Nein 
Triturus cristatus Kammmolch LB Nein 

Reptilien 
Coronella austriaca Schlingnatter N Nein 
Lacerta agilis Zauneidechse N Ja 

Schmetterlinge 

Euphydryas 
maturna 

Eschen-
Scheckenfalter 

LA Nein 

Gortyna borelii 
lunata 

Haarstrangwurzeleule LA Nein 

Lycaena dispar Gr. Feuerfalter LB Ja 

Maculinea arion 
Schwarzfleckiger 
Ameisenbläuling 

LB Nein 

Maculinea 
nausithous 

Dkl. Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

LB Ja 

Proserpinus 
proserpina 

Nachtkerzen-
schwärmer 

FFH Nein 

Käfer 
Osmoderma 
eremita 

Juchtenkäfer LB Nein 

Rosalia alpina Alpenbock LB Nein 
Weichtiere Unio crassus Bachmuschel LA Nein 

 
 

Erläuterungen zur Tabelle 1: 

ZAK-Status (Landesweite Bedeutung der Zielarten) 
Einstufung Stand 2005; ergänzt und z.T. aktualisiert Stand 04/2009 

LA Landesart Gruppe A; Vom Aussterben bedrohte Arten und Arten mit meist isolierten, überwiegend instabilen 
bzw. akut bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind. 

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil 
der von ihnen besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit 
nicht möglich ist und für die kein Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist. 

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität. 

FFH FFH-Nachtrag; Nachträglich im Jahr 2009 ergänzte FFH-Arten zur Berücksichtigung der gesetzlich 
geschützten Arten als Zielarten im Informationssystem Zielartenkonzept. 

Z  Weitere berücksichtigte Zielarten; Nach Umstellung der alten Roten Listen auf ein neues Kriteriensystem 
formal zu streichende Arten, die aber dennoch eine fachliche Bedeutung haben. Vermeidung eines 
Ungleichgewichts zu Artengruppen mit noch alter Rote Liste-Kategorisierung. Behandlung wie 
Naturraumart. 

E Erloschene Arten sind Arten, die in Baden-Württemberg aktuell als ausgestorben oder verschollen geführt 
werden. Sie werden bei erneutem Auftreten als Landesart mit höchster Schutzpriorität und herausragender 
Bedeutung auf Landesebene eingestuft, sofern sie nicht als stark vagabundierende Vermehrungsgäste 
betrachtet werden müssen. 



4 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung – Habitatpotenzialanalyse 

 Schwäbisch Gmünd - Lindach – Bebauungsplan Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ RUS 

14 

 
4.1.1 Streng geschützte Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und des 

Anhang A der EG-Artenschutzverordnung 
 

In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Überprüfung der im Vorhabenbereich 
erfassten Biotoptypen und Habitate im Hinblick auf ihre Eignung als Lebensraum 
für die streng geschützten Arten. 
 
Tabelle   2: Potenzialanalyse der Habitatsfunktion für streng geschützte Arten 

der im Rahmen der Bestandserfassung kartierten Biotoptypen 

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung 

Fledermäuse 

(Alle in Baden-Württemberg 
vorkommenden Fledermäuse 
zählen zu den in Anhang IV 
der FFH-Richtlinie geführten 
Arten) 

Im Untersuchungsraum sind keinerlei Bauwerke und 
demzufolge auch keine potenziell geeigneten Gebäudehabitate 
(z.B. Spalten, Nischen im Traufbereich; Dachwerk-Höhlungen) 
für Fledermäuse vorhanden. Darüber hinaus fehlen an den 
wenigen Gehölzstrukturen im Plangebiet (Einzelbäume, 
Heckenzäune, Ziersträucher) fledermausrelevante Stamm- und 
Asthöhlen bzw. Rindenabplatzungen und -öffnungen. 

Zusammenfassend ist ein Vorhandensein von einzelnen 
Tagesverstecken auszuschließen, gleichermaßen wie das 
Auftreten von zusammenhängenden Quartierstrukturen (also 
Wochenstuben sowie Zwischen-, Männchen-, Balz-, Paarungs- 
oder Winterquartiere). 

Des Weiteren ist die Nutzung der Vorhabenfläche als Nahrungs- 
und Jagdhabitat aufgrund des nur durchschnittlichen Nahrungs-
angebotes von untergeordneter Bedeutung. In der näheren 
Umgebung (bspw. gehölz- und blütenreiche Hausgärten, 
eingegrünte Ortsrandbereiche, Auenflächen an der Lein) sind 
ausreichend gleich- oder höherwertige Strukturen mit einer 
entsprechenden Nahrungsauswahl vorhanden. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf 
Fledermausarten sicher ausgeschlossen werden. 

Sonstige Säugtiere 

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatsstrukturen sind 
für ein Vorkommen sonstiger streng geschützter Säugetierarten 
im Untersuchungsraum nicht geeignet. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf sonstige 
geschützte Säugetierarten sicher ausgeschlossen werden. 

Amphibien 

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatsstrukturen sind 
für ein Vorkommen streng geschützter Amphibienarten im 
Untersuchungsraum nicht geeignet. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng 
geschützte Amphibienarten sicher ausgeschlossen werden 

Reptilien 

 

hier: 

-Zauneidechse 

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatsstrukturen sind 
für ein Vorkommen streng geschützter Reptilienarten im 
Untersuchungsraum nicht geeignet. 

Die Zauneidechse besiedelt verschiedenste, primär 
anthropogen geprägte Lebensräume (u. a. aufgelassene 
Parkanlagen und Hausgärten, industrielle Brachflächen, 
Bahndämme, Straßenböschungen). Essenziell für das 
Vorkommen der Arten ist ein entsprechender Bestand an 
Sonnen- und Versteckplätze sowie bewuchsfreie Flächen mit 
geeignetem Grund zur Eiablage. 
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Fortsetzung von Tabelle 2 

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung 

Reptilien 

 

hier: 

-Zauneidechse 

Das vorgenannte und für ein Vorkommen der Zauneidechse 
relevante Lebensraummosaik liegt im Plangebiet nicht vor. Auf 
der dichtwüchsigen Wiesenfläche fehlen in erster Linie 
bewuchsfreie Bereiche und somit geeignete Eiablageplätze für 
die Art. Hinzukommend sind auch keine expliziten 
Trockenstandorte im Untersuchungsraum vorhanden. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng 
geschützte Reptilienarten sicher ausgeschlossen werden. 

Fische 

Im Vorhabenbereich sind keine Lebensraumstrukturen für die 
Artengruppe der Fische vorhanden. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng 
geschützte Fischarten sicher ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge 

 

hier: 

-Gr. Feuerfalter 

-Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatsstrukturen sind 
für ein Vorkommen streng geschützter Schmetterlingsarten im 
Untersuchungsraum nicht geeignet. Innerhalb der artenarmen 
Fettwiese fehlen insb. die für eine Population erforderlichen 
Wirtspflanzen. Das Düngeregime der Fettwiese beeinflusst 
ferner das Artenspektrum der nordwestlich angrenzenden 
Magerwiese, weswegen wertgebende Arten in ihrer Häufigkeit 
hier ebenfalls zurücktreten. 

Als Nahrungspflanze für die Raupen des Großen Feuerfalters 
dienen nicht saure Ampferarten (z.B. Riesen-Ampfer und 
Stumpfblättriger Ampfer), welche im Plangebiet gänzlich fehlen. 

Für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling sind wiederum 
Bestände des Großen Wiesenknopfs als Raupenfutterpflanze 
relevant. Des Weiteren spielen für den Ameisenbläuling die 
Wirtsameisen (z.B. Rote Gartenameise) eine entscheidende 
Rolle, da die Raupen im Spätsommer in die Ameisennester 
eingetragen werden, wo sie dann überwintern und räuberisch 
von der Ameisenbrut leben. 

In den Wiesenstrukturen tritt der Große Wiesenknopf als 
essenzielle Wirtspflanze für die Schmetterlingsart patchweise 
auf. Die Ameisennester der gleichermaßen bedeutenden 
Wirtsameisen (z. B. Rote Gartenameise) fehlen an dieser Stelle 
jedoch, sodass nur eingeschränktes Habitatpotenzial vorliegt. 

Unter Berücksichtigung einer Tauschfläche für das FFH-Gebiet 
im direkten Planungsumfeld, welche habitatstrukturell gleichartig 
ausgestattet ist und außerdem einen größeren Flächenumgriff 
(ca. 5.334 m²) umfasst, können erhebliche Beeinträchtigungen 
des Wiesenknopf-Ameisenbläulings ausgeschlossen werden. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng 
geschützte Schmetterlinge sicher ausgeschlossen werden. 

Käfer 

Im Vorhabenbereich sind keine Bäume vorhanden, welche sich 
als Lebensraumstrukturen für xylobionte Käfer eignen würden. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng 
geschützte Käferarten sicher ausgeschlossen werden. 

Libellen 

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatstrukturen sind 
für ein Vorkommen streng geschützter Libellenarten im 
Untersuchungsraum nicht geeignet. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng 
geschützte Libellenarten sicher ausgeschlossen werden. 
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Fortsetzung von Tabelle 2 

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung 

Weichtiere 

Im Vorhabenbereich sind keine Lebensraumstrukturen für die 
Artengruppe der Weichtiere vorhanden. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng 
geschützte Weichtierarten sicher ausgeschlossen werden. 

Farn- und Blütenpflanzen 

Die vorhandenen standörtlichen Voraussetzungen sind für ein 
Vorkommen streng geschützter Pflanzenarten im 
Untersuchungsraum nicht geeignet. 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht 
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng 
geschützte Farn- und Blütenpflanzen sicher 
ausgeschlossen werden. 
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4.1.2 Europäische Vogelarten 

 

In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Überprüfung der im Vorhabenbereich 
erfassten Biotoptypen und Habitate im Hinblick auf ihre Eignung als Lebensraum 
für die europäischen Vogelarten. 
 
Tabelle   3: Potenzialanalyse der Habitatsfunktion für europäische Vogelarten 

der im Rahmen der Bestandserfassung kartierten Biotoptypen 

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung 

Europäische Vogelarten 

 

hier: 

-Feldlerche 

-Baumpieper 

-Wachtelkönig 

-Grauammer 

-Rotmilan 

-Braunkehlchen 

-Kiebitz 

Im Untersuchungsraum sind keinerlei Bauwerke und 
demzufolge auch keine potenziell geeigneten Gebäudehabitate 
(u. a. Spalten, Nischen im Traufbereich; Dachwerk-Höhlungen) 
für gebäude- und nischenbrütende Vogelarten vorhanden. 
Aufgrund fehlender oder bisher initialer Stamm- und Asthöhlen 
an den wenigen Gehölzstrukturen im Plangebiet (Einzelbäume, 
Heckenzäune, Ziersträucher) ist ein Vorkommen von 
höhlenbrütenden Arten ebenso auszuschließen. Ferner eignen 
sich die vier Einzelbäume im Südosten des Geltungsbereichs 
nicht als Horststandort für Großvögel wie den Rotmilan. Für 
Frei- und Heckenbrüter stellen die Bestandsgehölze aber 
(potenzielle) Brutstätten bereit. 

Bodenbrütende oder in Bodennähe brütende Vogelarten des 
Offenlands, welche sensibel auf störende Umgebungseinflüsse 
reagieren, können aufgrund der fehlenden bzw. ungeeigneten 
Lebensraumstrukturen in Verbindung mit der angrenzenden 
Siedlungslage (Fluchtdistanzen, Kulissenwirkungen) im Bereich 
des geplanten Vorhabens sicher ausgeschlossen werden: 

Die Lebensräume der Feldlerche sind weiträumig und offen, 
primär benötigt sie ein Mosaik aus verschiedenen 
Landnutzungen und Ackerfrüchten. Solche Strukturen treten 
vorzugsweise in ackerbaulich genutzten Feldern auf, jedoch 
sind auch extensiv genutzte Wiesen und Weiden geeignete 
Brutgebiete. Größte Bestandsdichten erreicht die Feldlerche in 
küstennahen Salzwiesen, Dünenlandschaften, Heidegebieten 
oder in einjährigen, landwirtschaftlichen Brachflächen. 
Es werden durch die Art primär Brutreviere besetzt, die einen 
möglichst weiten Abstand zu Störkulissen wie Straßen, 
Gehölzgruppen, Hochspannungsleitungen, Siedlungsränder etc. 
aufweisen. Für die Kulissenwirkung kann fachlich ein Richtwert 
von 150 m zur jeweiligen Störquelle veranschlagt werden1. Im 
vorliegenden Fall ist das Plangebiet allseitig von Kulissen 
beeinträchtigt (Bestandsbebauung im Süden und Osten, 
Obstbaumbestand im Westen, großflächige Gehölzbestände 
entlang des Leintals im Norden bzw. Nordwesten sowie 
Hochspannungsfreileitung im Norden). 
Infolge der im Vorhabenbereich und dessen Umfeld erheblich 
vorliegenden Kulissenbeeinträchtigung sowie der hierbei 
intensiv genutzten Offenland-Lebensräume (Fettwiese) kann ein 
Brutvorkommen der Feldlerche mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden. 

 
1 Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg, Raumkulisse Feldvögel – Ergänzung zum Fachplan Offenland 
 (Regierungspräsidien Baden-Württemberg, April 2022). 
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Fortsetzung von Tabelle 3 

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung 

Europäische Vogelarten 

 

hier: 

Feldlerche 

Baumpieper 

Wachtelkönig 

Grauammer 

Rotmilan 

Braunkehlchen 

Kiebitz 

Ein Brutvogel der halboffenen Landschaft ist der Baumpieper. 
Er brütet an Waldrändern, auf Mooren, in Heiden und Auen. 
Ebenso besiedelt werden offene Wälder mit Lichtungen, 
Windwurfflächen und / oder jungen Aufforstungsbereichen 
bevorzugt. Generell gemieden werden dichte Waldbestände. 
Insgesamt kann ein Brutvorkommen im Plangebiet aufgrund 
nicht vorhandener Habitatstrukturen von vorneherein 
ausgeschlossen werden. 

Der Wachtelkönig bevorzugt vornehmlich halboffene Auen, 
schütter bewachsene Verlandungszonen, Seggenmoore und 
natürliche Bergwiesen. Als Sekundärlebensraum besiedelt er 
auch offenes, extensiv genutztes Kulturland mit 
deckungsreicher Vegetationsschicht. Die Ausprägung der 
Lebensräume im Plangebiet entspricht insgesamt nicht den o.g. 
Habitatansprüchen des Wachtelkönigs, weshalb dessen Brut-
vorkommen sicher ausgeschlossen werden kann. 

Die Grauammer bewohnt offene Landschaften mit einzelnen 
Bäumen oder Büschen und zumindest teilweise dichter Boden-
vegetation, beispielsweise in extensiv genutztem Grünland, an 
Ackerrändern und in Brachen. Daneben werden auch Dünen 
und Heiden besiedelt. Insgesamt kann ein Brutvorkommen im 
Plangebiet aufgrund nicht vorhandener Habitatstrukturen von 
vorneherein ausgeschlossen werden. 

Das Braunkehlchen bevorzugt offene Landschaften mit feuchten 
Wiesen und niedriger bzw. lückiger Vegetation. Essenziell für 
den Vogel ist das Vorhandensein von Ansitzwarten (z.B. Zäune 
und Pfähle) im Brutrevier. Die Ausprägung der Lebensräume im 
Plangebiet entspricht insgesamt nicht den o.g. 
Habitatansprüchen des Braunkehlchens, weshalb dessen Brut-
vorkommen sicher ausgeschlossen werden kann. 

Der Kiebitz bevorzugt feuchte Standortbedingungen im 
Offenland. Er kommt in offenem, flachem und feuchtem 
Dauergrünland, jedoch auch in Wiesen, Weiden und 
Überschwemmungsflächen vor. Die Ausprägung der 
Lebensräume im Plangebiet entspricht insgesamt nicht den o.g. 
Habitatansprüchen des Kiebitzes, weshalb dessen 
Brutvorkommen mit sicher ausgeschlossen werden kann. 

Des Weiteren ist die Nutzung der Vorhabenfläche als 
Nahrungshabitat aufgrund des nur durchschnittlichen Nahrungs-
angebotes von untergeordneter Bedeutung. In der näheren 
Umgebung (bspw. gehölz- und blütenreiche Hausgärten, 
eingegrünte Siedlungsrandbereiche, Auenflächen an der Lein) 
sind ausreichend gleich- oder höherwertige Strukturen mit einer 
entsprechenden Nahrungsauswahl vorhanden. 

Die potenzielle Eignung als Bruthabitat für frei- und 
heckenbrütende Vogelarten macht eine vertiefende 
Betrachtung der Avifauna erforderlich (s. Kapitel 4.2). 
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4.2 Ergebnis der Habitatpotenzialanalyse 

 

Aus der Abschichtung des planungsrelevanten Artenspektrums geht hervor, dass 
ein Vorkommen bzw. die Betroffenheit aller Artengruppen aus dem Anhang IV 
der FFH-Richtlinie (d.h. Fledermäuse, sonstige Säugetiere, Amphibien, Reptilien, 
Fische, Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Weichtiere sowie Farn- und 
Blütenpflanzen) im Plangebiet mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden kann. 
 
Weiterführende vertiefte tierökologische Untersuchungen sind für diese Tier- und 
Pflanzenarten aus fachgutachterlicher Sicht somit nicht erforderlich. 
 
Für die europäischen Vogelarten ergibt sich aufgrund eines vorhandenen 
Habitatpotenzials (Vogelbrutplätze in Gehölzen) hingegen die Relevanz einer 
vertiefenden Betrachtung. 
 
Der Sachverhalt ist nachfolgend aufgeführt: 
 
Europäische Vogelarten 

Durch die Realisierung des Bauvorhabens kann es zu einem Verlust eines 
potenziellen Bruthabitats der Avifauna kommen. Aufgrund der Vorbelastung der 
Vorhabenfläche durch Störungen infolge seiner Lage am Lindacher 
Siedlungsrand sowie durch die intensive Grünlandnutzung ist hierbei 
ausschließlich von einem Vorkommen störungstoleranter und ubiquitärer 
Vogelarten auszugehen. 
 
In den Gehölzbestanden innerhalb des Vorhabenbereichs (d.h. Einzelbäume, 
Heckenzäune, Ziersträucher) können potenzielle Brutstätten für frei- bzw. 
heckenbrütende Vogelarten nicht ausgeschlossen werden. Für beide Gilden ist 
die jeweilige Habitateignung durchschnittlich ausgeprägt, im Zuge der Kartierung 
wurde dahingehend das Altnest eines Freibrüters festgestellt. 
 
Es sind im Planungsumfeld für die Frei- und Heckenbrüter ausreichend gleich- 
oder höherwertige Gehölzstrukturen (insb. gehölzreiche Hausgärten und 
Siedlungsrandbereiche, großflächige Gehölzbestände entlang des Leintals) 
vorhanden. Diese umliegenden Habitatstrukturen sind geeignet, die ökologische 
Funktion der beeinträchtigten Fortpflanzungsstätten im räumlichen 
Zusammenhang ohne weiteres weiterhin zu erfüllen. Das Eintreten des 
Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (sog. Entnahme-, 
Beschädigungs- und Zerstörungsverbot) ist daher mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen. 
 
Zur Vermeidung einer unabsichtlichen Tötung von Individuen und 
Entwicklungsformen der europäischen Vogelarten muss der Rodungszeitraum 
der Gehölze auf den Zeitraum außerhalb der Vogelbrutsaison begrenzt werden. 
 
Weiterer Untersuchungsbedarf 

Unter Berücksichtigung der Begrenzung des Rodungszeitraumes auf die Zeit 
vom 01. Oktober bis zum 28. / 29. Februar kann das Eintreten der 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Avifauna mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
Eine vertiefende tierökologische Untersuchung der Brutvögel ist daraufhin nicht 
erforderlich. 
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4.3 Zusammenfassung der Artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung 

 

Auf Grundlage einer örtlichen Erhebung der Nutzungs- und Biotopstrukturen wird 
für das gegenständliche Plangebiet das planungsrelevante Artenspektrum 
beleuchtet, für das im fortlaufenden Bearbeitungsprozess vertiefte Kenntnisse 
zur Bewertung möglicher arten- und sonstiger naturschutzrechtlicher 
Sachverhalte erforderlich werden. 
 
Die so gewonnenen Fachkenntnisse führen zum Ergebnis, dass für alle Arten 
bzw. Artengruppen aus dem Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie dem 
Artikel 1 der VSch-Richtlinie das Eintreten der Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG bereits auf Stufe der artenschutzrechtlichen 
Relevanzuntersuchung sicher ausgeschlossen werden kann. 
 
Weiterführende vertiefte tierökologische Untersuchungen sind für diese Tier- und 
Pflanzenarten aus fachgutachterlicher Sicht somit nicht erforderlich. 
 
In Bezug auf die Avifauna (hier: Frei- und Heckenbrüter) ist jedoch eine zeitliche 
Begrenzung des Rodungszeitraums von Gehölzen auf die Zeit vom 01. 
Oktober bis zum 28./29. Februar (d.h. Gehölzrodungen außerhalb der 
Vogelbrutzeit) im Bauablauf einzuhalten. 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd beabsichtigt zur Deckung des drängendsten 
Wohnbauflächenbedarfs die Erweiterung des Wohngebiets „Hinteres Iltisfeld“ am 
nördlichen Ortsrand von Lindach. Insgesamt weist das Plangebiet eine Gesamtfläche 
von ca. 10.303 m² (1,03 ha) auf. 
 

Der Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplans liegt im Norden und 
Westen mit einer Fläche von rd. 3.023 m² (0,3 ha) innerhalb des FFH-Gebiets 
„Unteres Leintal und Welland“ (Schutzgebiets-Nr. 7125341). Aus diesem Grund muss 
nach § 34 Abs. 1 BNatSchG das Vorhaben hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen 
von Erhaltungszielen bzw. Schutzzwecken der wertgebenden Lebensräumen und 
Arten des Schutzgebiets überprüft werden. 
 

Nordwestlich des Geltungsbereichs liegt in einer Mindestentfernung von ca. 530 m 
zudem das FFH-Gebiet „Welzheimer Wald“ (Schutzgebiets-Nr. 7123341). Aufgrund 
der räumlichen Entfernung zum Vorhabenbereich sind mögliche Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele und Schutzzwecke des Schutzgebiets fachlich von vorneherein 
auszuschließen. Etwaige Vogelschutzgebiete sind im Vorhabenkontext weiträumig 
nicht vorhanden (s. Abbildung   1). 
 

 

Abbildung   1: FFH-Schutzgebietskulisse im Vorhabenkontext 
 

Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG erfordern diejenigen Vorhaben, die ein Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (d. h. FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet) erheblich 
beeinträchtigen können, vor ihrer Zulassung eine Prüfung auf ihre Verträglichkeit. 
 

Eine Unzulässigkeit wird für jene Projekte attestiert, die einzeln oder im Zusammen-
wirken mit anderen Projekten oder Plänen die für die Erhaltungsziele und 
Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteile eines Gebiets von gemeinschaftlicher 
Bedeutung tatsächlich erheblich beeinträchtigen können. Etwaige Ausnahmen sind 
nur unter bestimmten Maßgaben möglich, wobei § 34 Abs. 3 und 4 BNatSchG eine 
Stufenfolge von Befreiungstatbeständen festlegen, die dann nacheinander zu 
überprüfen sind. 
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2 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele 
maßgeblichen Bestandteile 

2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das FFH-Gebiet Nr. 7125341 „Unteres Leintal und Welland“ liegt ausschließlich im 
Ostalbkreis und besteht aus 15 Teilgebieten, die zusammen eine Flächengröße von 
1.489,6 ha aufweisen (s. Abbildung   2). 
 
Für den Landschaftscharakter des FFH-Gebiets charakteristisch sind die Täler des 
östlichen Albvorlands an der Grenze von Mittel- zu Unterjura, der Unterlauf der Lein 
samt den Zuflüssen und Auen sowie die Seitentäler des Kochers südlich Hüttlingen 
mit den nördlich liegende Wiesenfluren. 
 
Im Bereich nördlich von Lindach umfasst die Schutzgebietskulisse einen zusammen-
hängenden Grünlandkomplex, in welchem sich mehrere Magere Flachland-
Mähwiesen (FFH-Lebensraumtyp 65.10) befinden. Hierbei grenzt die „Wechselfrische 
Glatthaferwiese N Lindach II“ (Mähwiesen-Nr. 6510013646132217) nordwestlich 
direkt an das Plangebiet an. 
 

 

Abbildung   2: FFH-Gebiet „Unteres Leintal und Welland“ im Gesamten (Lindach orange) 

2.2 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für das Schutzgebiet - Lebensraumtypen 

Dem FFH-Gebiet „Unteres Leintal und Welland“ liegt ein Managementplan (MaP) aus 
dem Jahre 2010 zugrunde. Im MaP werden für die gemeldeten Lebensraumtypen 
jeweils Zielsetzung zur Erhaltung und Entwicklung bzw. konkrete Schutzzwecke 
definiert, wobei zwischen Standorten im Offenland bzw. Wald zu unterscheiden ist. 
Ergänzend wird der Standarddatenbogen des Schutzgebiets herangezogen. 
 
Nachfolgend werden die Erhaltungs- und Entwicklungsziele für die acht gemeldeten 
FFH-Lebensraumtypen (gem. Anhang I FFH-Richtlinie) zusammengestellt. 
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Natürliche nährstoffreiche Seen [3150] 

Erhaltungsziele im Offenland: 
¶ Keine Verschlechterung des Wasserchemismus und Schutz vor Eintrag von Schad- und 

Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln 
¶ Erhaltung einer guten Wasserqualität der Zuflüsse und einer ausreichenden 

Zuflussmenge 
¶ Erhaltung aller typischen Habitatstrukturen des Gewässers und der Uferzone ohne 

zusätzliche Belastung durch intensive Nutzungen 
 
Entwicklungsziele im Offenland: 
¶ Förderung der lebensraumtypischen Wasservegetation 
¶ Optimierung der Lebensraumstrukturen und Verbesserung der Wasser-Land-Verzahnung 

bei steilen Ufern und Uferbefestigungen 
¶ Wiederherstellung und Entwicklung von Altwassern 
 
 
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation [3260] 

Erhaltungsziele im Offenland: 
¶ Erhaltung der Gewässergüte (Wasserqualität, -chemismus, und -temperatur) der 

Fließgewässer und ihrer Zuläufe 
¶ Erhaltung der natürlichen Gewässermorphologie, insb. hinsichtlich der Durchgängigkeit, 

der strukturreichen Ausbildung des Gewässerbetts und Substrats sowie einer 
vielgestaltigen Uferzone 

¶ Erhaltung auedynamischer Überschwemmungsprozesse 
¶ Erhaltung der submersen Vegetation als Lebensraum für die natürlicherweise an und in 

solchen Fließgewässern vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt 
 
Erhaltungsziele im Wald: 
¶ Erhalt des Lebensraumtyps in seiner derzeitigen Qualität und räumlichen Ausdehnung 
¶ Erhalt einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur 
¶ Erhalt einer naturnahen Gewässermorphologie und einer vielfältig strukturierten Uferzone 

mit einem Wechsel von verschiedenen typischen Vegetationseinheiten 
¶ Erhaltung einer naturnahen Fließgewässerdynamik 
 
Entwicklungsziele im Offenland: 
¶ Wiederherstellung eines natürlichen Wasserregimes 
¶ Förderung der natürlichen Fließgewässerdynamik und einer naturnahen 

Gewässermorphologie 
¶ Entwicklung von Gewässerrandstreifen beidseits der Fließgewässer, insb. bei 

angrenzenden intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen mit Entwicklung typischer 
Feuchtvegetation 

¶ Entwicklung bzw. Wiederherstellung der Fließgewässer begleitenden Aue und Förderung 
auendynamischer Überschwemmungsprozesse 

¶ Förderung einer vielfältigen und strukturreichen, auetypischen Vegetation und extensiver 
Nutzungsformen 

¶ Verbesserung der Gewässergüte in Abschnitten mit mäßiger Belastung und durch 
Minimierung der stofflichen Belastung bei Unterhaltungsmaßnahmen an den 
Rückhaltebecken 

 
Entwicklungsziele im Wald: 
¶ Verminderung der Beschattung durch Nadelhölzer 
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Artenreiche Borstgrasrasen [*6230] 

Erhaltungsziele im Offenland: 
¶ Keine Gefährdung durch Nutzungsintensivierung, Eintrag von Schadstoffen, Nährstoffen 

und Pflanzenschutzmitteln oder Nutzungsaufgabe 
¶ Erhaltung der Lebensraumfunktion für die naturraumspezifisch dort vorkommenden 

charakteristischen Arten unter besonderer Berücksichtigung seltener Arten, wie 
Heidenelke (Dianthus deltoides) oder Spitzflügeliger Kreuzblume (Polygala vulgaris ssp. 
oxyptera) 

¶ Erhaltung charakteristischer Habitatstrukturen von niedrigwüchsigen, teils lückigen, 
blütenreichen Rasen bis zu zwergstrauchreicheren Ausbildungen mit Flügelginster im 
Saum von Hecken 

 
Entwicklungsziele im Offenland: 
¶ Qualitätsverbesserung durch Minimierung der Belastungsfaktoren (Verbrachung bzw. zu 

intensive Beweidung) 
¶ Einbezug angrenzender Flächen mit geeignetem Standortpotenzial in eine 

Nutzungsextensivierung zur Entwicklung artenreicher Borstgrasrasen 
 
 
Feuchte Hochstaudenfluren [6431] 

Erhaltungsziele im Offenland: 
¶ Erhaltung eines günstigen Wasserhaushalts mit entsprechender Grundwasser- bzw. 

Gewässerdynamik im Bereich der Vorkommen des Lebensraumtyps 
¶ Erhaltung von günstigen Standortverhältnissen ohne Eintrag von Dünger bzw. 

Pflanzenschutzmitteln 
¶ Erhaltung der regionaltypischen Artenzusammensetzung einschließlich des Schutzes vor 

den Lebensraumtyp abbauenden Arten 
¶ Erhaltung eines strukturierten und zonierten Uferbereichs mit einem Wechsel von 

Auenwäldern, Hochstaudenfluren und Röhrichten im Biotopverbund 
 
Erhaltungsziele im Wald: 
¶ Erhalt des Lebensraumtyps in seiner derzeitigen Qualität und räumlichen Ausdehnung 
¶ Erhaltung eines typischen Artenspektrums einschließlich des Schutzes vor den 

Lebensraumtyp abbauenden Arten 
¶ Bewahrung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortsbedingungen 

(Wasserhaushalt, natürliche Dynamik sowie Schutz vor Nährstoffeinträgen, 
Stoffablagerungen und Trittschäden) entlang der Fließgewässer oder an Quellen 

 
Entwicklungsziele im Offenland: 
¶ Entwicklung von extensiv genutzten Gewässerrandstreifen entlang der Fließgewässer 
¶ Förderung bzw. Wiederzulassung auedynamischer Überschwemmungsprozesse 
 
Entwicklungsziele im Wald: 
¶ Verbesserung der Belichtungsverhältnisse 
 
 
Magere Flachland-Mähwiesen [6510] 

Erhaltungsziele im Offenland: 
¶ Beibehaltung bzw. (Wieder-)Einführung einer für den Lebensraumtyp günstigen 

landwirtschaftlichen Nutzung 
¶ Schutz vor Nutzungsintensivierungen und Nutzungsänderungen, die zu einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustands führen 
¶ Erhaltung der Mähwiesen in ihrer Funktion als Lebensraum für die dort vorkommenden 

charakteristischen und regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insb. die stärker 
gefährdeten und / oder seltenen Arten zu berücksichtigen sind 

¶ Erhaltung und Sicherung arten-, insb. blumenreicher Mähwiesen unterschiedlicher 
Ausprägungen bezüglich des Nährstoff- und Wasserhaushalts 
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Entwicklungsziele im Offenland: 
¶ Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands von insb. durch Aufdüngung und 

Beweidung bzgl. des Arteninventars und der Strukturausstattung verarmten Beständen 
des Lebensraumtyps und Verbesserung der Lebensraumqualität für die dort 
vorkommenden charakteristischen und regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten 

¶ Entwicklung weiterer Bestände des Lebensraumtyps auf Flächen, die auf Grund ihrer 
Artenausstattung oder ihrer Standortverhältnisse günstige Voraussetzungen bieten, die 
aber aufgrund der bisherigen Nutzung nicht zum Lebensraumtyp zählen 

 
 
Kalktuffquellen [*7220] 

Erhaltungsziele im Wald: 
¶ Erhalt des Lebensraumtyps in seiner derzeitigen Qualität und räumlichen Ausdehnung 
¶ Erhalt einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur 
¶ Erhalt eines typischen Artenspektrums 
¶ Bewahrung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortsbedingungen 
 
Entwicklungsziele im Wald: 
¶ Minimierung von Stoffeinträgen und Tritt- und Befahrungsbelastungen durch angrenzende 

intensiv genutzte Flächen 
 
 
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation [8220] 

Erhaltungsziele im Wald: 
¶ Erhaltung eines typischen Artenspektrums, unter besonderer Berücksichtigung der auf die 

innerhalb des Waldes bestehenden Luftfeuchte- und Lichtverhältnisse fein abgestimmten 
Lebensgemeinschaften 

¶ Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur 
 
Entwicklungsziele im Wald: 
¶ Entwicklung weiterer Felsspaltenvegetation 
 
 
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide [*91E0) 

Erhaltungsziele im Offenland: 
¶ Erhalt der Auenwälder mit ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt und der 

lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung 
¶ Erhalt der lebensraumtypischen Habitatstrukturen, insb. der Anteile von Alt- und Totholz 

sowie von Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik 
und des Hochwasserschutzes 

 
Erhaltungsziele im Wald: 
¶ Erhalt des Lebensraumtyps in seiner derzeitigen Qualität und räumlichen Ausdehnung 
¶ Erhalt der Anteile von Alt- und Totholz sowie von Habitatbäumen unter Berücksichtigung 

der natürlichen Entwicklungsdynamik und des Hochwasserschutzes 
 
Entwicklungsziele im Offenland: 
¶ Verbesserung der Habitatstrukturen: Erhöhung des Habitatbaumangebots und der 

Strukturausstattung unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes 
¶ Verbesserung Standortverhältnisse für die lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 
¶ Vergrößerung der Flächenausdehnung insb. durch Zulassen der Sukzession und 

Verbesserung des Wasserregimes 
¶ Förderung der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung 
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Entwicklungsziele im Wald: 
¶ Erhöhung der Anteile von Alt- und Totholz sowie von Habitatbäumen unter 

Berücksichtigung des Hochwasserschutzes 
¶ Förderung der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung 

2.3 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für das Schutzgebiet - Arten 

Dem FFH-Gebiet „Unteres Leintal und Welland“ liegt ein Managementplan (MaP) aus 
dem Jahre 2010 zugrunde. Im MaP werden für die gemeldeten Arten jeweils 
Zielsetzung zur Erhaltung und Entwicklung bzw. Schutzzwecke definiert. Ergänzend 
wird der Standarddatenbogen des Schutzgebiets herangezogen. 
 
Nachfolgend werden die Erhaltungs- und Entwicklungsziele der sieben im MaP 
gemeldeten FFH-Arten (gem. Anhang II FFH-Richtlinie) zusammengestellt. Bei Arten, 
welche im Gebiet nicht mehr nachgewiesen werden konnten, werden keine 
Zielsetzungen formuliert: 
 
 
Kleine Flussmuschel (Unio crassus) [1032] 

Weil die Art im Gebiet nicht mehr nachgewiesen werden konnte, werden keine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele formuliert. 
 
 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) [1061] 

Erhaltungsziele: 
¶ Erhalt und Sicherung der extensiv bewirtschafteten Grünlandstandorte mit Vorkommen 

von Sanguisorba officinalis 
¶ Sicherung eines für den Erhalt der Populationen günstigen Mahdregimes 
 
Entwicklungsziele: 
¶ Etablierung eines für die Entwicklung der Populationen günstigen Mahdregimes in den 

Teilflächen der Lebensstätten, in denen momentan eine nicht an die Bedürfnisse der Art 
angepasst Pflege stattfindet, und in den potenziell von der Art besiedelbaren Flächen 
(Entwicklungsflächen). 

 
 
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) [*1093] 

Erhaltungsziele: 
¶ Erhalt naturnaher, strukturreicher Gewässerabschnitte mit kiesigem bis steinigem 

Sohlsubstrat, zahlreichen Wurzeln im Uferbereich und einem hohen Totholzanteil im 
Gewässer 

¶ Erhalt des derzeitigen Gewässergütezustandes als Mindeststandard 
¶ Erhalt einer standortgerechten, einheimischen Fischartenzusammensetzung nach den 

Grundsätzen des Fischereirechts 
 
Entwicklungsziele: 
¶ Optimierung des Wasserhaushaltes 
¶ Optimierung der Wasserqualität 
 
 
Bachneunauge (Lampetra planeri) [1096] 

Weil die Art im Gebiet nicht mehr nachgewiesen werden konnte, werden keine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele formuliert. 
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Groppe (Cottus gobio) [1163] 

Erhaltungsziele: 
¶ Erhalt naturnaher, strukturreicher Gewässerabschnitte mit kiesigem bis steinigem 

Sohlsubstrat von hoher Substratdiversität 
¶ Erhalt des derzeitigen Gewässergütezustandes als Mindeststandard 
¶ Erhalt einer standortgerechten, einheimischen Fischartenzusammensetzung nach den 

Grundsätzen des Fischereirechts 
Entwicklungsziele: 
¶ Vermeidung von Gewässerausbau z. B. Ufersicherung 
¶ Vermeidung von Stauregulierungen und der damit verbundenen Feinsedimentablagerung 
 
 
Kammmolch (Triturus cristatus) [1166] 

Erhaltungsziele: 
¶ Erhalt von sonnigen, unbeschatteten Laichgewässern 
¶ Erhaltung der standorttypischen Uferstrukturen sowie der submersen Wasservegetation 
¶ Schutz vor beeinträchtigenden Nutzungsänderungen und -intensivierungen 
 
Entwicklungsziele: 
¶ Regeneration der Wanderkorridore zwischen den jeweiligen Teillebensräumen mittels 

Aufwertung bestehender Gewässer im FFH-Gebiet 
¶ Minimierung von Beeinträchtigungen 
 
 
Gelbbauchunke (Bombina variegata) [1193] 

Erhaltungsziele: 
¶ Gewährleistung eines ausreichenden Angebots temporärer Laichgewässerkomplexe im 

Rahmen der ordnungsgemäßen Wald- und Grünlandbewirtschaftung, maximale 
Entfernung von Kleingewässerkomplexen sollte 1,5 bis 2 km nicht überschreiten 

¶ Erhaltung von sonnigen, vegetationsarmen Kleingewässern 
¶ Erhaltung des offenen Vegetationscharakters im Umfeld der Laichgewässer 
¶ Erhaltung lichter, großflächig zusammenhängenden Laubwälder (auch im Umfeld des 

FFH-Gebiets) als ganzjähriger Landlebensraum und als Winterquartier 
¶ Sicherung eines derzeit gut besiedelten Kleingewässers und Einbeziehung in die 

Abgrenzung des FFH-Gebiets (1193-4) 
 
Entwicklungsziele: 
¶ Gewährleistung eines ausreichenden Angebots von Laichhabitaten, wobei die maximale 

Entfernung von Kleingewässerkomplexen 1,5 bis 2 km nicht überschreiten sollte 
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3 Detailliert untersuchter Bereich 

3.1 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Das FFH-Gebiet Nr. 7125341 „Unteres Leintal und Welland“ besteht aus 15 
Teilgebieten. Der Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplans liegt am 
nördlichen Ortsrand von Lindach, wobei er im Norden und Westen mit einer Fläche 
von ca. 3.023 m² (0,3 ha) innerhalb des FFH-Gebiets liegt. Im MaP wird der 
genannte Bereich im Kartenausschnitt 12 abgebildet, weshalb die Bestands- und 
Zielekarten wie auch die Maßnahmenkarte dieses Ausschnitts im Fortlauf der 
Verträglichkeitsprüfung herangezogen werden. Anderweitige Kartenausschnitte des 
FFH-Gebiets sind für das Vorhaben hingegen irrelevant und werden nicht weiter 
betrachtet. 
 
Als Untersuchungsraum der FFH-Verträglichkeitsprüfung definiert werden primär die 
von einer Flächeninanspruchnahme direkt betroffenen Bereiche. Für die 
angrenzenden Flächen des FFH-Gebiets, für welche keine vorhabenbedingte 
Beanspruchung vorliegt, sind etwaige aus der geplanten Wohnnutzung 
resultierenden Beeinträchtigungen (Änderung der Standortfaktoren, Zerschneidungs- 
und Trennwirkungen, Lärm und sonstige Störeffekte, Schadstoffmissionen und 
stoffliche Einträge etc.) hinsichtlich der Erheblichkeit auf gemeldete Lebensräume 
und Arten abzuprüfen. 
 
In Bezug auf das Artenspektrum des Schutzgebiets sind die jeweiligen Aktionsradien 
zu berücksichtigen, wobei auch auf die Ausführungen in der Artenschutzrechtlichen 
Relevanzuntersuchung (IB Blaser 2024a / Subdivo 2025a) verwiesen wird. 

3.2 Durchgeführte Untersuchungen 

Am Freitag, den 21.04.2023 (11:15 – 11:45 Uhr / wolkig, 8 - 9°C, Bft 0 - 1), wurde die 
Bestandssituation vor Ort erfasst und die vorhandenen Lebensraumstrukturen 
anhand des Biotopschlüssels der LUBW in Biotoptypen kategorisiert. 
 
Eine Plausibilisierung der Biotoptypen und Lebensraumstrukturen erfolgte wiederum 
am Freitag, den 06.09.2024 (09:45 – 10:45 Uhr / stark bewölkt, 17 – 18 °C, Bft 1 - 2), 
wobei insb. eine Differenzierung der Vegetationsbestände innerhalb des Geltungs-
bereichs erfolgte. 
 
Auf Grundlage der Abschichtungsergebnisse der Artenschutzrechtlichen Relevanz-
untersuchung (IB Blaser 2024a / Subdivo 2025a) wurden für das gegenständliche 
Vorhaben keine tierökologischen Untersuchungen benötigt und durchgeführt. 

3.3 Bestandssituation im Vorhabenbereich 

Eine fotodokumentarische Darstellung der Bestandssituation im Plangebiet kann der 
Artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung (IB Blaser 2024a / Subdivo 2025a) 
entnommen werden. Anbei erfolgt einzig eine textliche Bestandsbeschreibung des 
Plangebiets. 
 
Die Vorhabenfläche ist gegenwärtig nicht versiegelt und vollständig unbebaut. Auf der 
Fläche sind keinerlei Bauwerke vorhanden. 
 
Im zentralen Vorhabenbereich lässt sich stattdessen eine Wiesenfläche abgrenzen, 
welche als „Fettwiese mittlerer Standorte“ (33.41) charakterisiert wird. Die Fläche 
weist hierbei die für eine nährstoffreiche Wiese typischen Pflanzenarten auf, bspw. 
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Deutsches Weidelgras, Rotklee, Sauerampfer, Spitzwegerich, Wiesen-Bärenklau, 
Wiesen-Kerbel, Wiesen-Pippau, Wiesen-Schaumkraut und Wiesen-Storchschnabel. 
 
Im Nordwesten grenzt wiederum eine „Magerwiese mittlerer Standorte“ (33.43) an 
das Plangebiet an. Das Düngeregime der umliegende Fettwiese beeinflusst die 
Artenzusammensetzung der Teilfläche maßgeblich. So treten innerhalb des 
Magerstandorts nährstoffanzeigende Pflanzenarten (Wiesen-Storchschnabel, 
Wiesen-Kerbel, Wiesen-Bärenklau etc.) im gleichen Verhältnis auf wie reine 
Magerkeitszeiger (Wiesen-Flockenblume, Margerite, Acker-Witwenblume u. a.). 
 
Innerhalb der Wiesenstruktur des Geltungsbereichs wie auch in der angrenzenden 
Magerwiese tritt patchweise der Große Wiesenkopf (s. Abbildung   3) auf. Das 
Auftreten dieser für den im MaP gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
essenzielen Wirtspflanze ist im Fortlauf der Verträglichkeitsprüfung zu betrachten. 
 

 

Abbildung   3: Grundblätter des Großen Wiesenknopfs im Plangebiet (06.09.2024) 
 
Entlang des westlichen Rands der Vorhabenfläche verläuft ein Trampelpfad über die 
zuvor beschriebenen Wiesenflächen. Der Pfad, welcher regelmäßigen Tritteinflüssen 
durch Fußgänger unterliegt, ist dem Biotoptyp „Grasweg“ (60.25) zuzuordnen. Die 
niedrigwüchsige Vegetation entlang des Weges wird dominiert durch verschiedene 
Gräserarten. 
 
Prinzipiell werden ausschließlich Flächen in Anspruch genommen, die durch die Lage 
am Lindacher Ortsrand sowie durch eine intensive Grünlandnutzung anthropogen 
beeinflusst sind. 
 
Im nördlichen und westlichen Planungsumfeld treten weitere Fett- und Magerwiesen 
innerhalb eines zusammenhängenden Grünlandkomplexes auf, zudem sind südlich 
und östlich der Vorhabenfläche typische Siedlungshabitate (Bauwerksflächen – 60.10 
/ Nutz- und Ziergärten – 60.63) vorhanden. Ein Teil der östlich im geplanten Baugebiet 
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(außerhalb des FFH-Gebiets) gelegen Hausgärten ragt hierbei in den 
Geltungsbereich hinein. 
 
Hervorzuheben sind im Südosten vier abgrenzbare Einzelbäume (45.30), in den 
Hausgärten sind weitere Gehölzstrukturen (Heckenzäune, Ziersträucher etc.) 
vorzufinden. Des Weiteren befindet sich ca. 60 m westlich des Geltungsbereichs eine 
Gruppe aus fünf Obstbäumen (Baumgruppe – 45.20). 

3.4 Potenziell betroffene Arten und deren Lebensräume 

In Bezugnahme auf die in Kap. 3.3 dargestellte Bestandssituation der Biotoptypen 
sowie nach Abgleich der Bestands- und Zielekarten des MaP ist zu konstatieren, dass 
sieben der acht gemeldeten FFH-Lebensraumtypen im Plangebiet und -umfeld nicht 
vorhanden sind. Eine weitere Betrachtung folgender Lebensräume ist daher obsolet: 
 
¶ Natürliche nährstoffreiche Seen [3150] 
¶ Fließgewässer mit flutender Wasservegetation [3260] 
¶ Artenreiche Borstgrasrasen [*6230] 
¶ Feuchte Hochstaudenfluren [6431] 
¶ Kalktuffquellen [*7220] 
¶ Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation [8220] 
¶ Auenwälder mit Erle, Esche und Weide [*91E0] 
 
Die „Magerwiese mittlerer Standorte“ (33.43), welche nordwestlich an den Geltungs-
bereich des gegenständlichen Bebauungsplans angrenzt, ist hingegen dem FFH-
Lebensraumtyp 65.10 (Magere Flachland-Mähwiese) zuzuordnen und als 
„Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach II“ (Mähwiesen-Nr. 6510013646132217) 
auch erfasst. Im Fortlauf der Verträglichkeitsprüfung sind etwaige vorhabenbedingte 
Beeinträchtigungen der FFH-Mähwiese zu betrachten. 
 
Aus den dargestellten Lebensraumstrukturen sowie nach Abgleich der Bestands- und 
Zielekarten des MaP lässt sich ein Vorkommen für sechs der sieben gemeldeten FFH-
Arten im Plangebiet und -umfeld sicher ausschließen. Eine weitere Betrachtung 
folgender Arten ist daher obsolet: 
 
¶ Kleine Flussmuschel (Unio crassus) [1032] 
¶ Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) [*1093] 
¶ Bachneunauge (Lampetra planeri) [1096] 
¶ Groppe (Cottus gobio) [1163] 
¶ Kammmolch (Triturus cristatus) [1166] 
¶ Gelbbauchunke (Bombina variegata) [1193] 
 
Im Hinblick auf den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling ergibt sich im gesamten 
Grünlandkomplex nördlich von Lindach hingegen ein Habitatpotenzial. Dies 
begründet sich durch das patchweise Auftreten des Großen Wiesenknopfs, welcher 
die essenzielle Wirtspflanze der Schmetterlingsart darstellt. 
 
Laut MaP sind im genannten Bereich keine Artenfundpunkte vorhanden, ca. 550 m 
nordöstlich des Geltungsbereichs liegt jedoch eine Entwicklungsfläche für eine 
Lebensstätte des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Im Fortlauf der FFH-
Verträglichkeitsprüfung sind etwaige vorhabenbedingte Beeinträchtigungen der Art 
zu betrachten. 
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4 Beschreibung des Vorhabens und der relevanten Wirkfaktoren 

4.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Mit der Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplans wird durch die Stadt 
Schwäbisch Gmünd beabsichtigt, zur Deckung des drängendsten Wohnbauflächen-
bedarfs das Wohngebiet „Hinteres Iltisfeld“ am nördlichen Ortsrand von Lindach zu 
erweitern. Das im Bestandsgebiet vorhandene und für eine Erweiterung vorbereitete 
Erschließungssystem ist hierbei fortzuführen (s. Abbildung   4). 
 
Innerhalb des Plangebiets soll eine verdichtete Bebauung entstehen, die zum 
Ortsrand hin kleinteiliger und aufgelockerter wird und einen verträglichen Übergang 
zur freien Landschaft schafft. So sind im Zentrum des Wohngebiets, anschließend an 
die bestehenden dreigeschossigen Reihenhäuser nördlich der Straße Hinteres 
Iltisfeld, ebenfalls Reihenhäuser sowie Geschosswohnungsbauten vorgesehen. Am 
westlichen Rand des Gebiets sollen Kettenhäuser entstehen, im Norden sind Einzel- 
und Doppelhäuser beabsichtigt. Damit wird das Baugebiet mind. 32 Wohneinheiten 
beinhalten und verschiedenen Wohnbedürfnissen für über 70 Einwohner gerecht. 
 
Zur verkehrlichen Erschließung soll die Rudolf-Martin-Straße verlängert, durch das 
Wohngebiet geführt und an die Straße Hinteres Iltisfeld angebunden werden. Damit 
entsteht ein kompaktes aber leistungsfähiges Erschließungssystem in Form einer 
Ringverbindung mit gemischt genutzten Verkehrsflächen. Entlang der in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden Straße sind öffentliche und private Stellplätze vorgesehen. Im 
Nordwesten des Plangebiets verfügt das Straßennetz über einen kurzen Stich. 
 
Die Versorgung mit Strom, Telekommunikation und Wasser erfolgt über ein noch zu 
errichtendes Leitungsnetz, dessen Leitungskorridore innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsflächen verlaufen und an das im Bestand vorhandene Leitungsnetz 
angeschlossen werden. 
 
Im geplanten Baugebiet soll die Entwässerung im Mischsystem erfolgen. In der 
Straße Hinteres Iltisfeld ist ein Mischwassersammler DN 500 SB im Bestand 
vorhanden, in welchen die Mischwasserkanäle der Straßenentwässerung direkt 
angeschlossen werden. Innerhalb der festgesetzten Wohnbauflächen sind die 
anfallenden Oberflächenwasser von befestigten Flächen wie Dächer, Stellplätze und 
Zufahrten usw. zur Regenrückhaltung, zur langsamen Abwirtschaftung und für die 
Gieß- und Brauchwassernutzung in Zisternen aufzufangen. Die Zisternen wie auch 
begrünte Dachflächen sind ebenfalls an die öffentlichen Mischwasserkanäle 
anzuschließen. 
 
Das Oberflächenwasser aus dem Außenbereich soll zukünftig über Randgräben 
abgefangen und geordnet abgeleitet werden. Am nördlichen Gebietsrand ist innerhalb 
der öffentlichen Grünfläche ein Graben vorgesehen, welcher das Außengebiets-
wasser der nördlich gelegenen Wiesenflächen aufnehmen und in den im Nordosten 
des Wohngebiets liegenden Regenwasserkanal ableiten wird. Das Oberflächen-
wasser wird über diesen Kanal abgeführt und in die Mulde auf Flurstück 2185 
eingeleitet. Die Versickerungs- und Rückhaltefläche hat einen Überlauf, der wiederum 
an den Mischwassersammler angeschlossen ist. 
 
Das Außengebietswasser, welches von Westen her auf das Plangebiet zuläuft, wird 
in einem Graben entlang des westlichen Gebietsrands nach Süden hin abgeführt 
werden. Hierbei ist auf Flurstück 1136 der Bau eines Rückhaltebeckens vorgesehen. 
Der gedrosselte Ablauf sowie der Überlauf des Beckens wird an den Kanal in der 
Straße Hinteres Iltisfeld angeschlossen. 
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Abbildung   4: BP-Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld – Erweiterung“ (Vorentwurf) 
(Stadt Schwäbisch Gmünd - Amt für Stadtentwicklung, 10.06.2025) 

4.2 Projektwirkungen - Wirkfaktoren 

Die von dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen werden unterschieden in: 
 
¶ Anlagebedingte Wirkungen (Dauerhafte Flächenumwandlung- bzw. inanspruchnahme 

durch die vorgesehene Wohnbebauung sowie daraus ggf. resultierende Zerschneidungs- 
und Trennwirkungen, evtl. Änderung von Standortfaktoren) 

¶ Baubedingte Wirkungen (reversible Auswirkungen durch den Baubetrieb / z. B. erhöhter 
Flächenbedarf durch Baustraßen, Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen; ebenso 
Erschütterungen, Lärm- und Schadstoffemissionen durch Baumaschineneinsatz) 

¶ Betriebsbedingte Wirkungen (Wiederkehrende Auswirkungen der Wohnnutzung, 
infolge des KFZ-Verkehrs im Wohngebiet bzw. durch die technische Infrastruktur und die 
Bevölkerung selbst / z. B. Erhöhung von Licht- und Lärmquellen sowie Staub- und 
Schadstoffemissionen, Anfallen stofflicher Abfälle wie Haus- und Sperrmüll) 

 
4.2.1 Anlagenbedingte Wirkungen 

Als die hauptsächliche anlagebedingte Wirkung des geplanten Wohngebiets ist die 
Flächeninanspruchnahme zu nennen. Von den ca. 10.303 m² (1,03 ha) Gesamtfläche 
liegen im Norden und Westen des Geltungsbereichs rd. 3.023 m² (0,3 ha) innerhalb 
des FFH-Gebiets „Unteres Leintal und Welland“. Hierbei handelt es sich größtenteils 
um eine „Fettwiese mittlerer Standorte“ (33.41), kleinflächig um Garten und Grasweg. 
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Im Eingriffsbereich in das Schutzgebiet befinden sich gem. Abbildung   4 folgende 
Bestandteile: Einzel- und Doppelhäuser, Teile der Kettenhäuser, Garagen, Teile der 
Verkehrsinfrastruktur, Pflanzgebote zur Gebietseingrünung (Einzelbäume, Hecken), 
öffentliche Grünfläche mit Randgraben. Der Umfang des Biotopverlusts kann dem 
Umweltbericht zum vorliegenden Bebauungsplan (IB Blaser 2024b, Kap. 4.3 / 
Subdivo 2025b) entnommen werden. Nach Maßgabe der Bilanzierung wird der vom 
Eingriff ausgehende Biotopverlust durch Ausgleichsmaßnahmen vollständig 
kompensiert. 
 
Von der Planung nicht tangiert wird die „Magerwiese mittlerer Standorte“ (33.43), 
welche nordwestlich an den Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplans 
angrenzt. Eine Flächeninanspruchnahme und somit ein direkter Eingriff in den FFH-
Lebensraumtyp 65.10 (Magere Flachland-Mähwiese) liegt nicht vor. Darüber hinaus 
sind hinsichtlich der FFH-Mähwiese keine dauerhaften Wirkungen wie Änderungen 
der biotischen und abiotischen Standortfaktoren zu erwarten. 
 
Etwaige Zerschneidungs- und Trenneffekte für das FFH-Gebiet sind durch das 
Vorhaben nicht zu erwarten. Die Erweiterung des Wohngebiets „Hinteres Iltisfeld“ 
schließt nahtlos an den nördlichen Ortsrand von Lindach an, wobei das Plangebiet im 
Osten und Süden bereits von Bestandsbebauung umgeben ist. Der im nördlichen und 
westlichen Planungsumfeld zusammenhängende Grünlandkomplex bleibt hinsichtlich 
des räumlich-funktionalen Verbunds weiterer Fett- und Magerwiesen intakt. 
 

4.2.2 Baubedingte Auswirkungen 

Durch die notwendigen Bauarbeiten können innerhalb des Plangebiets sowie dessen 
näheren Umfelds negative Beeinträchtigungen durch Baumaschinen, Bautätigkeiten 
und vermehrte LKW-Fahrten entstehen (z.B. Erschütterungen, Lärm- und Schadstoff-
emissionen). Diese Auswirkungen treten jedoch nur vorübergehend und tagsüber auf, 
woraus sich für das FFH-Gebiet „Unteres Leintal und Welland“ keine Erheblichkeit 
ableiten lässt. Die Baustellenzufahrt erfolgt über die im Bestand vorhandene 
Verkehrsinfrastruktur. 
 
Die Flächenkulisse der Baustelleninfrastruktur definiert sich allein durch den 
Geltungsbereich, außerhalb werden keine Baustraßen, Baustelleneinrichtungs- und 
Lagerflächen benötigt. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, die im Nordwesten an 
den Geltungsbereich angrenzende FFH-Mähwiese dahingehend als Tabuflächen zu 
behandeln, da baubedinge Beanspruchungen voraussichtlich zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Fläche und damit des FFH-Lebensraumtyps führen würden. 
 
Unter Berücksichtigung der o. g. Tabufläche ist eine weitere Betrachtung der 
baubedingten Auswirkungen nicht erforderlich. 
 

4.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

Betriebsbedingt wird es vom geplanten Wohngebiet ausgehend zur Erhöhung von 
Licht- und Lärmquellen sowie Staub- und Schadstoffemissionen kommen. Diese 
Emissionen gehen zum einen vom KFZ-Verkehr im Wohngebiet (Quell- und 
Zielverkehr, kein Durchgangsverkehr), zum anderen von der technischen Infrastruktur 
und der Bevölkerung selbst aus. Infolge der Wohnnutzung werden stoffliche Abfälle 
wie Haus- und Sperrmüll anfallen. 
 
Aufgrund der Lage des Wohngebiets am Lindacher Ortsrand gilt die zu überplanende 
Fläche bereits im Bestand als vorbelastet. Erhebliche Beeinträchtigungen für das 
FFH-Gebiet „Unteres Leintal und Welland“, die über das Maß der bisherigen 
anthropogenen Nutzung hinausgehen würden, sind nicht ersichtlich. Entsprechendes 
ist für die Funktion der siedlungsnahen Erholungsnutzung zu konstatieren.  
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Eine weitere Betrachtung der betriebsbedingten Auswirkungen ist nicht erforderlich. 

4.3 Wirkraum des Vorhabens 

Als Ergebnis der Ermittlung der vorhabenspezifischen Projektwirkungen verbleibt die 
dauerhafte anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme als einziger betrachtungs-
relevanter Wirkfaktor dieser FFH-Verträglichkeitsprüfung. Der Vorhabenwirkraum 
entspricht daher den direkt überplanten Flächen innerhalb des Geltungsbereichs des 
gegenständlichen Bebauungsplans. 
 
Außerhalb des Geltungsbereichs finden keine baulichen Eingriffe temporärer oder 
dauerhafter Art statt. Die im Nordwesten an den Geltungsbereich angrenzende FFH-
Mähwiese ist dahingehend als Tabuflächen zu behandeln. 
 
In Bezug auf sonstige anlagen-, bau- oder betriebsbedingte Projektwirkungen lassen 
sich etwaige erhebliche Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet „Unteres Leintal und 
Welland“ im Allgemeinen bzw. für wertgebende Lebensräume und Arten im 
Speziellen fachlich ausschließen. 
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5 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebiets durch das Vorhaben 

5.1 Ermittlung möglicher Beeinträchtigungen 

Nachfolgend wird untersucht, inwieweit von den in Kap. 4 als betrachtungsrelevant 
aufgeführten Projektwirkungen möglicherweise Beeinträchtigungen auf das FFH-
Gebiet „Unteres Leintal und Welland“ zu erwarten sind. Im vorliegenden Falle sind 
gem. BERNOTAT (2003) etwaige Auswirkungen auf die für das Schutzgebiet 
gemeldeten Arten einschließlich deren Lebensräume zu betrachten. Für eine 
Betrachtung sind ebenso die biotischen und abiotischen Standortfaktoren, räumlich-
funktionale Beziehungen, Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder 
Besonderheiten heranzuziehen, die für die jeweiligen Arten und Lebensräume von 
Bedeutung sind. 
 
Auch wenn der Prüfmaßstab auf den Lebensraumtyp ausgerichtet ist, lässt sich dies 
im Kausalzusammenhang nur aufgrund der konkreten Auswirkungen auf die 
betreffenden Arten festmachen. Eine maßgebliche Verschlechterung eines 
Lebensraums tritt immer dann ein, wenn der Erhaltungszustand der für den 
Lebensraum charakteristischen Arten im Verhältnis zum Ausgangszustand 
beeinträchtigt wird (BERNOTAT 2003, S. 15). 
 
Demnach wird die Vorbelastung des Vorhabenbereichs bereits bei der Ermittlung 
potenzieller Beeinträchtigungen beachtet und deren Intensität im Vergleich zu den 
Vorhabenwirkungen abgewogen. 
 

5.1.1 Flächeninanspruchnahme und -verlust, Nutzungsänderung 

Die vom Bauvorhaben ausgehende dauerhafte anlagebedingte Flächen-
inanspruchnahme (3.023 m²) betrifft die nachfolgend in Tabelle   1 aufgelisteten 
Biotoptypen gem. LUBW-Biotopschlüssel. 
 
Tabelle   1: Detaillierte Auflistung der Flächeninanspruchnahme im FFH-Gebiet 

Biotoptypen im Bestand 
Flächeninanspruchnahme 

in m², dauerhaft 
FFH-Lebensraumtyp 

Fettwiese mittlerer Standorte 
(33.41) 

2.983 Nein 

Grasweg (60.25) 1 Nein 
Mischtyp von Nutz- und Zier-
garten (60.63) 

39 Nein 

Summe 3.023 
 
Bei den vorhabenbedingt beanspruchten Biotoptypen im FFH-Gebiet handelt es sich 
größtenteils um eine „Fettwiese mittlerer Standorte“ (33.41), zu kleineren Teilen auch 
um einen „Grasweg“ (60.25) und einen „Mischtyp von Nutz- und Ziergarten“ (60.63). 
 
Keiner dieser drei Biotoptypen stellt einen Lebensraumtyp gem. Anhang I FFH-
Richtlinie dar. Mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele und 
Schutzzwecke des FFH-Gebiets sind durch die Dauerhaftigkeit der Flächeninan-
spruchnahme dennoch nicht grundsätzlich auszuschließen, zumal in der 
Wiesenfläche patchweise der Große Wiesenkopf als essenzielle Wirtspflanze für den 
im MaP gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling verloren gehen würde. 
 
Von der Planung nicht tangiert wird die „Magerwiese mittlerer Standorte“ (33.43), 
welche nordwestlich an den Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplans 
angrenzt. Eine Flächeninanspruchnahme und somit ein direkter Eingriff in den FFH-
Lebensraumtyp 65.10 (Magere Flachland-Mähwiese) liegt nicht vor. 
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5.1.2 Änderung der Standortfaktoren 

Etwaige vorhabenbedingte Änderungen von biotischen und abiotischen Standort-
faktoren mit möglichen negativen Auswirkungen auf die gebietsbezogenen 
Erhaltungsziele und Schutzzwecke sind nicht zu erwarten. Aufgrund der Lage des 
Plangebiets am Lindacher Ortsrand gilt die zu überplanende Fläche bereits im 
Bestand als vorbelastet. Erhebliche Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet, die über 
das Maß der bisherigen anthropogenen Nutzung hinausgehen würden, sind nicht 
ersichtlich. 
 
Die Wiesenflächen nördlich und westlich des Plangebiets liegen höher, weswegen 
sich die Abflusssituation des Oberflächenwassers aus dem Schutzgebiet heraus 
topografisch nicht verändert. Das Oberflächenwasser aus dem Außenbereich soll 
zukünftig über Randgräben abgefangen und geordnet abgeleitet werden. 
 

5.1.3 Zerschneidungs- und Trennwirkungen 

Etwaige vorhabenbedingte Zerschneidungs- und Trenneffekte mit möglichen 
negativen Auswirkungen auf die gebietsbezogenen Erhaltungsziele und 
Schutzzwecke sind nicht zu erwarten. Die Erweiterung des Wohngebiets „Hinteres 
Iltisfeld“ schließt nahtlos an den nördlichen Ortsrand von Lindach an, wobei das 
Plangebiet im Osten und Süden bereits von Bestandsbebauung umgeben ist. 
 
Der im nördlichen und westlichen Planungsumfeld zusammenhängende 
Grünlandkomplex des FFH-Gebiets bleibt hinsichtlich des räumlich-funktionalen 
Verbunds weiterer Fett- und Magerwiesen intakt. 
 

5.1.4 Stoffliche Emissionen, akustische und optische Wirkungen 

Vom Vorhaben ausgehende stoffliche Emissionen (bspw. Staub- und Schadstoff-
emissionen, Haus- und Sperrmüll) mit möglichen negativen Auswirkungen auf die 
gebietsbezogenen Erhaltungsziele und Schutzzwecke sind nicht zu erwarten. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet, welche aus akustischen bzw. 
optischen Wirkungen (z.B. Licht- und Lärmquellen) resultieren und über das Maß der 
bisherigen anthropogenen Nutzung hinausgehen würden, sind nicht ersichtlich. 

5.2 Fazit 

Eine mögliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke des FFH-
Gebiets durch die vom Bauvorhaben ausgehende dauerhafte anlagenbedingte 
Flächeninanspruchnahme kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, obgleich 
vorhabendingt kein direkter Eingriff in einen FFH-Lebensraumtyp entsteht. 
 
Dies begründet sich in der Tatsache, dass auf der zu überplanenden Fettwiese 
patchweise der Große Wiesenkopf als essenzielle Wirtspflanze für den im MaP 
gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling verloren geht. Fachlich ist in 
Kap. 6 eine detaillierte Prüfung der Inanspruchnahme des Habitatpotenzials jener 
Schmetterlingsart unter Berücksichtigung der gebietsspezifischen Erhaltungs- und 
Entwicklungsziele erforderlich. 
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6 Beurteilung der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele des Schutzgebiets 

6.1 Beschreibung der Bewertungsmethode 

Die Prüfgegenstände einer Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung sind die für die 
Erhaltungsziele und Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebiets 
(insb. wertgebende Lebensräume und Arten). Zur Einschätzung der Erheblichkeit von 
Auswirkungen liefert das Gutachten „Fachinformationssystem und Fachkonventionen 
zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP - Endbericht zum Teil 
Fachkonventionen Schlussstand Juni 2007“ (LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. 2007, S. 
43 f.) weiterführende Hinweise. 
 
Demnach führt die direkte und dauerhafte Inanspruchnahme eines Lebensraumtyps 
gem. Anhang I FFH-Richtlinie oder eines (Teil-)Habitats einer Art gem. Anhang II 
FFH-Richtlinie, für welche in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
gebietsspezifische Erhaltungs- und Entwicklungsziele bzw. Schutzwecke definiert 
wurden, im Regelfall zu einer erheblichen Beeinträchtigung. Mit dieser 
Grundannahme wird Bezug genommen auf die im Einzelfall für das betroffene Gebiet 
spezifisch definierten Zielsetzungen, wobei nach Art. 2 FFH-Richtlinie die jeweils 
günstigen Erhaltungszustände der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- 
und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu Grunde liegen. 
 
Abweichend von dieser Grundannahme kann im Einzelfall die Beeinträchtigung als 
nicht erheblich eingestuft werden, wenn kumulativ die folgenden fünf Bedingungen 
erfüllt werden: 
 
 
A) Qualitativ-funktionale Besonderheiten 
Auf der in Anspruch genommenen Fläche sind keine spezielle Ausprägungen eines 
Lebensraumtyps bzw. keine für die Lebensstätte einer Art essenziellen bzw. obligaten 
Bestandteile vorhanden, die an anderer Stelle fehlen bzw. qualitativ oder quantitativ 
nur unzureichend oder deutlich schlechter auftreten. 
 
B) Orientierungswert „quantitativ-absoluter Flächenverlust“ 
Der Umfang der direkten Flächeninanspruchnahme überschreitet den jeweiligen 
Orientierungswert des Lebensraumtyps bzw. der Lebensstätte einer Art, soweit diese 
eingriffsbezogen anwendbar sind, nicht. 
 
C) Ergänzender Orientierungswert „quantitativ-relativer Flächenverlust“ (1 %-

Kriterium) 
Der Umfang der direkten Flächeninanspruchnahme ist nicht größer als 1 % der 
jeweiligen Gesamtfläche des Lebensraumtyps bzw. der Lebensstätte einer Art im 
Gebiet oder einem definierten Teilgebiet. 
 
D) Kumulation „Flächenentzug durch andere Pläne / Projekte“ 
Auch nach Einbeziehung von Flächenverlusten durch kumulativ zu berücksichtigende 
Pläne und Projekte werden die Orientierungswerte B und C nicht überschritten. 
 
E) Kumulation mit „anderen Wirkfaktoren“ 
Auch durch anderweitige Wirkfaktoren des jeweiligen Projekts oder Plans, einzeln 
oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen betrachtet, werden 
keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht. 
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6.2 Bewertung der Erheblichkeit 

A) Qualitativ-funktionale Besonderheiten 
Bei den vorhabenbedingt beanspruchten Biotoptypen im FFH-Gebiet handelt es sich 
größtenteils um eine „Fettwiese mittlerer Standorte“ (33.41), zu kleineren Teilen auch 
um einen „Grasweg“ (60.25) und einen „Mischtyp von Nutz- und Ziergarten“ (60.63). 
Keiner dieser drei Biotoptypen stellt einen Lebensraumtyp gem. Anhang I FFH-
Richtlinie dar. 
 
Das patchweise Auftreten des Großen Wiesenkopfs als essenzielle Wirtspflanze für 
den im MaP gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist in der Fettwiese 
als Habitatpotenzial herauszustellen, wobei im genannten Bereich keine Arten-
fundpunkte / Lebensstätten bekannt sind. Weitere habitatstrukturelle Besonderheiten 
liegen im Eingriffsbereich ohnehin nicht vor. 
 
B) Orientierungswert „quantitativ-absoluter Flächenverlust“ 
Die direkte Flächeninanspruchnahme betrifft ein Habitatpotenzial des im MaP 
gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. In der Fettwiese tritt patch-
weise der Große Wiesenknopf als essenzielle Wirtspflanze für die Schmetterlingsart 
auf, dementgegen fehlen Ameisennester der gleichermaßen bedeutenden 
Wirtsameisen (z. B. Rote Gartenameise) gänzlich. 
 
Es ist zu konstatieren, dass auf der Fettwiese ein nur eingeschränktes 
Habitatpotenzial für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling vorliegt, auf dessen 
Grundlage der quantitativ-absolute Flächenverlust nicht zu ermitteln ist. Entscheidend 
ist vielmehr, dass die ökologische Funktion der vorhabenbedingt verlorengehenden 
Habitatbestandteile im räumlich-funktionalen Kontext gewährleistet werden kann. 
Dieser Sachverhalt ist Gegenstand der Ausführungen in Kap. 6.3. 
 
C) Ergänzender Orientierungswert „quantitativ-relativer Flächenverlust“ (1 %-
Kriterium) 
Der Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplans liegt im Norden und 
Westen mit einer Fläche von rd. 0,3 ha innerhalb des FFH-Gebiets „Unteres Leintal 
und Welland“, welches eine Gesamtfläche von ca. 1.489,6 ha aufweist. 
 
Das 1 %-Kriterium wird damit nicht annähernd erreicht, der vorhabenbedingte 
quantitativ-relative Flächenverlust beträgt marginale 0,02 %. Ein FFH-Lebensraumtyp 
bzw. die Lebensstätte einer FFH-Art werden ohnehin nicht tangiert. 
 
D) Kumulation „Flächenentzug durch andere Pläne / Projekte“  
Die Aussagen zu einem etwaigen Flächenentzug durch kumulierende Pläne und 
Projekte erfolgen in Kap. 6.4. 
 
E) Kumulation mit „anderen Wirkfaktoren“  
Aus der Ermittlung der Projektwirkungen in Kap. 4.2 und Kap. 5 geht hervor, dass die 
dauerhafte anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme als einziger betrachtungs-
relevanter Wirkfaktor dieser FFH-Verträglichkeitsprüfung verbleibt. Der Sachverhalt 
ist Gegenstand der Ausführungen in Kap. 6.3. 

6.3 Prüfung der Betroffenheit wertgebender Lebensräume und deren Arten 

Abschließend werden die in Kap. 4.2 und Kap. 5 als betrachtungsrelevant ermittelten 
Projektwirkungen im Hinblick auf mögliche Betroffenheiten von Erhaltungszielen bzw. 
Schutzzwecken der wertgebenden Lebensräume und Arten des Schutzgebiets 
beschrieben und bewertet. 
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Konkret ist für das gegenständliche Vorhaben zu analysieren, ob durch die dauerhafte 
anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme eines eingeschränkten Habitatpotenzials 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings die gebietsspezifischen Erhaltungsziele 
und Schutzzwecke erheblich beeinträchtigt werden. 
 
Die Anwendung des „Fachinformationssystems“ bezieht sich zunächst auf die 
Bewertung der Auswirkungen von direkten Flächenverlusten auf Lebensraumtypen 
oder Habitaten von Arten, eröffnet jedoch auch die Möglichkeit einer Anwendung der 
Fachkonventionsvorschläge bei graduellen Funktionsverlusten. Für die Anwendung 
wird vorausgesetzt, dass die jeweilige Intensität des Wirkfaktors skaliert werden kann, 
wobei der für die Orientierungswerte herangezogene vollständige (Funktions-)Verlust 
eines Lebensraumtyps oder Habitats einer Art einer Beeinträchtigungsintensität von 
100 % entspricht (LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. 2007, S.83). 
 
Im vorliegenden Falle ist der quantitativ-absolute Habitatflächenverlust nicht zu 
ermitteln, vielmehr ist die Gewährleistung der ökologischen Funktion der vorhaben-
bedingt verlorengehenden Habitatbestandteile der Schmetterlingsart im räumlich-
funktionalen Kontext abzuprüfen. 
 

6.3.1 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) [1061] 

Die von Inanspruchnahme betroffenen flächigen Habitatstrukturen (Fettwiese 
mittlerer Standorte, Grasweg, Mischtyp von Nutz- und Ziergarten) fallen nicht unter 
die gebietsspezifischen Schutzgegenstände. 
 
Auf der Fettwiese ist durch das patchweise Auftreten des Großen Wiesenknopfs als 
essenzielle Wirtspflanze ein eingeschränktes Habitatpotenzial für den Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling vorhanden. Dementgegen fehlen Ameisennester der 
gleichermaßen bedeutenden Wirtsameisen (z. B. Rote Gartenameise) gänzlich. 
Insgesamt ist der quantitativ-absolute Flächenverlust nicht zu ermitteln. Entscheidend 
ist vielmehr, dass die ökologische Funktion der vorhabenbedingt verlorengehenden 
Habitatbestandteile im räumlich-funktionalen Kontext gewährleistet werden kann. 
 
In einer mündlichen Vorabstimmung wurde am 22.11.2021 zwischen der Stadt 
Schwäbisch Gmünd und der unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Ostalbkreis) 
die Möglichkeit eines Flächentauschs erörtert. Um die Habitatpotenziale des Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings räumlich-funktional weiterhin sicherzustellen, welche 
nach Maßgabe dieser FFH-Verträglichkeitsprüfung vorhabenbedingt verloren gehen, 
erfolgte nun eine Konkretisierung des Flächentauschs. 
 
Konkret ist geplant, die Flurstücke 1098, 1099 und 1100 in das FFH-Gebiet „Unteres 
Leintal und Welland“ einzubeziehen. Insgesamt soll eine Fläche von ca. 5.334 m² in 
das Schutzgebiet einbezogen werden, sodass der Eingriff (rd. 3.023 m²) im direkten 
räumlichen Umfeld vollständig ausgeglichen werden kann. 
 
Bei den einzubeziehenden Flächen handelt es sich um eine „Fettwiese mittlerer 
Standorte“ (33.41, ca. 4.182 m²) sowie um ein „Feldgehölz“ (41.10. rd. 1.152 m²). Das 
„Feldgehölz und Baumhecke entlang Flurweg N Lindach“ stellt hierbei ein gesetzlich 
geschütztes Biotop (Biotop-Nr. 171241367257) dar. Die Fettwiese wurde bei der 
Plausibilisierung der Biotoptypen und Lebensraumstrukturen am 06.09.2024 
hinsichtlich der Vegetationsausstattung überprüft, wobei ein patchweises Auftreten 
des Großen Wiesenknopfs im Bestand festgestellt werden konnte (s Abbildung   5). 
 
Eine Extensivierung der Fettwiese hinsichtlich den Habitatansprüchen des Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings, insb. durch ein auf die Flug- und Eiablagezeit des 
Schmetterlings angepasstes Mahdregime, kann nicht realisiert werden. Aus diesem 
Grund werden der Flächentausch und der Funktionsausgleich für den Bläuling nun 
räumlich getrennt abgehandelt. 
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Hinsichtlich der Verfügbarkeit etwaiger Extensivierungsflächen im räumlichen Umfeld 
befindet sich die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd gegenwärtig in Abstimmung 
mit den Flächeneigentümern. Eine Zuordnung konkreter Flächen, auf welchen der 
Funktionsausgleich für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling dann umgesetzt 
wird, kann zum aktuellen Verfahrensstand noch nicht erfolgen, wird jedoch vor der 
Auslegung noch ergänzt. 
 
Tabelle   2: Gegenüberstellung der Eingriffs- und Tauschflächen im FFH-Gebiet 

 Fläche Eingriff (m²) Fläche Ausgleich (m²) 

dauerhafte Inanspruchnahme, 
Gesamtfläche 

3.023 
   

dauerhafte Inanspruchnahme, 
davon Fettwiese 

 2.983 
  

Flächentausch, Gesamtfläche   5.334  

Flächentausch, davon Fettwiese    4.182 

Summe (Ausgleich Wiese 1:1,4) 3.023 2.983 5.334 4.182 
 
Es ist zu konstatieren, dass die dauerhafte anlagenbedingte Flächeninanspruch-
nahme an sich durch den Flächentausch im direkten Umfeld vollständig ausgeglichen 
werden kann (größerer Flächenumgriff, ca. 5.334 m² - vgl. Tabelle   2). Der Funktions-
ausgleich für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling wird hiervon räumlich 
getrennt abgehandelt, wobei dieser aktuell in Abstimmung ist und noch nicht 
flächenscharf zugeordnet werden kann. 
 

 

Abbildung   5: Grundblätter des Großen Wiesenknopfs auf FFH-Tauschfläche (06.09.2024) 
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6.3.2 Fazit 

Unter Berücksichtigung der FFH-Tauschfläche zum einen und der noch in 
Abstimmung befindlichen Extensivierungsfläche zum anderen (s. Kap. 6.3.1) können 
erhebliche Beeinträchtigungen für die maßgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele 
bzw. Schutzzwecke des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings räumlich wie 
funktional kompensiert werden. 
 

 

Abbildung   6: Lage der Eingriffsfläche und der Tauschfläche 
 
Die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens ist damit gegeben, sofern etwaige negative 
Summationswirkungen aus anderen Projekten und Plänen im Planungsumfeld dem 
nicht widersprechen (s. Kap. 6.4). 

6.4 Summationswirkungen 

Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG erfordern diejenigen Vorhaben, die ein Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (d. h. FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet) erheblich 
beeinträchtigen können, vor ihrer Zulassung eine Prüfung auf ihre Verträglichkeit. 
Eine Unzulässigkeit wird für jene Projekte attestiert, die einzeln oder im Zusammen-
wirken mit anderen Projekten oder Plänen die für die Erhaltungsziele und 
Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteile eines Gebiets von gemeinschaftlicher 
Bedeutung tatsächlich erheblich beeinträchtigen können. 
 
Durch das geplante Vorhaben selbst ergeben sich keine Beeinträchtigungen der 
einzelnen gebietsspezifischen Erhaltungsziele und Schutzzwecke für die im FFH-
Gebiet gemeldeten Lebensraumtypen und Arten. Im weiteren Planungsumfeld sind 
darüber hinaus keine Projekte oder Pläne bekannt, die in Summation mit dem 
Vorhaben zu einer Beeinträchtigungen führen würden. 
 
Eine weitere Betrachtung etwaiger Summationswirkungen ist daher obsolet. 
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7 Zusammenfassung 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd beabsichtigt zur Deckung des drängendsten 
Wohnbauflächenbedarfs die Erweiterung des Wohngebiets „Hinteres Iltisfeld“ am 
nördlichen Ortsrand von Lindach. Insgesamt weist das Plangebiet eine Gesamtfläche 
von ca. 10.303 m² (1,03 ha) auf, wobei der Geltungsbereich des gegenständlichen 
Bebauungsplans im Norden und Westen mit einer Fläche von rd. 3.023 m² (0,3 ha) 
innerhalb des FFH-Gebiets liegt. 
 

In Zusammenhang mit der Planung und der daraus resultierenden möglichen 
Betroffenheit des FFH-Gebiets Nr. 7125341 „Unteres Leintal und Welland“ wurde eine 
Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG durchgeführt. Das Vorhaben wurde auf 
mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der 
wertgebenden Lebensräumen und Arten des Schutzgebiets untersucht. 
 

Als Ergebnis der Ermittlung der vorhabenspezifischen Projektwirkungen verblieb die 
dauerhafte anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme als einziger betrachtungs-
relevanter Wirkfaktor der FFH-Verträglichkeitsprüfung. Etwaige Änderungen der 
Standortfaktoren, Zerschneidungs- und Trennwirkungen, stoffliche Emissionen sowie 
akustische und optische Reize werden durch das gegenständliche Vorhaben 
hingegen nicht bedingt. 
 

Nach einer ersten Abschätzung der Projektwirkungen konnte eine mögliche 
Beeinträchtigung des gemeldeten Dunklen-Wiesenknopf-Ameisenbläulings durch die 
vorhabenbedingte Flächeninanspruchnahme nicht von vorneherein ausgeschlossen 
werden. Dies begründete sich in dem Umstand, dass in der Fettwiese innerhalb des 
Geltungsbereichs patchweise der Große Wiesenknopf als essenzielle Wirtspflanze 
für die Schmetterlingsart festgestellt wurde. Die Ameisennester der gleichermaßen 
bedeutenden Wirtsameisen (z. B. Rote Gartenameise) fehlen an dieser Stelle jedoch 
gänzlich. 
 

Unter Berücksichtigung einer Tauschfläche im direkten Planungsumfeld, welche 
einen zum Eingriff größeren Flächenumgriff (ca. 5.334 m²) umfasst, kann die 
dauerhafte anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme an sich vollständig 
ausgeglichen werden. Der Funktionsausgleich für den Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling wird hiervon räumlich getrennt abgehandelt, wobei dieser aktuell in 
Abstimmung ist und noch nicht flächenscharf zugeordnet werden kann. 
 

Nach der Zuordnung einer Extensivierungsfläche, deren Mahdregime auf die Flug- 
und Eiablagezeit des Schmetterlings angepasst ist, sind erhebliche 
Beeinträchtigungen für die maßgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele bzw. 
Schutzzwecke des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings räumlich wie funktional 
ebenso auszuschließen. Die Verträglichkeit des Vorhabens mit der Schutzgebiets-
kulisse ist damit dann gegeben. 
 

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die im Nordwesten an den Geltungs-
bereich angrenzende FFH-Mähwiese im Bauablauf als Tabuflächen zu behandeln ist. 
 

Auf eine weitere Betrachtung etwaiger Summationswirkungen wurde verzichtet, da 
im weiteren Planungsumfeld keine Projekte oder Pläne bekannt sind, die in 
Summation mit dem Vorhaben zu einer Beeinträchtigungen führen würden. 
 

Die Realisierung der geplanten Wohnbebauung in Lindach führt unter 
Berücksichtigung der FFH-Tauschfläche zur Kompensation eines teilweise 
bestehenden Habitatpotenzials des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
und somit nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen. 
 

Aus fachgutachterlicher Sicht sind die Vorgaben des §34 BNatSchG erfüllt. 
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1 Planbeschreibung – Ziele und Inhalte 

1.1 Beschreibung des Vorhabens 

Vor-
bemerkung 

Bei der Stadt Schwäbisch Gmünd besteht die Zielsetzung, in den Ortsteilen  
außerhalb der Kernstadt die Wohnflächen nach dem Grundsatz des Eigen-
bedarfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwanderungstendenzen, die letztlich 
zu Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen gehen, entgegengewirkt wer-
den. Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein großes Anliegen, aufgrund des 
Nachfragepotenzials nach Wohnraum (insgesamt sind ca. 220 Interessenten für 
Lindach registriert) die Erweiterung des Wohnbaugebiets „Hinteres Iltisfeld“ auf 
den Weg zu bringen. 
 

Zusätzlich zur Mobilisierung vorhandenen Baulands und die Aktivierung innerört-
licher Entwicklungspotenziale beabsichtigt die Stadtverwaltung, im Stadtteil Lin-
dach eine Fläche für ein neues Wohngebiet zu erschließen und hat demgemäß 
die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ 
mit einer Fläche von ca. 1,03 ha beschlossen. 
 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umwelt-
prüfung durchzuführen. 
 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf 
alle Umweltbelange nach BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB (Tiere, Pflan-
zen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch und seine Gesundheit sowie 
Kultur- und Sachgüter und Emissionen) ermittelt und die Ergebnisse im Umwelt-
bericht dargestellt und bewertet. 
 

Lage Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in Schwäbisch Gmünd 
auf der Gemarkung Lindach im Ostalbkreis und schließt unmittelbar im Norden 
an den bestehenden Siedlungskörper an. 
 

Mit einer Fläche von ca. 1,03 ha erstreckt sich das Gelände auf der Hochfläche 
in einer Höhenlage von 459,5 m ü.NHN im Südosten bis 461,5 m ü.NHN im 
Nordwesten. Die Höhendifferenz im Plangebiet beträgt somit 2 m auf einer Länge 
von etwa 130 m. 
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Abbildung 1:  Lage des Plangebiets im Raum (blau) 
 

Geltungs-
bereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet die Flurstücke 1089, 
1089/1, 1093, 1094 und 2208 sowie Teile der Flurstücke 1087, 1095, 1136 und 
2212. 
 

Umfang Dem vorliegenden Umweltbericht liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld-Erweiterung“ in Lindach mit einer Fläche von ca. 
1,03 ha (10.300 m²) zugrunde.  
 

Für die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung wird die aktuelle Nutzung des kartierten 
Bestands zugrunde gelegt, Lage s. Anlage 1 „Bestandsplan“. 
 

Naturraum Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum Nr. 107 „Schurwald und Welzhei-
mer Wald“ und ist der Großlandschaft Schwäbisches Keuper-Lias-Land zugeord-
net. 
 

Bestand Am 21.04.2023 erfolgte eine Kartierung der vorhandenen Biotopstrukturen auf 
Grundlage der LUBW, um die Bestandsituation im Plangebiet zu erfassen. 

Etwa 96 % des Planbereichs wird als Fettwiese (Biotoptyp 33.41) genutzt. Etwa 
3 % nimmt eine Gartenfläche (Biotoptyp 60.63) ein. Auf der verbleibenden Fläche 
verläuft ein Grasweg (Biotoptyp 60.25).  

Die Lage der beschriebenen Biotopstrukturen bzw. Biotoptypen sind in Anlage 1 
„Bestandsplan“ dargestellt. 

Umgeben wird das Baugebiet im Norden und Westen von landwirtschaftlich ge-
nutzten Nutzflächen (Wiese). Südlich und östlich befindet sich die bestehende 
Bebauung von Schwäbisch Gmünd-Lindach. 
 
 

1.2 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Bauleitplans 

Begründung Aufgrund der stabilen Nachfrage nach Wohnraum liegt bei der Stadt Schwäbisch 
Gmünd derzeit der Schwerpunkt bei der Entwicklung von kompakten Wohnfor-
men und bezahlbarem Wohnraum. Es besteht die Zielsetzung, in den Ortsteilen 
außerhalb der Kernstadt die Wohnflächen nach dem Grundsatz des Eigenbe-
darfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwanderungstendenzen, die letztlich zu 
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Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen gehen, entgegengewirkt werden. 
Bei der Planung sind neben Einzel- und Doppelhäuser auch Mehrfamilienhäuser 
oder andere Wohnformen zu berücksichtigen. 
 

In Lindach wurden die Innenentwicklungspotenziale ausgeschöpft und sind wei-
tere in Form von Baulücken oder untergenutzten Flächen derzeit nicht vorhan-
den. Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein großes Anliegen, aufgrund des 
Nachfragepotenzials nach Wohnraum die Erweiterung des Wohnbaugebiets „Hin-
teres Iltisfeld“ auf den Weg zu bringen. 
 

Ziele Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Erweiterung des Wohngebiets geschaffen werden. 
 

Art / Maß Geplante bauliche Nutzung: 

Für das Allgemeines Wohngebiet, WA (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO 
i.V.m.§ 1 (5), (6) BauNVO), gelten: 

- Für Gebäude mit Satteldach gilt die festgesetzte maximale Trauf- und Fristhöhe. Die 
Traufhöhe (TRH max.) ist gleich dem Schnittpunkt Außenkante Außenwand mit 
Oberkante Dachhaut. Die Firsthöhe (FH max.) ist gleich dem Schnittpunkt der Dach-
hautoberkanten. Die max. zulässige Traufhöhe ist auf mindestens 2/3 der Gebäude-
länge einzuhalten. Die maximal zulässige Firsthöhe gilt für die gesamte Gebäude-
länge. 

- Für Gebäude mit Flachdach und flachgeneigtem Dach wird die Höhe der baulichen 
Anlagen über die maximale Gebäudehöhe geregelt. Die maximale Gebäudehöhe 
(GH max.) entspricht dem höchsten Punkt des Gebäudes und gilt für die gesamte 
Gebäudelänge. Die maximale Gebäudehöhe kann durch untergeordnete Dachauf-
bauten, Treppenhäuser, technisch Anlagen sowie durch Anlagen zur Erzeugung re-
generativer Energien um bis zu 2,0 m überschritten werden, wenn ein Abstand zum 
Dachrand von mindestens 3,0 m eingehalten wird. 

- Unterer Bezugspunkt der Höhenfestsetzungen ist die festgesetzte Erdgeschoss-
Rohfußbodenhöhe (EFH). 

- Die festgesetzten Erdgeschoß-Rohfußbodenhöhen (EFH) dürfen um bis zu 50 cm 
über- oder unterschritten werden. 

- Damit es keine Einschränkungen durch Blendungen gibt, sind reflektierende und 
glänzende Materialien nicht zugelassen, mit Ausnahmen für Anlagen zur Solarener-
gienutzung. 

- Garagenzufahrten und Stellplätze sind wasserdurchlässig herzustellen, z.B. wasser-
gebunden, mit Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster. 

- Innerhalb der festgesetzten Wohnbauflächen sind die anfallenden Oberflächenwas-
ser von befestigten Flächen wie Dächer, Stellplätze und Zufahrten usw. zur Regen-
rückhaltung, zur langsamen Abwirtschaftung und für die Gieß- und Brauchwas-
sernutzung in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal abzuleiten. Als 
Bemessungswert für das Rückhaltevolumen ist 3 m³ je 100 m² befestigte Fläche an-
zusetzen. Die Rückhaltung muss einen permanent offenen Abfluss von ca. 0,1 l/s / 
100 m² befestigter Fläche haben. Für begrünte Dachflächen mit einer Drain- und 
Vegetationsschicht mit einer Gesamtdicke von mindestens 10 cm braucht anteilig 
kein Puffervolumen nachgewiesen werden. 

WA1 

- GRZ (Grundflächenzahl):  0,4 
- Bauweise: Offene Bauweise 
- Dachform: Satteldach 30 - 40°, TRHmax 4,50 m, FHmax 8,50 m 

WA2 

- GRZ (Grundflächenzahl):  0,4 
- Bauweise: Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
- Dachform: Satteldach 30 - 40°, FD 0-5°,  

TRHmax 6,50 m, FHmax 8,50 m, GHmax 6,50 m 
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WA3 

- GRZ (Grundflächenzahl):  0,4 
- Bauweise: Abweichende Bauweise. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 

wird eine einseitige Grenzbebauung („Kettenhäuser“) festgesetzt. Es muss auf die 
nördliche Grundstücksgrenze gebaut werden. Liegt die nördliche Grundstücksgrenze 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, gilt die offene Bauweise.  
Zur südlichen Grenze ist ein Grenzabstand von mind. 3,0 m einzuhalten. Innenhalb 
dieses Grenzabstandes sind Garagen, überdachte Stellplätze oder Nebenanlagen 
zulässig. 

- Dachform: Flachdach 0 - 5°, GHmax 6,50 m 

WA4 

- GRZ (Grundflächenzahl):  0,5 
- Bauweise: Offene Bauweise. 
- Dachform: Satteldach 30 - 40° oder Flachdach 0 – 5°, 

TRHmax 6,50 m, FHmax 8,50 m, GHmax 6,50 m 

WA5 

- GRZ (Grundflächenzahl):  0,4 
- Bauweise: Offene Bauweise 
- max. zwei Vollgeschosse 
- max. 15 Wohneinheiten 
- Dachform: Flachdach 0 – 5°, GHmax 9,50 m 

(Damit kann ein drittes, zurückversetztes Geschoss entstehen, das sich besser in 
die umgebende Bebauung einfügt als ein weiteres Vollgeschoss). 

 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ sind 
außerdem verschiedene Pflanzgebote und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt (Näheres s. Be-
bauungsplan sowie Umweltbericht Kap. 5.1und 5.2). 
 
Die überörtliche Anbindung zum öffentlichen Verkehrssystem ist über die „Rudolf-
Martin-Straße“, „Hinteres Iltisfeld“ und über diese mit der „Täferroter Straße“ als 
L 1156 kategorisierte Straße mit direktem Anschluss an das überörtliche Ver-
kehrsnetz gegeben.  
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Abbildung 2:  Bebauungsplan „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ vom 10.06.2025 
 
 
 

1.3 Bedarf an Grund und Boden 

Nach Realisierung des Bebauungsplans ergibt sich im Geltungsbereich des Um-
weltberichts folgende Nutzungsverteilung: 
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Tabelle   1: Nutzungsverteilung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Nutzung
Fläche 
in m²

Fläche 
in m²

Flächen-
anteil

Baugrundstücke "Wohngebiet WA1, WA2, WA3, WA5"
davon WA1 und WA2 keine Dachbegrünung (SD): 3.053 m²
davon WA3 und WA5 mit Dachbegrünung: 4.281 m²

7.334 71,20%

davon überbaubarer Grundstücksfläche (GRZ 0,4) 
einschl. Überschreitung durch Nebenanlagen: GRZ 0,6

4.400 60%

davon nicht überbaubarer Grundstücksfläche 2.934 40%

Baugrundstücke "Wohngebiet WA4" 
mit Dachbegrünung

747 7,25%

davon überbaubarer Grundstücksfläche (GRZ 0,5) 
einschl. Überschreitung durch Nebenanlagen: GRZ 0,75

560
75%

davon nicht überbaubarer Grundstücksfläche 187 25%

Öffentliche Grünfläche 747 7,25%

Rückhaltefläche Oberflächenwasser 260
Fläche mit Leitungsrecht im Norden 321
Verkehrsgrün / Baumbeete 100
Grünfläche im Nordwesten / PFG 4 66
öffentliche Verkehrsflächen 
(Straße, Fuß-/ Gehwege, öffentl. Stellplätze)

1.472 14,29%

Geltungsbereich 10.300 100%

 
 
 

1.4 Darstellung der fachgesetzlichen und fachplanerischen Ziele des Umwelt-
schutzes und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange berücksichtigt 
wurden 

1.4.1 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes einschlägiger Fachgesetze 

Die Beurteilung der voraussichtlichen Auswirkungen der geplanten Nutzung im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld-Erweiterung“ 
auf den Raum und die Umwelt ist anhand bestehender Gesetze, der Grundsätze 
und Ziele der Raumordnung sowie den Zielen des Umweltschutzes vorzuneh-
men. Im Hinblick auf die Ziele des Umweltschutzes sind Maßgaben der folgen-
den Fachgesetze und -pläne von Bedeutung: 
 

Grundlage:  
BauGB, / 
BNatSchG 

Rechtliche Grundlage für den Umweltbericht bildet der § 2 Abs. 4 BauGB. Dem-
nach wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und 
§ 1a eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden. 
 

Gemäß den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz (§ 1a Abs. 2 und 3) 
soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden. Zudem sind die Ver-
meidung und der Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des und der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu berück-
sichtigen. 

 § 13 BNatSchG legt fest, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden sind. Nicht vermeidbare 
erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren. 
 

Zur Operationalisierung werden die fachgesetzlichen Ziele nach Schutzgütern 
(§ 1 Abs. 7 a, c, d) abgehandelt. 
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Tiere und 
Pflanzen 

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) 

Als Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 BNatSchG 
werden insbesondere die das Schutzgut Tiere und Pflanzen betreffenden Ziele 
berücksichtigt: 
 

Absatz 1 Nr.1: 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für 
Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

….. 
auf Dauer gesichert ist; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 
 

Absatz 2: 
Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem je-
weiligen Gefährdungsgrad insbesondere 

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 
Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie 
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten 
entgegenzuwirken, 

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen 
Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Land-
schaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 

 
Absatz 3: 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts sind insbesondere (...) 

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 
und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaus-
halt zu erhalten, 

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür geeigneten 
Flächen Raum und Zeit zu geben. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, wonach erhebliche 
Beeinträchtigungen soweit möglich vermieden und nicht vermeidbare Beeinträch-
tigungen durch landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder kompen-
siert werden, stellt den zentralen Beitrag der Planung zur Berücksichtigung der 
o.g. Ziele dar. Daneben werden mit der Erfüllung der artenschutzrechtlichen Vor-
gaben die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt. 

 
Boden Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) 

Ziele: Ebenfalls in §1 BNatSchG Abs.3 (Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege) sollen zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts insbesondere:  

1. …... Naturgüter, die sich nicht erneuern, sparsam und schonend genutzt werden 
(hierunter fallen auch natürliche Böden); 

2. Böden so erhalten werden, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen kön-
nen; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit 
eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwick-
lung zu überlassen. 
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Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Die Berücksichtigung der den Boden betreffenden Ziele erfolgt über die flächen-
sparende Umsetzung der Planung. Die versiegelten Flächen können nicht mehr 
als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen und bieten 
Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Die Beeinträchtigung aufgrund von 
Neuversiegelung werden durch Vermeidungsmaßnahmen (wie schonenden Um-
gang mit Oberboden, sachgerechte Lagerung und Wiederverwendung) minimiert. 
Die erheblichen vorhabensbedingten Beeinträchtigungen von Boden werden im 
Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung abgehandelt (s. o. Punkt 
Tiere und Pflanzen). 

Durch die teilweise Erschließung über die bereits bestehenden Straßenflächen 
werden Flächen im Außenbereich vor Überbauung geschützt, was im Sinne des 
Teilschutzguts Fläche (sparsamer Umgang mit Grund und Boden) positiv bewer-
tet wird. 

 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Ziele: Nach § 1 BBodSchG (Zweck und Grundsätze) sollen zur nachhaltigen Si-
cherung der Bodenfunktionen schädliche Bodenveränderungen abgewehrt, der 
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen 
saniert und Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf den Boden getroffen 
werden. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natür-
lichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Sollten im Zuge einzelner geplanter Vorhaben Altstandorte bzw. Altlasten betrof-
fen sein, sind zur Gefahrenabwehr nach § 4 Abs. 4 BBodSchG vor Realisierung 
der Vorhaben Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. 
 

Ein Eingriff in die Bodenfunktionen löst laut BBodSchG keinen Ausgleichsbedarf 
aus, erhebliche negative Auswirkungen auf den Boden werden im Rahmen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung abgearbeitet. 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassergesetz (WG) 

Ziele: Nach § 1 WHG sind die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Des Weiteren sind sie gemäß 
§ 6 WHG so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im 
Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchti-
gungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden 
Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt un-
terbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. 

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 WHG sind bestehende oder künftige Nutzungsmöglich-
keiten insb. für die öffentliche Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffen. 

Zweck des Wassergesetzes Baden-Württemberg (WG) ist es, die Regelungen 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) auszuführen und zu ergänzen, soweit das 
WHG keine oder keine abschließende Regelung getroffen hat oder bestimmte 
Regelungsbereiche ausdrücklich dem Landesrecht eröffnet sind. 

Allgemeine Grundsätze des § 1 Abs. 2 WG: 
− Sparsamer und effizienter Umgang mit dem Allgemeingut Wasser, 
− Wirksamer Schutz von Gewässern vor stofflichen Belastungen, 
− Anstreben ökologisch verträglicher Lösungen beim Hochwasserschutz, 
− Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels. 
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Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Weder Oberflächengewässer noch Gewässerrandstreifen sind von dem Bebau-
ungsplan betroffen. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Regenrückhal-
tung mittels Zisternen und langsamen Abwirtschaftung. Im Hinblick auf § 5 Abs. 2 
WHG Allgemeine Sorgfaltspflichten stellt die Stadt Schwäbisch Gmünd als Pla-
nungsgrundlage für eventuell nötige Schutzmaßnahmen Informationsmaterial 
und Starkregengefahrenkarten zur Verfügung. 

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) 

Ziele (gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3): Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts sollen insbesondere Meeres- und Binnengewässer 
vor Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähig-
keit und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe 
Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; 
Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu er-
folgen; für den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausgegliche-
nen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege Sorge zu tragen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Oberflächengewässer sind von dem Bebauungsplan nicht betroffen. Die Auswir-
kungen auf den Grundwasserhaushalt durch die vom Vorhaben ausgehende 
Versiegelung werden im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
abgehandelt (s.o. Schutzgüter Pflanzen / Tiere, Boden und Wasser).  

Zur Pufferung des Regenwassers sind flache Dachflächen vollständig extensiv zu 
begrünen. Der Bebauungsplan trifft außerdem Festsetzungen zur Regenrückhal-
tung und langsamen Abwirtschaftung von Niederschlagswasser sowie wasser-
durchlässigen Gestaltung von Stellplätzen.  

Luft und  
Klima 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Ziele: Nach § 1 Abs. 1 BImSchG stellt der Schutz der Umweltschutzgüter (Men-
schen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter) vor schädlichen Umwelteinwirkungen den Zweck 
dieses Gesetzes dar. Stellvertretend für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, den 
Boden, das Wasser sowie Kultur- und sonstige Sachgüter werden die Ziele die-
ses Gesetzes und deren Berücksichtigung unter diesem Schutzgut – im Gesetz 
unter dem Begriff Atmosphäre gefasst – abgehandelt. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Nach § 2 BImSchG gelten die Vorschriften des Gesetzes für die Errichtung und 
den Betrieb von Anlagen, Herstellen von bestimmten Stoffen, für bestimmte Ei-
genschaften bestimmter Verkehrsmittel sowie für den Bau u.a. von öffentlichen 
Straßen. Im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung sind die vom Bau neu-
er Straßen und Gebäude ausgehenden Wirkungen relevant und werden einer de-
taillierten Betrachtung unterzogen. Die einschlägigen Verordnungen sind dabei 
ausschließlich auf die Bedürfnisse des Menschen ausgerichtet. 

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) 

Ziele (gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4): Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts sollen insbesondere Luft und Klima auch durch Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen; dies gilt ins-
besondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung 
wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luft-austauschbahnen; dem 
Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende 
Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu. 



1 Planbeschreibung - Ziele und Inhalte 

 Schwäbisch Gmünd - Lindach – Bebauungsplan Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ Umweltbericht 

15 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Sowohl Aussagen zur Durchgrünung im Hinblick auf lokalklimatische Vorgänge 
als auch Aussagen und Festlegungen zum Einsatz erneuerbarer, klimaschonen-
der Energiequellen werden im Rahmen des Bebauungsplans thematisiert und 
abgehandelt. 
 

Landschafts-
bild und 
Erholungs-
vorsorge 

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) 

Ziele: Nach § 1 Abs. 1 BNatSchG sind analog zu den unter Punkt 1 biologische 
Vielfalt (s. Aussagen zu Tiere und Pflanzen) aufgeführten Zielen gleichrangig 
unter Punkt 3 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 
Natur und Landschaft zu sichern und zu schützen.  

Hierfür sind nach § 1 Abs. 4 BNatSchG zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft 
insbesondere 

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonsti-
gen Beeinträchtigungen zu bewahren, 

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und 
Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu 
schützen und zugänglich zu machen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Wesentliches und bestimmendes Ziel der Grünordnungsplanung ist die Einbin-
dung des Baugebiets in die umgebende Landschaft. Die Notwendigkeit leitet sich 
auch aus den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ab. 

Mensch /  
Bevölkerung 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Luftqualität:  Siehe Aussagen unter Punkt Luft und Klima 
 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Lärm / Geräusche 
 

Für schädliche Umwelteinflüsse (z.B. durch Lärm und Geräusche) stellt ebenfalls 
das BImSchG die gesetzliche Grundlage dar. Explizit wird das Schutzgut Mensch 
benannt. Die untergesetzlichen Regelungen (Verordnungen, Richtlinien) bezie-
hen sich deshalb ausschließlich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des 
Menschen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Durch die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, Richtlinien und 
technischen Normen (z.B. TA Lärm und TA Luft), die auf nationaler und europäi-
scher Ebene gelten wird der Schutz der menschlichen Gesundheit gewährleistet. 
 
Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) 

Ziele: Gemäß § 1 Abs. 1 (BNatSchG) werden Natur und Landschaft auch als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen in das Schutzregime dieses 
Gesetzes einbezogen.  

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Insbesondere Belange des Landschaftsbilds werden durch die Gestaltung des 
Siedlungsrandes hin zur nördlich und westlich an das Plangebiet angrenzenden 
freien Landschaft berücksichtigt. Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts zu erhalten wird durch die Erfüllung der Vorgaben der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung gewährleistet (s. Punkt Tiere und Pflanzen). 
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Kultur- 
denkmale 

Denkmalschutzgesetz (DSchG BW) – Ziele: 

− Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen 
− Überwachung des Zustands der Kulturdenkmale 

Hinwirken auf die Abwendung von Gefährdungen und die Bergung von Kultur-
denkmalen 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Im Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass für bisher unbekannte Funde 
eine Meldepflicht gemäß § 20 DSchG besteht. Der Fund und die Fundstelle sind 
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landes-
denkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 
 
 

1.4.2 Fachplanerische Ziele 

LEP Ziele der Landesplanung 
 

Die Ziele der Landesplanung gehen aus dem Landesentwicklungsplan von 2002 
hervor. Gemäß Landesentwicklungsplanung ist Schwäbisch Gmünd ein Mittel-
zentrum mit oberzentraler Funktion und befindet sich innerhalb der Randzone um 
den Verdichtungsraum Stuttgart sowie auf der Landesentwicklungsachse zwi-
schen Schorndorf und Aalen. Für die Gemarkung Lindach werden diesbezüglich 
keine näheren Aussagen getroffen. 
 

Grundsatz 2.3.1 G: „Die Randzonen um die Verdichtungsräume sind so zu entwi-
ckeln, dass eine Zersiedlung der Landschaft und Beeinträchtigung der Wohn und 
Umweltqualität vermieden, (...) werden.“ 
Ziel 2.3.1.2: „Bei der Ausweisung von Neubauflächen ist auf eine umweltscho-
nende, Flächen und Energie sparende Bebauung und eine verkehrsgünstige und 
wohnortnahe Zuordnung von Versorgungseinrichtungen, Wohnbau- und Gewer-
beflächen hinzuwirken.“ 
Ziel 2.3.1.4: „Zum Schutz der ökologischen Ressourcen, für Zwecke der Erholung 
und für land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sind ausreichend Freiräume zu 
sichern.“ 
Grundsatz 2.3.1.4: „Für eine landwirtschaftliche Nutzung besonders geeigneter 
Teile von Freiräumen sind vor Beeinträchtigungen zu schützen. Insbesondere er-
tragreiche Böden sind zu sichern. Möglichkeiten, mit Planungen auf Flächen ge-
ringerer Bodengüte auszuweichen, sind zu nutzen.“ 
Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Mit der Wahl der für Wohngebiete vorgesehenen Richtwert für die Grundflächen-
zahl von 0,4 und der für einen Teilbereich sogar darüber hinausgehenden Grund-
flächenzahl von 0,5 wird dem Planungsgrundsatz einer ressourcenschonenden 
Siedlungsentwicklung Rechnung getragen und somit die Inanspruchnahme von 
Freiräumen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt. Aufgrund der Lage von 
Schwäbisch Gmünd auf einer Entwicklungsachse steht die geplante Bebauung 
im Einklang mit dem Ziel, hierfür vorrangig in Entwicklungsachsen zu planen. 
Aufgrund der Ortsrandlage des Bebauungsplans wird ein ungegliedertes ausgrei-
fendes Siedlungswachstum vermieden. 
 
 

RP Ziele der Regionalplanung 
 

In der Raumnutzungskarte des Regionalverbands Ostwürttemberg ist Schwä-
bisch Gmünd als „Siedlungsbereich Zentraler Orte“ ausgewiesen. Der Teilort 
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Lindach wird in diesem Zusammenhang aufgeführt als „Weiterer Siedlungsbe-
reich“ von Schwäbisch Gmünd (Pl. S.2.3.1). 
 
Im Regionalplan 2010 (rechtsverbindlich seit 08.01.1998) befindet sich die Flä-
che des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes vollständig inner-
halb eines geplanten Bereichs für Siedlung Wohnen. Der Planung stehen raum-
planerische Ziele damit nicht entgegen. 

Bei der Beurteilung der regionalplanerischen Vorgaben ist jedoch auch zu be-
rücksichtigen, dass der Regionalverband Ostwürttemberg jüngst seinen Regio-
nalplan fortgeschrieben hat. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 und 4a sowie § 4 Abs. 1 
ROG sind in Aufstellung befindliche Ziele als sonstige Erfordernisse der Raum-
ordnung in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen, 
sobald die Festlegung eine entsprechende Planreife erlangt hat. Dies ist der Fall, 
da der Regionalplanentwurf im Rahmen der Verbandsversammlung am 17. Juli 
2024 beschlossen wurde und nun der oberen Landesplanungsbehörde (MLW) 
zur Rechtsprüfung vorliegt. 

Die Ziele der Regionalplanung gehen aus dem Regionalplan hervor, wobei fol-
gende Aussagen für das Plangebiet aus der Raumnutzungskarte ablesbar sind: 
 
In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Ostwürttemberg 2035 ist das 
Plangebiet größtenteils als geplante Siedlungsfläche Wohn- und Mischgebiet 
dargestellt. Der nördliche Teil des Plangebiets ist als Weißfläche enthalten. 
 
Im Norden grenzt das Plangebiet an einen Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 
(Z), ein Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege gem. PS 3.2.1.1 
(Z) sowie ein Vorranggebiet für Landwirtschaft nach PS 3.2.3.3 (Z) an. Aufgrund 
der höchstens randlichen Berührung der Ziele kann dies jedoch als regionalpla-
nerische Unschärfe gewertet werden. 
 

Ziele: Das Plangebiet befindet sich in keinem Schutzbedürftigen Bereich. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Die Ziele der Regionalplanung sind bei Realisierung dieses Bebauungsplans  
berücksichtigt. 
 
 
 

FNP Flächennutzungsplan (FNP) 

Ziele: Der inzwischen neu aufgestellte und demnächst wirksame Flächen-
nutzungsplan 2035 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch 
Gmünd – Waldstetten stellt die Flächen des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld – Erweiterung“ als geplante Wohnbauflächen 
dar. Südwestlich grenzen eine weitere geplante Wohnbaufläche an, im Süden 
und Osten Wohnbebauung, im Norden Flächen für Landwirtschaft. 

Der Flächennutzungsplan 2035 wurde mit Erlass vom 22.05.2025 durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt. Damit der FNP wirksam wird, ist die 
Erteilung der Genehmigung noch ortsüblich bekannt zu machen. Dieser Schritt 
ist für Anfang Juli 2025 vorgesehen. 
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Abbildung 3:  
Ausschnitt: 
rechtswirksamer 
FNP 2035 
„Schwäb. Gmünd 
– Waldstetten“ 
 

 

 

Gelb umrandet: 
Geltungsbereich 
des vorliegenden 
Bebauungsplans 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan wird damit gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. 
 

UB zum FNP Der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 2020 der Verwaltungsgemein-
schaft der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Gemeinde Waldstetten beinhaltet 
diese geplante Baufläche nicht. 
 

Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 2035 der Verwaltungsgemeinschaft 
der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Gemeinde Waldstetten wird unter der Nr. 
„LiW2 Iltisfeld“ eine geplante Wohnbaufläche analysiert, die jedoch deutlich grö-
ßer als das durch den vorliegenden Bebauungsplan beabsichtigte Wohngebiet 
„Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ ist (G+H 2024).  
 

Ziele / Prognose: Neben der Auflistung aller zum Erstellungszeitpunkt bekann-
ten Schutzausweisungen gibt dieser Umweltbericht zum FNP eine Einschätzung 
zu allen betroffenen Schutzgütern ab. Die Bedeutung der Schutzgüter im Gebiet 
der vorgesehenen Planung wird als meist mittel eingestuft, die Schutzgüter Klima 
/ Luft und Tiere/ Pflanzen als mittel-hoch, das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
mit gering. Als Maßnahme zum Entwicklungskonzept wird vorgeschlagen, den 
(nördlichen) Ortsrand zu gestalten, um einen Übergang in die freie Landschaft 
herzustellen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Wie im Gebietssteckbrief des Umweltberichts aufgeführt, wird als Vermeidungs-
maßnahmen vorgesehen, die künftigen Ortsränder einzugrünen, um den Eingriff 
zu minimieren. 

LP Im Landschaftsplan zum FNP 2020 der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch 
Gmünd und Waldstetten (Rübsamen, G+H Ingenieurteam 2024) wird diese  
geplante Baufläche nicht betrachtet. Das Entwicklungskonzept stellt die Entwick-
lung des Ortsrandes als Ziel dar und enthält folgende Maßnahme (M 20): „Die 
Baugebiete im Norden sowie das Gewerbegebiet Lindachs weisen keine Orts-
randgestaltung auf. Der Übergang in die Landschaft erfolgt unmittelbar. 

Landschaftsplanerische Zielsetzung: 
Es wird vorgeschlagen einen strukturreichen Ortsrand mit Strauch-/ Einzelbaum-
pflanzungen aufzubauen. Weiterhin können Spielflächen und Fußwegeverbin-
dungen in die Ortsrandgestaltung integriert werden. Die möglichen Maßnahmen 
sind auf die Managementpläne des benachbarten FFH-Gebiets und die Erhal-
tungsziele der mageren Flachlandmähwiesen abzustimmen.“ 
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Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Mit der vorgesehenen Pflanzgeboten im Norden des Areals wird die Ortsrand-
entwicklung (Eingrünung) im Bebauungsplan berücksichtigt und der künftige 
Siedlungsrand in die Landschaft eingebunden. 
 
 

1.5 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

Die Bestandsanalyse erfolgt nach den zum Thema Eingriffsregelung in Baden-
Württemberg eingeführten Methoden (LfU 2005, LfU 2005 A, LUBW 2012, ÖKVO 
2010). Eigene Geländeerfassungen wurden durchgeführt sowie auf vorhandenes 
Datenmaterial (Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung, Entwurf Umweltbe-
richt zum FNP 2035 der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd – Wald-
stetten, Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan 2035 der Verwaltungsge-
meinschaft Schwäbisch Gmünd – Waldstetten, Ökokonto der Stadt Schwäbisch 
Gmünd, Regionalplan) zurückgegriffen.  
 

Der erste Teilschritt dient der sachgerechten und zielorientierten Ermittlung, Be-
schreibung und fachlichen Bewertung der Schutzgüter einschließlich der jeweili-
gen Wechselwirkungen. Die Bestandssituation wird jeweils schutzgutbezogen im 
Text des vorliegenden Umweltberichts in Kapitel 2 detailliert dokumentiert. 
 

Auf der Grundlage des Bebauungsplans sowie weiterer Projektinformationen er-
folgt im zweiten Teilschritt eine Bestimmung projektspezifischer Wirkfaktoren.  
 

Im dritten Teilschritt werden alle entscheidungserheblichen Auswirkungen der 
geplanten Baufläche auf die Umwelt, die aus der Bautätigkeit, den baulichen An-
lagen und ihrem Betrieb resultieren, ermittelt, beschrieben und bewertet. Auswir-
kungen auf die Umwelt sind dabei alle Veränderungen der menschlichen Ge-
sundheit oder der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 
einzelner Umweltbestandteile oder der Umwelt insgesamt. Die Umweltauswir-
kungen sind Funktionen, die sich aus dem Beziehungsgefüge zwischen dem ge-
planten Vorhaben einerseits und der Umwelt bzw. der sie repräsentierenden 
Schutzgütern und ihren einzelnen Bestandteilen andererseits ergeben. Sie wer-
den auf der Vorhabenseite bestimmt durch die projektspezifischen Wirkfaktoren 
mit ihrer Wirkintensität und auf Seiten der Umwelt durch die „Bedeutung“ und / 
oder „Empfindlichkeit“ der einzelnen Bestandteile der Schutzgüter. Diese Para-
meter sind die Schlüssel zur entscheidungsrelevanten Verknüpfung von Vorha-
ben und Schutzgut, die in eine Aussage zur Betroffenheit der Umwelt münden. 
 

Indem die Umweltparameter der einzelnen Schutzgüter mit den projektspezifi-
schen und räumlich abgrenzbaren Wirkfaktoren des geplanten B-Plans überla-
gert werden, werden die planungs- und entscheidungsrelevanten Auswirkungen 
inhaltlich und kartographisch-räumlich ermittelt. Dies erfolgt sowohl schutzgutbe-
zogen wie auch schutzgutübergreifend durch Berücksichtigung der zentralen 
Leistungen und Funktionen des Naturhaushalts. Dies geschieht in einer ersten 
Annäherung über eine Darstellung der Wertstufenänderung. 
 

Die für eine sachgerechte Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB erforderli-
chen Möglichkeiten zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und des Natur-
haushaltes gemäß § 1a Abs. 3 BauGB werden bei der fachlichen Bewertung der 
erheblichen Umweltauswirkungen mitberücksichtigt. 
 

Abgeschlossen wird die Auswirkungsprognose mit der naturschutzfachlichen 
Eingriffsermittlung. Diese erfolgt zur Herleitung des erforderlichen landschafts-
pflegerischen Maßnahmenumfangs, mit dem der Eingriff in den Naturhaushalt 
kompensiert werden kann.  
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2 Bestandsanalyse und Status-Quo-Prognose 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a bis d werden die Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege operationalisiert in die 
Schutzgüter bzw. Faktoren (a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Kli-
ma und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biolo-
gische Vielfalt, (b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, (c) umweltbezogene Auswir-
kungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung und (d) 
umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 
 

Methodik Zur Bestandsaufnahme erfolgte am 21.04.2023 eine Geländebegehung mit Kar-
tierung der Nutzungsstrukturen und Biotoptypen nach dem aktuellen Kartier-
schlüssel (LUBW 2018) sowie die vorhandenen Lebensraumstrukturen. In die 
Bestandsanalyse wurden auch die zwischenzeitlich vorhandenen Daten einbe-
zogen: 

- Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung (IB Blaser 2024a / Subdivo 
2025a), 

- FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (IB Blaser 2024b / Subdivo 2025b). 
 

Bewertung Die Erfassung und Beurteilung aller Schutzgüter erfolgten getrennt.  

Die Bewertung der Schutzgüter; 

- Tiere, Pflanzen (Arten und Lebensräume) und biologische Vielfalt, 
- Boden, 
- Wasser (Grund- und Oberflächenwasser), 
- Luft und Klima, 
- Landschaft und Erholung, 

richtet sich nach den Empfehlungen der LUBW (2005). Das Schutzgut Boden 
wird zusätzlich gemäß der Arbeitshilfe des Umweltministeriums Baden-
Württemberg / der LUBW (LUBW 2010 und LUBW 2012) bearbeitet.  
 
Die Schutzgüter  

− Mensch / Wohnen / Wohnumfeld sowie 
− Kultur und Sachgüter  

werden ausschließlich verbal bewertet.  
 
Die Bewertung erfolgt in einer 5-stufigen Wertskala: 

Definition Wertstufe 

sehr geringe Bedeutung  I (E) 

geringe Bedeutung II (D) 

mittlere Bedeutung III (C) 

hohe Bedeutung IV (B) 

sehr hohe Bedeutung V (A) 

 

Anmerkung Zur arithmetischen Verrechnung werden die Stufen im Folgenden in Zahlen von 
1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch) umgewandelt. 
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2.1.1 Schutzgebiete / Natura 2000-Gebiete 

Schutzaus-
weisungen 
nach 
BNatSchG 

Eine Datenabfrage des Daten- und Kartendienstes der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW 2024) ergab, dass sich 
im Norden und Westen des Geltungsbereichs ein FFH-Gebiet befindet. 
 
FFH-Gebiet „Unteres Leintal und Welland“ 
Die nördlichen und nordwestlichen Teile der Vorhabenfläche liegen innerhalb des 
FFH-Gebiets „Unteres Leintal und Welland“ (Schutzgebiets-Nr. 7125341), das 
insgesamt eine Fläche von 1.483 ha umfasst. 
 
Im näheren Umfeld des Plangebietes befinden sich die folgenden geschützten 
oder schützenswerten Bereiche (siehe Abbildung 4): 
 
Magere Flachland-Mähwiese „Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach II“ 
Direkt nordwestlich grenzt eine kartierte Magere Flachland-Mähwiese an: MW-Nr. 
6510013646132217, FFH-Lebensraumtyp 65.10. Die Beschreibung gemäß 
LUBW weist sie folgendermaßen aus: „Mäßig artenreiche, hochwüchsige Glattha-
fer-Wiese wechselfeuchter Ausprägung auf einem leicht nach Südwesten expo-
nierten Hang. Das Gras-Krautverhältnis liegt bei 60/40, wobei insbesondere die 
Magerkeitszeiger in Nestern vorkommen. Die Habitatstruktur wurde aufgrund der 
vermehrten Gräserdominanz von B auf C herabgestuft. Die Geometrie wurde an 
die Abgrenzung des benachbarten geschützten Biotops angepasst (LUBW 
2024)“. 
 

Um etwaige Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutz- und Erhaltungsziele 
des genannten FFH-Gebiets zu beurteilen, ist nach § 34 BNatSchG die Durchfüh-
rung einer separaten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erforderlich, siehe Kap. 
4.3. 
 
Geschütztes Biotop „Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach II“ 
Dieselbe Wiese ist gleichzeitig als geschützte Magere Flachland-Mähwiesen und 
Berg-Mähwiesen, Biotopnummer: 371241360097 (§30 BNatSchG), ausgewiesen. 
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Abbildung 4:  Geltungsbereich BP (schwarz) mit betroffenen und umliegenden Schutz-
gebieten 

Blau schraffiert: FFH-Gebiet 
Rosa: Mähwiese 
 
 
Biotopverbund 

 Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild leben-
der Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebens-
gemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funk-
tionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen (§ 21 BNatSchG). Er soll auch 
zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen 
(LUBW 2020).  
 
Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich keine Kernfläche des Biotopver-
bunds. Dementgegen stellt die FFH-Mähwiese, die im Nordwesten an das Plan-
gebiet angrenzt, eine Kernfläche des Biotopverbunds mittlerer Standorte dar, die 
in Abbildung 5 dunkelgrün dargestellt ist. Die Wiese befindet sich zudem inner-
halb einer zusammenhängen Verbundachse aus Kernräumen (mittelgrün ge-
kennzeichnet) und Suchräumen, wobei der 500m-Suchraum mittleren Biotopver-
bunds (hellgrün dargestellt) in den nordwestlichen Rand des Plangebiet hinein-
ragt (LUBW 2024). 
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Abbildung 5:  Geltungsbereich BP (schwarz) mit Biotopverbund mittlerer Standorte 
 

In Bezug auf den feuchten und trockenen Offenland-Biotopverbund weisen der 
Vorhabenbereich sowie sein Umfeld keinerlei Relevanz auf, ebenso wenig für die 
Wildtierkorridore des Generalwildwegeplans. 
 

WSG Wasserschutz-/ Quellenschutzgebiet 

Weder im Plangebiet noch in der näheren Umgebung befinden sich Wasser-
schutz- oder Quellenschutzgebiete. 
 

HWGK / 
Über-
schwem-
mungsgebiet 

Hochwassergefahrenkarte / Überschwemmungsgebiet 

Die aktuellen Hochwassergefahrenkarten der LUBW (LUBW 2024) stufen weder 
den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans noch das Umfeld, als 
hochwassergefährdet ein. 
 
 

2.1.2 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Bestands-
erfassung  

Geländebegehungen fanden am 21.04.2023 statt. Die Biotoptypen wurden gemäß 
dem LUBW-Kartierschlüssel (LUBW 2018) durchgeführt und in der Anlage 1 
„Bestandsplan“ kartografisch dargestellt.  
 

Vor-
belastungen  

Aufgrund der Siedlungsnähe sind die Biotope im Geltungsbereich anthropogen 
beeinträchtigt und nutzungsbedingt überformt (v. a. durch Landwirtschaft).  
 

Bewertung 
Biotopstruk-
turen 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt anhand der landesweiten Bewertungs-
empfehlung (LfU 2005 sowie LUBW 2018): Hierbei werden die Biotoptypen des 
LUBW-Kataloges mit Festbewertungen/ Bewertungsspannen versehen. 
 

Es kann je nach Fragestellung auf ein 5-stufiges Basismodul oder ein 64-
stufiges Standardmodul zugegriffen werden. Ein daraus abgeleitetes Feinmodul 
erlaubt die genaue Betrachtung von Biotopausprägungen anhand vorgegebener 
Prüfmerkmale, die Zu- oder Abschläge vom Grundwert zulassen. 
 

Im vorliegenden Fall wurde für das Schutzgut Pflanzen und Tiere das Fein-
modul verwendet. 
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Definition Wertstufe (Basismodul) 
Wertspanne (Standard- und 

Feinmodul) 

sehr geringe Bedeutung 1 (E) 1-4 

geringe Bedeutung 2 (D) 5-8 

mittlere Bedeutung 3 (C) 9-16 

hohe Bedeutung 4 (B) 17-32 

sehr hohe Bedeutung 5 (A) 33-64 
 
Nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über die Biotoptypen des Untersu-
chungsraumes und deren Bewertung. 
 
Tabelle   2:  Bewertung der Biotoptypen (Bestand) 

Biotop-
typ-Nr.

Wortlaut Biotoptyp
Biotopwert

(m²/stk)

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13

60.25 Grasweg 6

60.63 Mischtyp von Nutz- und Ziergarten 6

Biotoptypen im Untersuchungsraum

 
 
 

Biologische 
Vielfalt 

Im Bereich des vorliegenden Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ 
kommt zurzeit nur eine geringe Anzahl unterschiedlicher Biotoptypen vor. Nahe-
zu vollständig wird das Plangebiet derzeit als Wirtschaftswiese genutzt, im Süd-
osten befinden sich zwei Einzelbäume – beide Biotoptypen mittelwertig bezüg-
lich der biologischen Vielfalt. Ein Nutz- und Ziergarten im Nordosten ist in Bezug 
auf das Artenreichtum als gering zu bewerten. Biotope mit hohem Habitatpoten-
zial für artenreiche Zönosen (z.B. Streuobst oder Feldhecken) befinden sich 
nicht im Plangebiet. 
 

Dies führt in der Gesamtbetrachtung zu einer mittleren Bewertung der biologi-
schen Vielfalt. 
 

Pflanzen Ein großer Teil des Geltungsbereichs (ca. 96%) charakterisiert sich als „Fettwie-
se mittlerer Standorte“ (Biotoptyp 33.41). Die Fläche weist hierbei die für eine 
nährstoffreiche Wiese typischen Pflanzenarten auf, bspw. Deutsches Weidel-
gras, Rotklee, Sauerampfer, Spitzwegerich, Wiesen-Bärenklau, Wiesen-Kerbel, 
Wiesen-Pippau, Wiesen-Schaumkraut und Wiesen-Storchschnabel. 
 

Diese Wiese wird im Westen teils von einem schmalen Grasweg (Biotoptyp 
60.25) durchquert, der als geringwertig eingestuft wird. Im Südosten des Plange-
biets stehen zwei Einzelbäume (Biotoptyp 45.30b), eine Fichte und eine Weide.  
 

An der Nordostgrenze des Geltungsbereichs befinden sich einige Nutz- und Zier-
gärten (Biotoptyp 60.63), die infolge der aktiven Nutzung und guten Pflegezu-
stands (z.B. kein Totholz in den Gehölzen) als geringwertig kategorisiert sind. 
 

Tiere und ihre 
Lebens-
stätten 

Gemäß der „Artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung“ werden im Ein-
griffsbereich keine planungsrelevanten Tierarten wie streng geschützte Fleder-
mäuse, Amphibien, Reptilien etc. oder relevante Vogelarten identifiziert (IB 
Blaser 2024a / Subdivo 2025a). Aufgrund der Lage am Ortsrand von Lindach ist 
mit ausschließlich störungstoleranten Tierarten zu rechnen. 
 

Artenschutz In der „Artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung“ wird auf den Aspekt 
des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG eingegangen. Eine Zu-
sammenfassung der wichtigsten Ergebnisse erfolgt in Kap. 4.4 
 



2 Bestandsanalyse und Status-Quo-Prognose 

 Schwäbisch Gmünd - Lindach – Bebauungsplan Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ Umweltbericht 

25 

2.1.3 Boden 

Allgemein Grundsätzlich ist der Boden eine unentbehrliche Lebensgrundlage und Lebens-
raum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Als Bestandteil des 
Naturhaushaltes erfüllt der Boden mit seinen Filter-, Puffer- und Abbaueigen-
schaften insbesondere für das Grundwasser wichtige Funktionen. Demzufolge ist 
der Boden vor schädlichen Bodenveränderungen zu schützen. 
 

Geologie Der Untersuchungsraum befindet sich laut Mapserver des Landesamtes für Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB 2024) in der geologischen Formation „Ob-
tususton-Formation (juOT, Lias β)“. Diese wird von der Arietenkalk-Formation 
(Lias α3) unterlagert. Beide Formationen sind jeweils Teil des unteren Schwarzju-
ras (Geotechnik Aalen 2025a). 
 

Böden Als auftretende Böden weist der Mapserver des Landesamtes für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (LGRB 2024) das Plangebiet als „Pseudovergleyter Brauner-
de-Pelosol und Pelosol-Braunerde aus toniger Fließerde aus Unterjura-Material 
(m42)“ aus. 
 

Um im Rahmen der geplanten Erschließungsmaßnahme eine Grundlage zur Pla-
nung und Umsetzung baubegleitender Bodenschutzmaßnahmen zu erhalten und 
um Schäden am Boden zu vermeiden wurde ein Bodenschutzkonzept beauftragt 
(Geotechnik Aalen 2025b). 
 

Als Ergebnis der Bodenkundlichen Bestandsaufnahme beträgt die Mächtigkeit 
Oberbodens durchschnittlich rd. 30 cm, der als besonders schützenswert im 
Bauablauf zu beachten ist. Die Ergebnisse der Untersuchung weisen zum Teil 
auf erhöhte Schwermetallgehalte hin (Arsen und Chrom) sowie auf leicht erhöhte 
Nickel- und Zinkgehalte. Anzeichen für eine anthropogene Belastung der natür-
lich gewachsenen Böden ergaben sich nicht (Geotechnik Aalen 2025b). 
 

Geotechn. 
Erschlie-
ßungs-
gutachten 

Zur Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse wurden sechs Boh-
rungen im Rammkernbohrverfahren bis in Tiefen zwischen 1,4– 2,7 m u. GOK 
ausgeführt, um Folgerungen für die geplante Erschließung und zur Versickerung 
von Oberflächenwasser zu erhalten (Geotechnik Aalen 2025a). 
 

Geotope Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Geotope (LUBW 2024). 
 

(Teil-) 
Schutzgut 
„Fläche“ 

Die inhaltliche Bestimmung des (Teil-) Schutzgutes „Fläche“ leitet sich ab aus 
dem Erwägungsgrund 9 der UVP-ÄndRL, die den „Maximen der Thematischen 
Strategie für den Bodenschutz“ und der „Abschlusserklärung der UN-Konferenz 
über nachhaltige Entwicklung im Jahr 2012“ Rechnung trägt. Demnach sollten 
bei öffentlichen und privaten Projekten „die Auswirkungen auf die betroffenen 
Flächen, insbesondere auf den Flächenverbrauch, und den Boden, einschließ-
lich organischer Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung und -versiegelung, 
geprüft und begrenzt werden.“ (Gleiss 2015). Das (Teil-) Schutzgut „Fläche“ 
steht damit gleichsam in einer engen Beziehung zu den Bestimmungen des § 1a 
Abs. 2 BauGB (sparsame Umgang mit Grund und Boden) und zum (Teil-) 
Schutzgut „Boden“, auf dessen Inhalte es als terminologische Klarstellung mit 
verweist. 
 

Wesentliche Grundlage zur Beschreibung des (Teil-) Schutzgutes „Boden“, die 
über die begrifflichen Bestimmungen des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB hinausgehen, 
ist das BBodSchG. „Boden“ im Sinne der Begriffsbestimmungen des § 2 Abs. 1 
und 2 dieses Gesetzes ist die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie Träger der 
im Gesetz benannten Bodenfunktionen ist. 
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Wegen der inhaltlichen Nähe und der daraus resultierenden Abgrenzungsschwie-
rigkeiten erscheint es deswegen gerechtfertigt, die Belange der beiden (Teil-) 
Schutzgüter „Fläche“ und „Boden“ zusammenfassend zu betrachten, zumal sich 
daraus „keine unterschiedlichen Konsequenzen ergeben“ (Gleiss 2015) bei der 
Beurteilung möglicher Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die nachhalti-
ge Bodennutzung. 
 

Vor-
belastungen 

Für den Geltungsbereich gibt es keine Hinweise auf Altlasten, Altlastenver-
dachtsflächen, Altablagerungen, Altstandorte oder Hinweise auf schädliche Bo-
denveränderungen. Die Ergebnisse der Bodenkundlichen Bestandsaufnahme 
weisen zum Teil auf erhöhte Schwermetallgehalte hin (Arsen und Chrom) sowie 
auf leicht erhöhte Nickel- und Zinkgehalte mit jeweils geogenem Ursprung (Geo-
technik Aalen 2025b). 
 

Bewertung Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt durch das Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau (LGRB 2024) mittels einer 5-stufigen Skala. 
 

Für die Bodenfunktionen Standort für die natürliche Vegetation, natürliche Bo-
denfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und Filter und Puffer für 
 

Schadstoffe liegt mittlerweile eine flächendeckende Bewertung auf Grundlage 
der Bodenschätzung vor (LGRB 2024). 
 

Die Bewertung des Schutzgutes Boden basiert auf den Empfehlungen der LUBW 
(LUBW 2012) „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung“. Die Fachbehörde vertritt die Auffassung, dass das Schutzgut Boden nach 
den Vorgaben der ÖKVO bilanziert werden muss, um einen Wertmaßstab für den 
schutzgutübergreifenden Ausgleich zu ermöglichen.  

Die Ermittlung der Ökopunkte erfolgt gemäß Ökokontoverordnung (ÖKVO 2010, 
Abschnitt 3 und Tabelle 3). Bei der Ermittlung der erheblichen Umweltauswirkung 
der Siedlungsausweisung werden die sog. abiotischen Bodenfunktionen der Ein-
griffsbewertung zugrunde gelegt: 

- Natürliche Bodenfruchtbarkeit (NATBOD), 
- Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (AKIWAS), 
- Filter und Puffer für Schadstoffe (FIPU). 
 

Falls die Bodenfunktion Standort für natürliche Vegetation (NATVEG) jedoch den 
Bewertungsklassen A (sehr hoch = 4) oder B (hoch = 3) zugeordnet ist, wird auch 
diese berücksichtigt. Im Geltungsbereich tritt dieser Fall nicht ein. 
 
Definition Wertstufe 

keine Bedeutung der einzelnen Bodenfunktionen bzw. der 
Gesamtbewertung 

0 (E) 

geringe Bedeutung  1 (D) 

mittlere Bedeutung  2 (C) 

hohe Bedeutung  3 (B) 

sehr hohe Bedeutung  4 (A) 

 
Bewertungs-
beispiele 

4 (A) = Böden besonderer Standorte, seltene Böden 
2 (C) = überformte Böden mittlerer Standorte 
0 (E) = versiegelte und überbaute Flächen 
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Untersu-
chungsraum 

Alle Bodenfunktionen weisen für das Plangebiet eine gering-mittlere bis hohe 
Bedeutung auf. 
 

Flurbilanz In der Wirtschaftsfunktionenkarte der digitalen Flurbilanz 2022 wird das Plange-
biet als Vorbehaltsflur I (landbauwürdige Flächen, der landwirtschaftlichen Nut-
zung vorzubehalten) dargestellt (LEL 2024). Es handelt sich um landbauwürdige 
Flächen (gute Böden) und Flächen, die wegen ihrer ökonomischen Standortgunst 
für den Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzube-
halten sind. Fremdnutzungen sollen ausgeschlossen bleiben. Es sind jedoch kei-
ne Flächen der Vorrangflur betroffen. Damit handelt sich bei den in Anspruch ge-
nommenen Flächen nicht um die hochwertigste Kategorie an besonders land-
bauwürdigen Flächen. 
 

Boden-
bewertung 

Im Untersuchungsraum sind können zwei verschiedene Bewertungseinheiten 
abgegrenzt werden. Nahezu im gesamten Areal findet sich der unveränderte 
Boden. Lediglich im Garten im Nordosten kann von einer anthropogenen Verän-
derung ausgegangen werden. Die Flächenanteile werden in Anlage 2 „Eingriffs-
/ Ausgleichsbilanzierung“ aufgelistet.  
 

Tabelle   3:  Bewertung des Schutzgutes Boden (Bestand) 

Bewertungseinheit 
NAT-
BOD 

AKI-
WAS 

FI- 
PU 

Gesamt-
bewertung 

ÖP / 
m² 

m42: Unversiegelte Flächen „Pseu-
dovergleyter Braunerde-Pelosol und 
pseudovergleyte Pelosol-Braunerde 
aus toniger Fließerde aus Unterjura-
Material“ 

2,0 1,5 3,0 2,166 8,66 

unversiegelte Flächen, anthropogen 
überformt 

1 1 1 1 4 

 

 

Abbildung 6:  
Geltungsbereich BP mit 
bodenkundlichen Einheiten 
 
 
 
Rosa: Bodenkundliche Einheit 

m42 

weiß: Siedlungsboden 

Schwarz: Geltungsbereich BP 

 

 
 
 

2.1.4 Wasser 

Allgemein Beim Wasserhaushalt sind die Aspekte Grundwasser und Oberflächenwasser zu 
betrachten. 
 

 
 

Vor-
belastungen  

Für den Untersuchungsraum sind keine Vorbelastungen bekannt. 
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Grundwasser 

Bewertung Da das Schutzgut Boden gemäß ÖKVO bewertet wird, werden Eingriffe in das 
Grundwasser durch die Bewertung des Schutzguts Boden abgedeckt (s. Ab-
schnitt 3.2 ÖKVO).  
 

U-Raum Zusatzinformation zum Teilschutzgut Grundwasser: 
 
Der Untersuchungsraum ist der hydrogeologischen Einheit „Mittel- und Unterjura“ 
(LUBW 2024) zugeordnet. Aufgrund der geringen Durchlässigkeit der hydrogeo-
logischen Einheit wird diese mit „gering“ bewertet. 
 
Es liegt kein Wasserschutzgebiet in unmittelbarer Nähe zum Geltungsbereich 
vor. 
 

Oberflächenwasser 

Bewertung Eingriffe in Oberflächengewässer werden durch die Bewertung des jeweiligen 
Biotoptyps beim Schutzgut Tiere/Pflanzen abgedeckt. 
 

U-Raum Zusatzinformationen zum Schutzgut Oberflächenwasser: 
 

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Oberflächengewässer. Eine weiter-
gehende Betrachtung ist daher nicht erforderlich. 
 

HWGK Die aktuellen Hochwassergefahrenkarten der LUBW (LUBW 2024) stuft weder 
den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans noch das Umfeld als 
hochwassergefährdet ein.  
 
 
 

2.1.5 Klima und Luft 

Allgemein Landschaftsräume mit bestimmter Vegetationsstruktur, Topografie und Lage 
können zur Staubfilterung, Luftfeuchtigkeitserhöhung, Temperaturminderung und 
Steigerung der Luftvermischung wirksam werden. Diese Eignungen werden mit 
dem Begriff "Klimatisches Regenerationspotential" umschrieben. 
 

Für die Bewertung des Schutzgutes Klima und Luft relevante Funktionen sind 
nach den Empfehlungen der LfU zur Eingriffsbewertung (LfU 2005 A): 

- bioklimatischer Ausgleich (Regeneration/ Lufthygiene)  
- Immissionsschutz. 
 

Für die klimatische Regeneration relevante Klimatope sind: 

- Kaltluftproduktionsflächen 
- Kaltluftleitbahnen 
- Flächen mit bioklimatischer Ausgleichs- und Filterfunktion (bspw. Wälder) 
- Siedlungsflächen 
- Immissionsschutzflächen (bspw. Immissionsschutzwälder). 
 

Bewertung Die Bedeutung für die klimaökologische Ausgleichsfunktion einer Fläche hängt 
ab von deren Vegetationsbedeckung, dem Relief, dem Versiegelungsgrad und 
der Siedlungsnähe (Relevanz). 
 

Vor-
belastungen  

Für den Untersuchungsraum sind keine Vorbelastungen bekannt. 
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Definition Wertstufe 

sehr geringe Bedeutung für die klimaökologische Aus-
gleichsfunktion 

1 (E) 

geringe Bedeutung  2 (D) 

mittlere Bedeutung  3 (C) 

hohe Bedeutung  4 (B) 

sehr hohe Bedeutung  5 (A) 

 
Bewertungs-
beispiele 

5 (A) = siedlungsrelevante Kaltluftleitbahnen mit hoher Neigung, z.B. Steilhänge in Sied-
lungsnähe, Klima- oder Immissionsschutzwald 

4 (B) =  siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiete (Neigung 2°bis 5° bzw. 3,5 bis 8,5%, 
dort gebildete Kaltluft kann direkt in die Siedlungen einströmen oder wird über Kalt-
luftleitbahnen gesammelt und dabei in Siedlungsflächen fortgeleitet) 

3 (C) =  Kaltluftentstehungsgebiete mit geringer Neigung, gering belastete und nicht sied-
lungsrelevante Gebiete 

2 (D) =  klimatisch u. lufthygienisch wenig belastete Gebiete, z.B. durchgrünte Wohngebiete 
1 (E) =  klimatisch und lufthygienisch stark belastete Gebiete, z.B. Industriegebiete, belas-

tende Gewerbegebiete 
 

„Klimage-
rechtes Flä-
chenma-
nagement“  

Die Stadt Schwäbisch Gmünd möchte im Zuge der Fortschreibung des FNP u.a. 
dem Klimaschutz und der Klimaanpassung Rechnung tragen. Aufgrund des Kli-
mawandels ist immer häufiger mit langanhaltenden Hitzeperioden zu rechnen. 
Um die städtebauliche Entwicklung zukunftsfähig, nachhaltig und auch klimage-
recht umzusetzen, hat die Stadt ein „Klimagerechtes Flächenmanagement 
Schwäbisch Gmünd“ beauftragt (GEO-NET 2019). Laut dieser Stadtklimaanalye / 
Klimaanalysekarte Schwäbisch Gmünd findet auf den Freiflächen des Plangebiet 
eine geringe Kaltluftlieferung von >10-25 m³/(s*m) statt. Diese Kaltluft fließt nach 
Süden und wirkt direkt in das südliche angrenzende Siedlungsgebiet des Teilorts 
Lindach ein. 
 

Die Freiflächen des vorliegenden Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld - Erweite-
rung“ besitzen laut Planungshinweiskarte dieses Gutachtens eine hohe bioklima-
tische Bedeutung. Für den Planungsraum gilt: „Für die gegenwärtige Siedlungs-
struktur wichtige klimaökologische Ausgleichsräume mit einer hohen Empfind-
lichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung. Bauliche Eingriffe sollten äußerst 
maßvoll bzw. unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Klimafunktionen erfol-
gen. Eine gute Durchströmbarkeit der angrenzenden Bebauung sollte angestrebt 
und zur Optimierung der Ökosystemdienstleistung ggf. eine Vernetzung mit be-
nachbarten Grün-/Freiflächen erreicht werden (Grünverbindungen).“ (GEO-NET 
2019 sowie G+H 2024). 
 

U-Raum Aufgrund der fehlenden Versiegelung im Offenlandbereich entsteht im Unter-
suchungsraum Kaltluft. Diese Kaltluftentstehungsfläche sowie der Bereich des 
flächenhaften Kaltluftabflusses besitzen daher eine mittlere bioklimatische Be-
deutung als klimaökologische Ausgleichsraum für die bestehende Siedlung 
(GEO-NET 2019). 
 

Tabelle   4: Bewertung des Schutzgutes Klima/ Luft (Bestand) 

Bewertungseinheit Bewertung 

siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiet, dort gebildete Kaltluft 
kann direkt in die bestehende Siedlung einströmen 

4 
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2.1.6 Landschaftsbild und Erholung 

Bewertung Die Bewertung wird anhand der einschlägigen Hauptkriterien Eigenart und Viel-
falt vorgenommen. Nebenkriterien sind Harmonie, Einsehbarkeit, Natürlichkeit, 
Infrastruktur, Zugänglichkeit, Geruch, Geräusche und Erreichbarkeit (vgl. LfU 
2005 A). Hierbei ist der Bezugsraum (naturraumtypisches Landschaftsbild) zu 
berücksichtigen. 
 

Die Einstufung erfolgt im Wesentlichen nach den Hauptkriterien, Nebenkriterien 
werden in Form von Zu- oder Abschlägen berücksichtigt. 
 
Definition Wertstufe 

sehr geringe Bedeutung für das Landschafts-/ Ortsbild 1 (E) 

geringe Bedeutung  2 (D) 

mittlere Bedeutung  3 (C) 

hohe Bedeutung  4 (B) 

sehr hohe Bedeutung  5 (A) 

 
Bewertungs-
beispiele 

5 (A) = Landschaftlich reizvolle Flächen, z.B. Bachtäler, historische Kulturlandschaften, relie-
fierte Streuobstbereiche  

4 (B) = Landschaftlich reizvolle Flächen, Linien oder Punkte mit einer für den Naturraum 
charakteristischen Eigenart in guter Ausprägung 

3 (C) = Naturraumtypische, aber verarmte Landschaftsausschnitte 
2 (D) = Überformte Flächen mit überwiegend einförmiger Nutzung; einige wenige land-

schaftstypische Merkmale sind aber noch vorhanden 
1 (E) = Strukturarme Flächen mit starker Überformung 

 

U-Raum Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum wird von einer teilweise strukturier-
ten landwirtschaftlichen Nutzfläche beherrscht, die anthropogene Überformung 
ist deutlich spürbar. Gliedernde Gehölzelemente sind teilweise im Südosten so-
wie in den Gartenfläche im Nordosten vorhanden. Anderweitige Strukturen mit 
landschaftstypischer Eigenart fehlen. Das Gebiet wird von einer mäßigen Nut-
zungs- und/oder Artenvielfalt geprägt und ist von mehreren Seiten her einsehbar. 
 

Im Plangebiet selbst sind keine Erholungseinrichtungen vorhanden. Lediglich ein 
Trampelpfad entlang der westlichen Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
verbindet das Wohngebiet Hinteres Iltisfeld mit dem Wegenetz im Norden des 
Plangebiets um Albervereinshütte und Wasserturm. Der „Salvator-Radweg“ und 
der „Leintal-Radweg“ verlaufen in ca. 200 m nördlicher Entfernung in Ost-West-
Richtung. Entlang dieser Radwege befinden sich zwei Aussichtspunkte, eine 
Albervereinshütte, ein Wasserturm sowie im nördlich angrenzenden Wald eine 
Grillstelle. Ein weiterer Wanderweg verläuft ca. 100 m westlich des Gebiets in 
Nord-Süd-Richtung. 
 

Der Landschaftsplan zum FNP (Rübsamen, G+H 2024) bewertet die Erlebnis-
qualität des Erholungsraums nördlich von Lindach als mittel und stellt einen Aus-
sichtspunkt ca. 250 m nördlich des Plangebiets am Waldrand dar sowie land-
schaftszerschneidende Freileitungen nördlich des Areals. 
 

Zusammenfassend wird das Landschaftsbild mit mittel bewertet. 
 

Vor-
belastungen  

Für den Untersuchungsraum sind keine Vorbelastungen bekannt. 
Ca. 100 m nördlich verläuft eine Freileitung (visuelle Beeinträchtigung). 
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Tabelle   5: Bewertung des Landschaftsbildes (Bestand) 

Bewertungseinheit 
Viel-
falt 

Eigen-
art 

Neben-
kriterien 

Bewertung 
(gemittelt) 

Teilweise strukturierte, grünlandgeprägte 
Kulturlandschaft mit mäßiger Nutzungs- 
und/oder Artenvielfalt 

2 3 2,5 3 

 
 

2.1.7 Mensch / Wohnen  

Allgemein Beim Schutzgut Mensch wird die Bevölkerung im Allgemeinen, ihre Gesundheit 
und ihr Wohlbefinden betrachtet. Die Bewertung des Schutzguts erfolgt durch die 
Wohn- und Wohnumfeldqualität, letztere beinhaltet die Eignung des Untersu-
chungsraums für die wohnungsnahe Kurzzeiterholung. 
 

U-Raum Der Untersuchungsraum wird bisher nicht als Wohngebiet genutzt. 
 

Als öffentliches und siedlungsnahes Erholungsgebiet kann das Gebiet selbst 
nicht genutzt werden, da keine Feldwege es durchqueren. Am westlichen Rand 
des Geltungsbereichs verläuft ein Trampelpfad nach Norden, um die Bereiche 
um Albervereinshütte und Wasserturm fußläufig zu erreichen.  
 

Die Bebauung an den Süd- und Ostrand des Geltungsbereichs angrenzend (Ru-
dolf-Martin-Straße und Hinteres Iltisfeld) bildet derzeit den Abschluss der Bebau-
ung. Erholungssuchende haben vom Trampelpfad (im Westen des Areals) aus 
einen Blick auf die Freiflächen des Untersuchungsraums.  
 

Vor-
belastungen  

Derzeit sind bezüglich der Realisierung des geplanten Baugebiets keine Vorbe-
lastungen bekannt. 
 

Bewertung Verbal-argumentative Einstufung des Schutzgutes Mensch: 
 

Im Hinblick auf die öffentliche und wohnungsnahe Kurzzeiterholung als wesentli-
ches Kriterium zur Bewertung der Wohnumfeldqualität ist der Untersuchungs-
raum von geringer Bedeutung. 
 
 

2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Allgemein Kultur- und sonstige Sachgüter umfassen Bau-, Kultur- und Bodendenkmale 
sowie Bauwerke und Anlagen, die geschichtlich bedeutende Technologien und 
Nutzungen dokumentieren. 
 

Von kulturhistorischer Bedeutung sind weiterhin historische Landnutzungsformen 
oder traditionelle Wegebeziehungen (z.B. Umgebung der Siedlungen mit einem 
charakteristischen Ortsrand). Bei immobilen Kulturgütern zu berücksichtigen ist 
auch die Umgebung (z.B. Parks), soweit diese nicht selbst z.B. als historische 
Gärten, denkmalgeschützt sind. 
 

U-Raum Für den Untersuchungsraum liegen keine Hinweise auf Kultur- und andere 
Denkmäler vor. 
 

Werden während der Baumaßnahmen Hinweise auf archäologische Funde und 
Befunde entdeckt, wird das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg gem. § 20 
Denkmalschutzgesetz hinzugezogen. 
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2.1.9 Wechselwirkungen der Schutzgüter 

Allgemein  Folgende Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind gege-
ben und in die Bestandsbewertung bzw. in die folgende Konflikt- und Eingriffsa-
nalyse eingegangen: 

Tabelle   6:  Wechselwirkungen der Schutzgüter 

Schutzgüter Beschreibung der Wechselwirkungen 

Boden/  
Vegetation/ 
Wasser 

Die Bodenbeschaffenheit sowie die Bodenfeuchte und Wasserhal-
teeigenschaften, das Relief und der geologische Untergrund beein-
flussen die Vegetationszusammensetzung, und müssen auch bei 
der Gehölzplanung berücksichtigt werden. 

Durch die Versiegelung und teilweise Ableitung des Regenwassers 
aus dem Gebiet wird die bereits geringe Grundwasserneubildungs-
rate reduziert. Dies kann zu unerheblichen Veränderungen des 
Wasserhaushaltes und somit der Standortbedingungen für die Ve-
getation führen. 

Klima/  
Vegetation 

Die Vegetationsstrukturen wirken auf das Mikroklima im Untersu-
chungsraum. 

Aufheizende bzw. vegetationslose Flächen sind im Untersuchungs-
gebiet nicht vorhanden. Durch das Vorhaben ist mit negativen 
Wechselwirkungen zu rechnen. Vermeidungsmaßnahmen wie 
Dachbegrünung vermindern diese negativen Auswirkungen. 

Vegetation/ 
Landschafts-
bild/ Ortsbild/ 
Mensch 

Die Strukturausstattung des Geltungsbereichs wirkt auf das Land-
schaftsbild (Ortsbild) und somit letztlich auch auf den Menschen. 

Aufgrund der geringen Naherholungsfunktion des Untersuchungs-
raumes sind keine erheblichen Wechselwirkungen zu erwarten. 

Boden/ Wasser Qualität und Abflussverhalten des Oberflächen- und Grundwassers 
wird von der Beschaffenheit der einzelnen Bodenschichten beein-
flusst. Abflussdämpfend wirkt sich die Vegetationsbedeckung aus. 

Der geologische Untergrund als Grundwassergeringleiter hemmt 
die Grundwasserneubildungsrate für das Untersuchungsgebiet. 
Durch die Neuversiegelung wird diese Funktion weiter einge-
schränkt. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern 
sind als gering abzuschätzen. 

Vegetation/ 
Tierwelt 

Jeder Vegetationstyp beherbergt eine spezifische Fauna. Das Ar-
teninventar hängt von der jeweiligen Ausprägung und möglichen 
Störfaktoren ab.  

Durch die Siedlungsnähe und die vorhandenen Strukturen ist aus-
schließlich mit störungstoleranten Tierarten zu rechnen. Durch die 
Umgestaltung ist mit Wechselwirkungen zu rechnen. 

 
 
 

2.2 Entwicklung der Umwelt ohne das geplante Vorhaben 

Allgemein Unter der sog. „Status-quo-Prognose“ versteht man die Prognose der zukünftigen 
Entwicklung eines Gebietes ohne die geplante Baumaßnahme. Es wird aufge-
zeigt, wie sich die einzelnen Schutzgüter gemäß vorhandenen Rahmenbedin-
gungen oder anderer Planungen im Raum weiterentwickeln.  
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Pflanzen/ Tiere 

Ohne die Umwandlung der Fläche in ein Wohngebiet wird der Geltungsbereich 
wahrscheinlich weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Wie lange die derzeitige Nut-
zung aufrechterhalten wird, kann an dieser Stelle nicht vorhergesagt werden. Bei 
Nutzungsaufgabe würde die Fläche im Laufe der Zeit verbuschen und sich lang-
fristig zu Wald entwickeln. 
 
Boden/ Wasser 

Bei gleichbleibender Nutzungsverteilung ergeben sich keine gravierenden Ver-
änderungen. 
 
Klima/ Luft 

Es sind keine Tendenzen zu erkennen, die auf eine negative Veränderung 
schließen lassen. 
 
Landschaftsbild und Erholung 

Das Landschafts- bzw. Ortsbild sowie die Erholungseignung erfährt bei gleich-
bleibender Nutzungsverteilung keine Veränderung.  
 
Mensch/ Wohnen 

Auch bei diesem Schutzgut sind auf Grund der gleichbleibenden Nutzung keine 
Veränderungen zu erwarten. 
 
 

3 Standortuntersuchung / Alternativenprüfung 

Im Flächennutzungsplan 2020 „Schwäbisch Gmünd – Waldstetten", der seit dem 
22.12.2011 wirksam ist, ist ein Großteil des Plangebiets als geplante Wohnbau-
fläche dargestellt, der verbleibende Nordteil als Fläche für Landwirtschaft. Im Sü-
den und Osten grenzt das Areal an Wohnbebauung an. 
 
Der inzwischen neu aufgestellte und demnächst wirksame Flächennutzungsplan 
2035 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd – Wald-
stetten stellt die Flächen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
„Hinteres Iltisfeld – Erweiterung“ als geplante Wohnbauflächen dar. Der Bebau-
ungsplan wird damit gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt. 
 
Alternativen zur aktuellen Standortwahl wurden daher vor der geplanten Ände-
rung des Flächennutzungsplans bereits geprüft. Standortalternativen ergeben 
sich aufgrund der Flächenverfügbarkeit sowie der Nähe zur vorhandenen Infra-
struktur nicht.  
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4 Beschreibung der Umweltauswirkung bei Durchführung der Planung 

 
4.1 Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

Projekt-
wirkungen 

Die Projektwirkungen können unterschieden werden in bau-, betriebs- und anla-
gebedingte Wirkungen. Es werden hierbei die direkten, wie auch die indirekten, 
sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden und kurz-, mittel- und langfris-
tigen, ständigen und vorrübergehenden Auswirkungen, sowohl positiv als auch 
negativ, unterschieden. 

- Anlagenbedingte Wirkungen dauerhafte und irreversible Flächenumwandlung und 
Inanspruchnahme durch die vorgesehene Bebauung, 
visuelle Effekte (z.B. Ortsbildveränderung), 

- Baubedingte Wirkungen  vorübergehende und reversible Auswirkungen durch 
den Baubetrieb wie erhöhter Flächenbedarf, Lärm- 
und Schadstoffemissionen durch Baumaschinen, 

- Betriebsbedingte Wirkungen  dauerhafte, z.T. tages- und jahreszeitlichen Schwan-
kungen unterlegene Auswirkungen durch die Nutzung 
des Gebietes. 

Die Umweltauswirkungen werden im Hinblick auf ihre Erheblichkeit anhand der 
unter Nr. 2 b aa) bis hh) der Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c 
BauGB aufgeführten Punkte beschrieben und bewertet. 
 

 

4.1.1 Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-
schließlich Abrissarbeiten 

Mit dem Bebauungsplan wird die dauerhafte Überbauung von Flächen für den 
Wohnungsbau im Umfang von 8.081 m² ermöglicht. Es befinden sich weder be-
reits versiegelte Flächen noch Gebäude innerhalb des Geltungsbereiches des 
vorliegenden Bebauungsplans.  
 

Über die dauerhafte, mit dem „Vorhandensein“ verbundene Inanspruchnahme 
sind im Zusammenhang mit dem Bau, also der (temporären) Herstellung keine 
zusätzlichen flächenhaften Auswirkungen zu erwarten. 
 

Das geplante Vorhaben sieht keinen Abriss bestehender Gebäude vor. 
 

 

4.1.2 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhal-
tige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

Durch die rechtskräftige verkehrliche Nutzung von an den Geltungsbereich an-
grenzenden Straßen (Rudolf-Martin-Straße und Hinteres Iltisfeld) wird die nach-
haltige Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen berücksichtigt. Für die Er-
schließung des Gebietes werden geringfügig neuen Flächen in Anspruch ge-
nommen werden, die Haupterschließung erfolgt über das vorhandene Straßen-
netz. Mit der Umwandlung der Freiflächen sind Auswirkungen auf alle aufgeführ-
ten Umweltfunktionen bzw. Schutzgüter verbunden. Die detaillierte Beschreibung 
und Bewertung erfolgen in Kapitel 4.2. 
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4.1.3 Umweltauswirkungen infolge der Art und der Menge der Emissionen von 
Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie 
der Verursachung von Belästigungen (gem. Anlage 1 Abs. 2 b) cc) BauGB) 

Sowohl bau- als auch betriebsbedingt ist mit einem Anstieg von Lärm und 
Schadstoffemissionen gegenüber der derzeitigen zumeist landwirtschaftlichen 
Nutzung zu rechnen. 
 

Während der Bauzeit von durch den Bebauungsplan ermöglichten Bauvorhaben 
können aufgrund der Lärm-, Staub-, Luftschadstoffemissionen und Erschütterun-
gen der Baumaschinen zeitlich begrenzte Belästigungen für die Bevölkerung so-
wie Umweltverschmutzungen durch geringfügige Boden- oder Luftverunreinigun-
gen auftreten. Die baubedingten Wirkungen sind auf den Zeitraum der Bauphase 
beschränkt. Es handelt sich hauptsächlich um Auswirkungen durch den Einsatz 
von Baumaschinen und -geräten. 
 

Nach Fertigstellung der Bebauung ist gegenüber den zurzeit landwirtschaftlich 
genutzten Flächen durch die geplante Wohnnutzung des Gebietes mit einem An-
stieg von Lärm-, Schadstoff-, Licht- und Wärmeemissionen durch den erhöhten 
Quell- und Zielverkehr, Hausbrand sowie die Beleuchtung zu rechnen.  
 

Unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und technischen 
Normen (z.B. TA Lärm und TA Luft), die auf nationaler und europäischer Ebene 
gelten, sind von der Erweiterung des bestehenden Wohngebietes keine erhebli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten. Die geplante Durchgrünung und 
Dachbegrünung wirken einer Erhöhung der Temperatur entgegen. 
 
 

4.1.4 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans anfallenden Abfälle müssen ord-
nungsgemäß beseitigt und verwertet werden. Über die prognostizierte Art und 
Menge können zum jetzigen Zeitpunkt des Bebauungsplans keine Angaben ge-
macht werden. 
 

Der Haus- und Restmüll, der bei der Nutzung des geplanten Wohngebiets dauer-
haft auftritt, wird sachgerecht über den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises 
Ostalbkreis entsorgt. 
 

Abfälle, wie überschüssiges Baumaterial oder Abfallstoffe der Baumaterialverar-
beitung, die im Zuge der Bauarbeiten entstehen, können ebenfalls über den Ab-
fallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ostalbkreis entsorgt werden. Es handelt 
sich hierbei um einmalig auftretende Abfälle.  
 
 

4.1.5 Risiken für menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) 

Erhebliche Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biolo-
gische Vielfalt, Natura-2000-Gebiete) sind durch die vorgesehene Bebauung 
derzeit nicht zu erkennen. Der vorliegende Bebauungsplan schließt eine Nutzung 
entsprechend dem Gefährdungspotenzial im Sinne der Richtlinie 2012/18/EU 
(Seveso-III-Richtlinie oder Störfall-Richtlinie) aus. 
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4.1.6 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebie-
te unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug 
auf Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürli-
chen Ressourcen 

Im Umfeld der Planung sind keine Vorhaben benachbarter Plangebiete derart 
vorhanden, als dass ein Zusammenwirken mit deren Auswirkungen auf die Um-
welt zu erheblichen kumulativen Effekten führen könnte. Bestehende Umwelt-
probleme sind nicht bekannt. Nach derzeitigem Wissenstand ist eine Kumulie-
rung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete nicht be-
kannt. 
 

Zwar greift das Vorhaben in Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz (FFH-Gebiet) 
ein, diese Beeinträchtigungen werden jedoch durch einen Flächentausch ausge-
glichen (s. Kap. 4.3). 
 
 

4.1.7 Auswirkungen der Planung auf das Klima (z. B. Art und Ausmaß der Treib-
hausemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawandels 

Ein Großteil des Plangebiets (ca. 96%) ist geprägt von Wiesenflächen. Sie sind 
von starken Temperaturschwankungen geprägt, die sich an heißen Sommerta-
gen in einer starken Erwärmung der oberen Bodenschichten ausdrücken, und vor 
allem in Strahlungsnächten zur Produktion von Kaltluft führen. Durch die Umset-
zung der Planung werden diese Freiflächen in weiten Teilen versiegelt. Der Ver-
siegelungsgrad wird mit der Umwandlung von landwirtschaftlichen Nutzflächen in 
ein Wohngebiet ansteigen. Durch die geplante Durchgrünung (Dachbegrünung, 
Pflanzung von Bäumen und Sträuchern) kann den negativen Auswirkungen der 
Neuversiegelung teilweise entgegengewirkt werden.  

Als klimaoptimierende Maßnahmen wurden im vorliegenden Bebauungsplan die 
Baufenster mit klimaoptimierten Grundflächen- und Höhenverhältnis sowie große 
Grünflächen vorgesehen. Die Bebauung ist mit ausreichend Durchlässen in 
Strömungsrichtung geplant, um gemäß „Klimagerechtem Flächenmanagement“ 
den flächenhaften Kaltluftabfluss (GEO-NET 2019) so wenig wie möglich zu be-
hindern. 

Die klimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden sich bei Durchführung 
der Planung aufgrund der Kleinflächigkeit vor allem auf das Plangebiet selbst 
konzentrieren und werden in Kap. 4.2.4 abgehandelt. Der Bebauungsplan trifft – 
außer der Zulässigkeit - keine Aussagen zu erneuerbaren Energien. Die Nutzung 
von Sonnenenergie zur Erzeugung elektrischer oder Wärmeenergie obliegt, un-
geachtet gesetzlicher Vorgaben, den zukünftigen Nutzern bzw. Eigentümern. 

Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klima-
wandels ist derzeit nicht erkennbar. 

 
 

4.1.8 Umweltauswirkungen infolge eingesetzter Techniken und Stoffe 

Für die Anlage der Gebäude, der Zuwegungen sowie der Stellplatzflächen wer-
den voraussichtlich nur allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe an-
gewandt bzw. eingesetzt, von denen bei sachgerechtem Umgang keine erhebli-
chen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
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4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung 

4.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Die maßgeblichen Wirkfaktoren sind die Flächenumwandlung und die Versiege-
lung. Es werden die jeweiligen Biotoptypen und Nutzungseinheiten den zukünfti-
gen (einschließlich der Maßnahmen im Gebiet selbst) gegenübergestellt. 
 

Die betroffenen Nutzungen und Biotoptypen werden quantitativ aufgelistet und 
mit den jeweiligen Wertigkeiten verrechnet (s. Anlage 2 „Eingriffs-/ Ausgleichs-
bilanzierung“; Vermeidungs-/ Verminderungsmaßnahmen, s. Kap. 5.1). 
 

Die biologische Vielfalt erfährt durch die Realisierung des Bebauungsplans keine 
gravierenden Veränderungen. Zwar werden Schutzgebiete, die für den Erhalt der 
biologischen Vielfalt ausschlaggebend sind (FFH-Gebiet) durch den Bebauungs-
plan betroffen, diese Beeinträchtigungen werden jedoch durch einen Flächen-
tausch ausgeglichen (s. Kap. 4.3). Zudem werden durch die Ein- und Durchgrü-
nung des Baugebietes punktuelle Habitatstrukturen mit einer im Vergleich zur 
Bestandssituation mindestens gleichwertigen Bedeutung angelegt. 
 

Hinweis auf Vermeidung 

V1: Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen bezüglich Brutvögeln werden die 
etwaig erforderlichen Gehölzrodungen ab dem 01. Oktober bis zum 28./ 29. Feb-
ruar durchgeführt. Die Fristen sind für den gesamten Geltungsbereich einzuhal-
ten. (Näheres s. Kap. 4.4 und 5.1). 
 
V2: Um baubedingten Beeinträchtigungen der direkt im Nordwesten angrenzen-
den geschützten FFH-Mähwiese zu vermeiden, wird vor Beginn der Baumaß-
nahmen ein Schutzzaun entlang der Grenze zu dieser Tabufläche aufgestellt und 

mehrmals während der gesamten Bauphase zu überprüft. 
 
Hinweis auf Verminderung 

Pflanzgebote: Durch die Pflanzgebote wird sichergestellt, dass ein bestimmter 
Gehölz- bzw. Grünflächenanteil im Gebiet nicht unterschritten wird. Bei den 
Pflanzgeboten werden nahezu ausschließlich einheimische, standortgerechte 
Gehölze der LfU-Empfehlung (LfU 2002) zu Grunde gelegt. Die geplante Dach-
begrünung bietet Lebensräume für Tiere und Pflanzen. 
 
V3: Die Außenbeleuchtungen im Plangebiet werden insektenfreundlich gestaltet. 
 
V4: Zur Vermeidung und Verminderung von Vogelschlag an großflächigen Glas-
fronten werden nachfolgende Maßnahmen empfohlen. 
 
Nach Berücksichtigung der aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen sowie planinternen Ausgleichsmaßnahmen (s. Kap. 5.1 und 5.2) ergibt 
sich für das Schutzgut Pflanzen und Tiere ein Kompensationsüberschuss von  
-69.716 Wertpunkten (siehe Anlage 2 „Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung“). 
 
 

4.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Grundwasser 

Wie den Ausführungen in Kapitel 2.1.3 zu entnehmen ist, handelt es sich bei den 
Böden im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ 
weitgehend um natürliche Böden durchschnittlich von mittlerer Wertigkeit oder im 
Nordosten geringflächig um anthropogen überformte Siedlungsböden. Die unver-
siegelten landwirtschaftlich genutzten Bereiche sind als „m42: Unversiegelte Flä-
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chen „Pseudovergleyter Braunerde-Pelosol und pseudovergleyte Pelosol-
Braunerde aus toniger Fließerde aus Unterjura-Material“ klassifiziert. 
 
Maßgebliche Wirkfaktoren sind Versiegelung und Bebauung von Flächen. Der 
Zustand der Flächen vor der Umwandlung wird den geplanten Flächennutzungen 
gegenübergestellt und gemäß LUBW bilanziert. Die betroffenen Flächen werden 
mit den Bodenfunktionen aufgelistet und mit den jeweiligen Wertigkeiten verrech-
net (siehe Anlage 2 „Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung“). Durch die vorgese-
hene Bebauung werden zudem die Deckschichten über den Grundwasserleiter 
vermindert. Allerdings sehen weder die dem Umweltbericht zugrunde gelegten 
Bewertungsrichtlinien der LUBW noch der ÖKVO eine separate Bilanzierung vor. 
 
Boden 

Durch das Vorhaben werden im ganzen Gebiet Böden mit mittlerer Wertigkeit für 
die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, geringer-mittlerer Wertigkeit für die Funktion 
„Ausgleichskörper im Wasserkreislauf" und von hoher Wertigkeit für „Filter und 
Puffer für Schadstoffe“ in Anspruch genommen; auf einem Teil der Fläche auch 
bereits überformte Siedlungsböden von geringer Wertigkeit. 
 
Grundwasser 

Durch die Versiegelung wird die Grundwasserneubildungsrate reduziert und der 
Oberflächenabfluss erhöht. Durch das Vorhaben werden vorwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Böden mit geringer Bedeutung für dieses Schutzgut in An-
spruch genommen, da die Durchlässigkeit der oberen grundwasserführenden 
hydrogeologischen Einheiten mit gering bewertet wird.  
 
Hinweis auf Vermeidung 

V5: Für den schonenden Umgang des Oberbodens wird im gesamten Geltungs-
bereich der anfallende Aushub durch sachgerechte Lagerung in nutzbarem Zu-
stand erhalten und wird wiederverwendet. 
 

Zum Schutz des Grundwassers ist beim Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen und deren Lagerung die Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Ver-
kehr über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe (AnlagenVO wassergefährdende Stoffe - VAwS) zu beachten. 
 
Hinweis auf Verminderung 

Für die Erschließung werden weitere Bodenversiegelungen für den Bau einer 
Ringstraße erforderlich - mit Anschluss an das bestehende Straßennetz. Damit 
entsteht ein kompaktes, aber leistungsfähiges Erschließungssystem, was den 
sparsamen Umgang mit dem Schutzgut Boden ermöglicht.  
 

V6: Um einen Totalverlust der Bodenfunktionen zu vermindern und die Grund-
wasserneubildungsrate nicht mehr als nötig zu beeinträchtigen, werden Gara-
genzufahrten und Stellplatzflächen mit wasserdurchlässigem Material angelegt. 
 

V7: Um einen Totalverlust der Bodenfunktionen zu vermeiden, werden Flachdächer 
extensiv mit einer Substratschicht von mind. 10 cm Höhe begrünt. 
 

Nach Berücksichtigung der aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen sowie den planinternen Ausgleichsmaßnahmen (s. Kap. 5.1 und 5.2) 
ergibt sich für das Schutzgut Boden ein Kompensationsdefizit von -66.802 ÖP 
(siehe Anlage 2 „Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung“). 
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4.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflächenwasser 

Da sich unmittelbar im Geltungsbereich keine Oberflächengewässer befinden, 
sind keine direkten Auswirkungen auf Oberflächengewässer zu erwarten.  

Durch die Versiegelung wird der Oberflächenabfluss erhöht und das Retentions-
vermögen der Landschaft vermindert. 
 

Hinweis auf Verminderung 

V6: Um die Regenrückhaltung nicht mehr als nötig zu beeinträchtigen werden 
Garagenzufahrten und Stellplatzflächen mit wasserdurchlässigem Material ange-
legt (siehe auch Kap. 4.2.2). Damit ist zugleich eine gewisse Speicherung des 
Regenwassers möglich, wodurch eine Entlastung des Abwasserkanalnetzes er-
reicht wird.  
 
V7 (= PFG 5): Um der Verminderung des Retentionsvermögens entgegenzuwir-
ken, wird das angefallene unbelastete Niederschlagswasser von Flachdächern 
(sofern sie nicht als Terrasse genutzt werden) durch eine extensive Dachbegrü-
nung zurückgehalten. Dadurch wird auf diesen Flächen etwa 40-60 % des Jah-
resniederschlags zurückgehalten. Ein Großteil dieses Niederschlagswassers 
verdunstet, der Rest fließt zeitverzögert über anzulegende Zisternen ab. Rohrlei-
tungen, Kanäle, Überlaufbecken etc. können so kleiner dimensioniert werden. 
Dadurch wird die Überschwemmungsgefahr gemindert und die Kanalisationsnet-
ze entlastet.  
 
V8: Innerhalb der festgesetzten Wohnbaufläche sind die anfallenden Oberflächen-
wasser von befestigten Flächen wie Dächern, Stellplätze und Zufahrten zur Regen-
rückhaltung und langsamen Abwirtschaftung und für die Gieß- und Brauchwas-
sernutzung in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal abzuleiten. 
 
 

4.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

Maßgebliche Wirkfaktoren sind Versiegelung und Bebauung von Flächen. Der 
Zustand der Flächen vor der Umwandlung wird den geplanten Flächennutzungen 
gegenübergestellt und bilanziert (siehe Anlage 2 „Eingriffs-/ Ausgleichsbilan-
zierung“). 
 

Durch das Vorhaben gehen vorwiegend Flächen mit einer mittleren Bedeutung 
für die Kaltluftproduktionsrate verloren. Durch die Versiegelung und die Bebau-
ung erhöhen sich der Wärmeinseleffekt und die Lufttemperatur. Die geplante Be-
bauung wird nach Realisierung der Baumaßnahme mit gering bewertet. 
 
Hinweis auf Verminderung: 

Durch umfangreichen Pflanzgebote wird die negative Wirkung der Versiegelung 
auf die Kaltluftproduktion vermindert. Die Pflanzgebote Pfg 1 - 4 sowie Pfg 6 die-
nen der Ein- und Durchgrünung der geplanten Bebauung. Zusammen mit der 
vorgesehenen Dachbegrünung (Pfg 5 / V7) wirken die Pflanzgebote der Aufwär-
mung des Gebiets entgegen. Die Gründächer filtern zudem Staub und Schadstof-
fe aus der Luft. 
 

V9: Um eine gute Durchströmbarkeit zu gewährleisten und den flächenhaften 
Kaltluftabfluss in die angrenzende Bebauung so wenig wie möglich zu behindern 
erfolgte die Planung unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Klimafunktionen 
(GEO-NET 2019). 
 

Nach Berücksichtigung der aufgeführten Verminderungsmaßnahmen sowie der 
aufgeführten planinternen Ausgleichsmaßnahmen (s. Kapitel 5.1 und 5.2) ergibt 
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sich für das Schutzgut Klima und Luft ein Kompensationsdefizit von  
-20.600 Wertpunkten (siehe Anlage 2 „Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung“). 
 

 
4.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Maßgebliche Wirkfaktoren sind die visuellen Effekte durch die neue Bebauung. 
Der Zustand der Flächen vor der Umwandlung wird den geplanten Flächennut-
zungen gegenübergestellt und bilanziert (siehe Anlage 2 „Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung“). 
 

Hinweis auf Verminderung: 

Durch das Vorhaben wird der bestehende nördliche Siedlungsrand von Lindach 
geringfügig nach Nordwesten verschoben. Durch die Eingrünung des künftigen 
Siedlungsrandes wird der neue Siedlungskörper in die Landschaft eingebunden. 
Somit werden störende visuelle Effekte der Planung weitestgehend vermieden. 
 

Ein gleichmäßiger Durchgrünungsgrad des Plangebiets wird durch Pflanzgebote 
gewährleistet. Bei der Gehölzauswahl für die Pflanzgebote wurden die Empfeh-
lungen der LfU (LfU 2002) berücksichtigt oder die Verwendung von alten, regio-
nalen Obstbaumsorten empfohlen. Durch diese Gehölzauswahl werden die Be-
einträchtigungen auf das Landschaftsbild zusätzlich abgemildert. 
 

Derzeit verläuft entlang der westlichen Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
ein Trampelpfad, der das Wohngebiet Hinteres Iltisfeld mit dem Wegenetz im 
Norden des Plangebiets, um Albervereinshütte und Wasserturm, verbindet. Der 
Zustand des Trampelpfads lässt darauf schließen, dass der Weg häufig genutzt 
wird. Es ist daher vorgesehen, im Nordwesten des Plangebiets zwischen dem 
Ende der Stichstraße und der öffentlichen Grünfläche am nördlichen Gebietsrand 
einen Fußweg (Grasweg) herzustellen. Damit gelangen die Fußgänger direkt aus 
dem Gebiet heraus zum Ortsrand. 
 

Nördlich des Plangebiets verlaufen der Salvator-Radweg, der Leintal-Radweg 
sowie weitere Alltags- und Nebenrouten. 
 

Nach Berücksichtigung der aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen sowie der aufgeführten planinternen Ausgleichsmaßnahmen (s. Kap. 
5.1 und 5.2) ergibt sich für das Schutzgut Landschaftsbild ein Kompensationsde-
fizit von -10.300 Wertpunkten (s. Anlage 2 „Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung“). 
 

 
4.2.6 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt 

Wesentliche Auswirkungen auf den Menschen unter dem Gesichtspunkt der 
menschlichen Gesundheit können im Zusammenhang mit dauerhafter Flächen-
umwandlung oder Erhöhung des Verkehrsaufkommens sowie der Schallemissio-
nen entstehen.  
 

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung für die wohnungsnahe Kurzzeiterho-
lung, sind Auswirkungen der dauerhaften Flächenumwandlung diesbezüglich 
nicht erkennbar, zumal die nahegelegenen Radwege mit überörtlicher Bedeutung 
von der Planung nicht beeinträchtigt werden.  
 

Durch die geplante Bebauung werden sich der Quell- und Zielverkehr sowie die 
Schallemissionen für den Planbereich erhöhen. Diese Erhöhung wird sich auf die 
angrenzende Wohnbebauung im Osten und Süden voraussichtlich in einem ver-
träglichen Maße auswirken.  
 

Erhebliche negative Effekte für dieses Schutzgut sind daher nicht zu erwarten. 
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4.2.7 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Da innerhalb des Geltungsbereichs keine in die Denkmallisten eingetragenen 
Denkmäler gemäß § 2 DSchG vorkommen und im Boden befindliche Altertümer 
wegen der in der Vergangenheit stattgefundenen intensiven Nutzungen ebenfalls 
nicht mehr zu erwarten sind, kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass 
es zu keinen umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und Sachgüter 
kommen wird (Zufallsfunde s. Kap. 5.1). 
 
 

4.2.8 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern 

Emissionen: Zur Vermeidung von stofflichen Emissionen und Schallemissionen 
regeln gesetzliche Vorgaben die Höhe der zulässigen Emissionsraten. 

 
Abfälle: Der sachgerechte Umgang mit anfallenden Abfällen und Abwässern 
während der Bauphase und dem Betrieb obliegt den Bauherren im Bereich des 
Baugebiets sowie den künftigen Nutzern der Wohnbebauung. 

 
 
Abwässer: Die Entwässerung des Gebiets erfolgt im Mischsystem. Das Regen-
wasser wird über Zisternen langsam abgewirtschaftet. Das Konzept sieht eine 
Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Außenbereich über Randgräben vor 
und bietet die Möglichkeit der Rückhaltung und Speicherung des Wassers. 

 

 

4.2.9 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie 

Der Bebauungsplan trifft Aussagen zu baulichen Rahmenbedingungen der Nut-
zung von erneuerbaren Energien. Die Nutzung von Sonnenenergie zur Erzeu-
gung elektrischer oder Wärmeenergie obliegt - ungeachtet gesetzlicher Vorgaben 
- den zukünftigen Nutzern bzw. Eigentümern. 

 

 

4.2.10 Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-
sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes 

Grundsätzlich sind die Inhalte der in Kap. 1.4 genannten umweltbezogenen 
Fachgesetze und Fachplanerischen Vorgaben zu berücksichtigen. 

 

 

4.2.11 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäi-
schen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-
schritten werden 

In Schwäbisch Gmünd befindet sich laut LUBW (2024) keine Umweltzone, die 
aufgrund einer Überschreitung der Grenzwerte bei Luftschadstoffmessungen ei-
nen Luftreinhalteplan aufwiest. Mit dem Bebauungsplan sind keine Nutzungsän-
derungen mit Auswirkungen auf die bestmögliche Luftqualität verbunden. 
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4.2.12 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

Wechselwirkungen, die über die bereits bei den einzelnen Schutzgütern berück-
sichtigten Funktionszusammenhänge hinausgehen (s. Kap.2.1.9), ergeben sich 
nicht. Eine Verstärkung der Auswirkungen durch sich gegenseitig in negativer 
Weise beeinflussende Wirkungen ist nicht zu erwarten. 

 

 

4.2.13 Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem BPlan zulässi-
gen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind 

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen oder Kata-
strophen (nach § 50 Satz 1 BImSchG) zu beachten sind. 
 
 
 

4.3 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete / weitere Schutzausweisungen 

Schutzausweisungen im Geltungsbereich 

FFH-Gebiet „Unteres Leintal und Welland“ (Natura 2000-Gebiet) 

Durch das Bauvorhaben werden Teilbereiche eines Natura 2000-Gebiets in An-
spruch genommen. Die nördlichen und nordwestlichen Teile des Geltungsbe-
reichs befinden sich mit ca. 3.023 m² im innerhalb des FFH-Gebiets „Unteres 
Leintal und Welland“ (Schutzgebiets-Nr. 7125341), das insgesamt eine Fläche 
von 1.483 ha umfasst.  
 
Daher werden zunächst aus fachlicher Sicht die Erhaltungsziele des Natura 
2000-Gebiets durch die Wirkungen des geplanten Baugebiets betroffen. Um 
mögliche Beeinträchtigungen für das Schutzgebiet gemeldeten Arten einschließ-
lich deren Lebensräume zu betrachten, hat die Stadt Schwäbisch Gmünd eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung beauftragt (IB Blaser 2024b / Subdivo 2025b).  
 
Bei den vorhabenbedingt beanspruchten Biotoptypen im FFH-Gebiet handelt es 
sich größtenteils um eine „Fettwiese mittlerer Standorte“ (33.41), zu kleineren 
Teilen auch um einen „Grasweg“ (60.25) und einen „Mischtyp von Nutz- und 
Ziergarten“ (60.63). Keiner dieser drei Biotoptypen stellt einen Lebensraumtyp 
gem. Anhang I FFH-Richtlinie dar. Mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auf 
die Erhaltungsziele und Schutzzwecke des FFH-Gebiets sind durch die Dauer-
haftigkeit der Flächeninanspruchnahme dennoch nicht grundsätzlich auszu-
schließen, zumal in der Wiesenfläche patchweise der Große Wiesenkopf als es-
senzielle Wirtspflanze für den im MaP gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling verloren gehen würde. Daher folgte eine detaillierte Prüfung der 
Inanspruchnahme des Habitatpotenzials jener Schmetterlingsart unter Berück-
sichtigung der gebietsspezifischen Erhaltungs- und Entwicklungsziele. 
 
In einer mündlichen Vorabstimmung wurde am 22.11.2021 zwischen der Stadt 
Schwäbisch Gmünd und der unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Ostalb-
kreis) die Möglichkeit eines Flächentauschs erörtert. Um die Habitatpotenziale 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings räumlich-funktional weiterhin si-
cherzustellen, welche nach Maßgabe dieser FFH-Verträglichkeitsprüfung vorha-
benbedingt verloren gehen, erfolgte nun eine Konkretisierung des Flächen-
tauschs. 
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Konkret ist geplant, die Wiesen-Flurstücke 1098, 1099 und 1100 in das FFH-
Gebiet „Unteres Leintal und Welland“ einzubeziehen, wobei sich auch ein Feld-
gehölz auf einem dieser Flurstücke befindet. Insgesamt soll eine Fläche von ca. 
5.334 m² in das Schutzgebiet einbezogen werden, sodass der Eingriff (rd. 
3.023 m²) im direkten räumlichen Umfeld vollständig ausgeglichen werden kann. 
 
Bei den einzubeziehenden Flächen handelt es sich um eine „Fettwiese mittlerer 
Standorte“ (33.41, ca. 4.182 m²) sowie um ein „Feldgehölz“ (41.10. rd. 1.152 m²). 
Das „Feldgehölz und Baumhecke entlang Flurweg N Lindach“ stellt hierbei ein 
gesetzlich geschütztes Biotop (Biotop-Nr. 171241367257) dar. Die Fettwiese 
wurde bei der Plausibilisierung der Biotoptypen und Lebensraumstrukturen am 
06.09.2024 hinsichtlich der Vegetationsausstattung überprüft, wobei ein patch-
weises Auftreten des Großen Wiesenknopfs im Bestand festgestellt werden 
konnte (s. Abbildung 7). 
 

 

Abbildung 7:  FFH-Tauschfläche im räumlich-funktionalen Kontext zum Vorhaben 
 
Eine Extensivierung der Fettwiese hinsichtlich den Habitatansprüchen des 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, insb. durch ein auf die Flug- und 
Eiablagezeit des Schmetterlings angepasstes Mahdregime, kann nicht realisiert 
werden. Aus diesem Grund werden der Flächentausch und der Funktions-
ausgleich für den Bläuling nun räumlich getrennt abgehandelt. 
 
Hinsichtlich der Verfügbarkeit etwaiger Extensivierungsflächen im räumlichen 
Umfeld befindet sich die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd gegenwärtig in 
Abstimmung mit den Flächeneigentümern. Eine Zuordnung konkreter Flächen, 
auf welchen der Funktionsausgleich für den Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling dann umgesetzt wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
erfolgen, wird jedoch vor der Auslegung noch ergänzt. 
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Tabelle   7: Gegenüberstellung der Eingriffs- und Tauschflächen im FFH-Gebiet 

 Fläche Eingriff (m²) Fläche Ausgleich (m²) 

dauerhafte Inanspruchnahme, 
Gesamtfläche 

3.023    

dauerhafte Inanspruchnahme, 
davon Fettwiese 

 2.983   

Flächentausch,  
Gesamtfläche 

  5.334  

Flächentausch,  
davon Fettwiese 

   4.182 

Summe  
(Ausgleich Wiese 1:1,4) 

3.023 2.983 5.334 4.182 

 
Es ist zu konstatieren, dass die dauerhafte anlagenbedingte Flächeninanspruch-
nahme an sich durch den Flächentausch im direkten Umfeld (größerer 
Flächenumgriff, ca. 5.334 m² - s. Tabelle   7) vollständig ausgeglichen werden 
kann. Der Funktionsausgleich für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
wird hiervon räumlich getrennt abgehandelt, wobei dieser aktuell in Abstimmung 
ist und noch nicht flächenscharf zugeordnet werden kann. 
 

Nach der Zuordnung einer Extensivierungsfläche, deren Mahdregime auf die 
Flug- und Eiablagezeit des Schmetterlings angepasst ist, sind erhebliche 
Beeinträchtigungen für die maßgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele bzw. 
Schutzzwecke des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings räumlich wie 
funktional ebenso auszuschließen. 
 

Die Verträglichkeit des Vorhabens mit der Schutzgebietskulisse ist damit dann 
gegeben. 
 
 

Schutzausweisungen im Umfeld 

Im weiteren Umfeld des Bauvorhabens befinden sich keine weiteren Natura 
2000-Gebiete (z.B. Vogelschutzgebiete). 
 
Magere Flachland-Mähwiese „Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach II“ 
Direkt nordwestlich grenzt an den Geltungsbereich eine kartierte Magere Flach-
land-Mähwiese an: MW-Nr. 6510013646132217, FFH-Lebensraumtyp 65.10. 
Dieselbe Wiese ist gleichzeitig als geschütztes Biotop „Wechselfrische Glattha-
ferwiese N Lindach II“ ausgewiesen. 

Anlagebedingt werden keine Flächen dieses Schutzgebiets durch das geplante 
Baugebiet Inanspruch genommen. 
 

Eine baubedingte Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung kann ebenfalls aus-
geschlossen werden. Die Mähwiese wird als Tabufläche behandelt, da baube-
dinge Beanspruchungen voraussichtlich zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Fläche und damit des FFH-Lebensraumtyps führen würde. Die zur geplanten Be-
bauung benötigte Baustelleninfrastruktur wird ausschließlich innerhalb des Gel-
tungsbereichs eingerichtet, außerhalb werden keine Baustraßen, Baustellenein-
richtungs- und Lagerflächen benötigt. Durch Aufstellen eines Schutzzaunes (V2, 
s. Kapitel 5.1) wird der Schutz der Tabufläche während der Bauphase gewähr-
leistet und eine Beeinträchtigung vermieden. 
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Durch das Bauvorhaben wird die geschützte Magere Flachland-Mähwiese / das 
nach § 30 BNatSchG geschützte Biotop nicht beeinträchtigt.  
 

4.4 Artenschutz / Prüfung der Verbotstatbestände (gem. § 44 BNatSchG) 

Vor-
bemerkung 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld - 
Erweiterung“ ist keine weiterführende artenschutzrechtliche Betrachtung erforder-
lich. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind im Bundesnaturschutzgesetz 
in § 44 ff. geregelt. 

Im Rahmen einer Relevanzuntersuchung wurde das Plangebiet auf mögliche 
Habitatfunktionen für Arten, die unter den Schutz des § 44 BNatSchG fallen, 
untersucht. Hierzu zählen die europäischen Vogelarten sowie die europarechtlich 
streng geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. 

In der Relevanzuntersuchung (IB-Blaser 2024a / Subdivo 2025a) wurden in den 
Gehölzen im Südosten und Nordosten des Geltungsbereichs potenzielle Lebens-
raumstrukturen für frei- bzw. heckenbrütende Vogelarten erfasst. 

Eine Betroffenheit anderer streng geschützter Artengruppen (d. h. sonstige Säu-
getiere, Amphibien, Reptilien, Fische / Krebse, Schmetterlinge, Libellen, Weich-
tiere sowie Farn- und Blütenpflanzen) wurde aufgrund fehlender Habitatstruktu-
ren im Geltungsbereich des Bebauungsplans ebenso sicher ausgeschlossen. 

Vermeidungsmaßnahme V1: Für etwaig erforderliche Gehölzfällungen inner-
halb des Geltungsbereichs wird der Rodungszeitraum auf den Zeitraum vom 01. 
Oktober bis zum 28./29. Februar beschränkt. 

Im Rahmen des Artenschutzes werden im weiteren Verfahren keine Maßnahmen 
erforderlich. 
 
 

4.4.1 Fazit 

Zusammenfassend werden, unter Berücksichtigung der oben genannten Vermei-
dungsmaßnahme V1, durch das geplante Vorhaben die Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG für keine der überprüften Arten erfüllt. Eine Beschreibung der 
Maßnahmen erfolgt in den Kapiteln 5.1 und 5.2. 

Die Beantragung einer Ausnahme bei der Oberen Naturschutzbehörde ist daher 
aus artenschutzrechtlicher Sicht nicht erforderlich.  
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5 Maßnahmenkonzept 

5.1 Vermeidungs-/ Verminderungsmaßnahmen 

Allgemein Zur Vermeidung oder Verminderung der mit dem Vorhaben verbundenen Beein-
trächtigungen sind Maßnahmen und Auflagen zum Baustellenbetrieb, zur Bau-
ausführung (Optimierung) und verkehrlichen Nutzung möglich. Die Vermeidung / 
Verminderung von Beeinträchtigungen hat Vorrang vor Ausgleich und Ersatz.  
 

Natürliche 
Ressourcen 

Um eine nachhaltige Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen zu ermöglichen, 
wurde die Planung soweit optimiert, um Eingriffe in Fläche, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische Vielfalt auf ein Minimum zu beschränken. Grund-
sätzlich wird die Tatsache, dass für die Erschließung des Gebiets relativ wenige 
neuen Flächen benötigt werden, im Sinne der Nachhaltigkeit positiv bewertet. 
 

Folgende Maßnahmen sind noch durchzuführen bzw. bei der Planung bereits 
erfolgt:  
 

Artenschutz Die artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung schließt aufgrund der Habitatvor-
kommen und Übersichtsbegehungen ein Vorkommen von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten für die meisten relevanten Artengruppen aus. Die Prüfung der Verbotstat-
bestände gemäß § 44 BNatSchG ergab, dass folgende Vermeidungsmaßnahme zum 
besonderen Artenschutz erforderlich ist: 

V1 Begrenzung des Rodungszeitraums: Für etwaige Gehölzfällungen im Gel-
tungsbereich wird der Rodungszeitraum auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 
28./29. Februar beschränkt. 
 

Pflanzen und 
Tiere 

Bei der Gehölzauswahl für die Pflanzgebote zur Durch- und Eingrünung wurden die 
Empfehlungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LfU 2002) zugrun-
de gelegt, bevorzugt alte, regionale Obstbaumsorten oder Wildobstgehölze gewählt 
(siehe Pflanzlisten in Kap. 5.2). 

V2 Aufstellen eines Schutzzaunes: Schutz der direkt im Nordwesten angrenzenden 
geschützten FFH-Mähwiese durch Aufstellen eines Schutzzaunes zur Vermeidung von 
baubedingten Beeinträchtigungen dieser angrenzenden Tabufläche. Dieser Schutz-
zaun ist vor Beginn der Baumaßnahmen entlang der Grenze des Geltungsbereichs auf 
den Flurstücken 1095 und 1087 zu errichten und mehrmals während der gesamten 
Bauphase zu überprüfen. 

V3 Insektenfreundliche Beleuchtung: Die Außenbeleuchtung im Plangebiet ist in-
sektenfreundlich zu gestalten. Hierfür sind streulichtarme, geschlossene Leuchtenty-
pen mit geringer Lockwirkung für Insekten (z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen, 
Niederdrucklampen oder warmweiße LED-Lampen mit Farbtemperaturen bis max. 
3.000 Kelvin) zu verwenden und die Installation ist so durchzuführen, dass das Licht 
konzentriert von oben nach unten abstrahlt. Eine horizontale oder nach oben ausge-
richtete Beleuchtung ist zu vermeiden.  

V4 Maßnahmen gegen Vogelschlag: Zur Vermeidung und Verminderung von Vo-
gelschlag an großflächigen Glasfronten werden nachfolgende Maßnahmen empfoh-
len: 

- Sichtbarmachung von Glasflächen mittels hochwirksamer Markierungen (Das 
Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist keine geeignete Maßnahme zur Vor-
beugung von Vogelschlagrisiko), 

- Verwendung alternativer, lichtdurchlässiger, nicht transparenter Materialien, 
- Verhinderung von Durchsichten und Korridoren, 
- Einsatz von Glas ohne Reflexion zur Vermeidung von Spiegelungseffekten. 

Es wird zudem auf die Broschüre „Vermeidung von Vogelverlusten an Glasfron-
ten“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (Stand: 21/01 aktua-
lisiert 2023) verwiesen. 
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Boden /  
Wasser  

V5 Schonender Umgang mit Oberboden: Um den ausgehobenen Oberboden in 
nutzbarem Zustand zu erhalten, wird er gesichert, fachgerecht in Mieten zwischenge-
lagert und anschließend wiederverwendet. Die Schutzmaßnahmen des Boden-
schutzkonzepts sind zu beachten (Geotechnik Aalen 2025b). 

V6 Gestaltung mit wasserdurchlässigem Material: Garagenzufahrten und Stell-
platzflächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen (wassergebunden, Rasengitter-
steinen, weitfugigem Pflaster o.ä.) anzulegen. 

V7 Dachbegrünung (= PFG 5): Flachdächer sind vollständig extensiv mit einer Sub-
stratschicht von mind. 10 cm Höhe zu begrünen. Dadurch wird auf diesen Flächen 
etwa 40-60 % des Jahresniederschlags zurückgehalten. 

V8 Rückhaltung von Niederschlagwasser: Innerhalb der festgesetzten Wohnge-
bietsflächen sind die anfallenden Oberflächenwasser von befestigten Flächen wie 
Dächern, Stellplätze und Zufahrten zur Regenrückhaltung und langsamen Abwirt-
schaftung in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal abzuleiten.  

Als Bemessungswert für das Rückhaltevolumen ist 3 m³ je 100 m² befestigte Fläche 
anzusetzen. Die Rückhaltung muss einen permanent offenen Abfluss von ca. 0,1 l/s / 
100 m² befestigter Fläche haben. 

Für begrünte Dachflächen mit einer Drain- und Vegetationsschicht mit einer Gesamt-
dicke von mindestens 10 cm braucht anteilig kein Puffervolumen nachgewiesen 
werden. 

Gemäß Geotechnischen Gutachten ist eine Versickerung von Oberflächenwasser in 
diesen oberflächennahen bindigen Deckschichten nicht möglich (Geotechnik Aalen 
2025a). 

Treten Verunreinigungen des Bodens mit umweltgefährdenden Stoffen auf, ist das 
Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht, hinzuzu-
ziehen. Zum Schutz des Grundwassers ist beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und deren Lagerung die Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Ver-
kehr über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbe-
triebe (AnlagenVO wassergefährdende Stoffe - VAwS) zu beachten. 

 
Klima / Luft, 
Landschafts-
bild 

V9 Berücksichtigung grundsätzlicher Klimafunktionen: Anordnung der Baukör-
per derart, dass eine gute Durchströmbarkeit der Bebauung gewährleistet und der 
flächenhaften Kaltluftabfluss Richtung Süden nicht behindert wird. 

Die Einbindung der geplanten Bebauung in die Landschaft durch Eingrünung, 
Durchgrünung sowie Dachbegrünung (Pfg 1 bis 6) vermindern die negative Wirkung 
der Versiegelung auf das Schutzgut Klima und Luft und die negativen Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild. Die Gründächer filtern zudem Staub und Schadstoffe aus 
der Luft und wirken der Aufheizung des Siedlungsraumes entgegen.  

Bei der Gehölzauswahl für die Pflanzgebote wurden die Empfehlungen der LfU (LfU 
2002) oder die Verwendung alter, regionaler Sorten zu Grunde gelegt (siehe Pflanz-
listen in Kap. 5.2.2). 

Durch eine Einschränkung der Gebäude- / Traufhöhen werden störende optische 
Wirkungen vermindert. 

 
Mensch Unter Einhaltung der planungsrechtlichen Festsetzungen, gesetzlicher Vorgaben und 

technischer Normen sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 

Kultur- und 
Sachgüter 

Berücksichtigung der Meldepflicht gemäß § 20 DSchG bei zufälligen Funden im Zuge 
der Bautätigkeit. 
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5.2 Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs 

5.2.1 Pflanzgebote 

Pflanzgebote 
(Pfg) 

Aufgrund der vorgesehenen Ein- und Durchgrünung des Plangebiets ist es mög-
lich, einen Teil des Ausgleichs innerhalb des Geltungsbereichs durch Gestal-
tungsmaßnahmen zu erbringen (siehe Bebauungsplan). Durch entsprechende 
Gehölzauswahl lassen sich naturnahe, standortgerechte Grünbestände anlegen 
(Pflanzlisten, s. Kapitel 5.2.2).  
 
Schottergärten und lose Stein-/ Materialschüttungen sind nicht zulässig. In den  
privaten Gärten sind keine Garagen, Carports oder Stellplätze zulässig. 
 

Pflanzgebote auf privaten Grünflächen 

Pfg 1 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Ortsrandeingrünung  

Zur Einbindung des Ortsrands in die freie Landschaft sind an den im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans dargestellten Standorten mindestens 2-reihig Feldhecken 
aus gebietsheimischen Sträuchern gemäß den Pflanzlisten 1 zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. An den mit einem Baumsymbol gekennzeichne-
ten Standorten sind Heister (gebietsheimischer Baumarten) eingestreuten, zu pflan-
zen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Geringfügige Verschiebungen der Baum-
standorte sind zulässig, sofern sich daraus keine wesentliche Änderung des beabsich-
tigten Gesamterscheinungsbildes ergibt. 

 
Pfg 2 Anpflanzung von Einzelbäumen auf den Baugrundstücken 

Je angefangener 300 m² Grundstücksfläche ist die Pflanzung von einem hochstäm-
migen Laubgehölz oder einem hochstämmigen Obstbaum vorzusehen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die eingetragene Lage ist nicht bindend. Arten 
siehe Pflanzliste 2.  
 

Pfg 3 Flächenhaftes Pflanzgebot in den Vorgärten 

Die Vorgärten der Hausgruppen sind als zusammenhängende Grünfläche zu gestal-
ten und zu unterhalten. In jedem Vorgarten ist ein kleinkroniger Laubbaum zu pflan-
zen, zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Arten siehe Pflanzliste 3. 
 

Pfg 4 Anpflanzung von Einzelbäumen auf öffentlicher Grünfläche 

Die Grünfläche wird mit einer arten- und blütenreichen Saatgutmischung begrünt. Die 
Grünfläche wird hierfür mehrmals im Jahr gemulcht. Auf der Grünfläche sind gebiets-
heimische und standortgerechte Laubgehölze zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten 
und bei Abgang zu ersetzen. Artenauswahl siehe Pflanzliste 3. 

 
Pfg 5 Dachbegrünung 

Flachdächer sind, sofern sie nicht als Terrasse genutzt werden, vollflächig extensiv 
(Substrathöhe mind. 10 cm) z.B. mit einer Sedum-Mischung zu bepflanzen, sofern 
sie nicht als Terrasse genutzt werden. Artenvorschläge siehe Pflanzliste 4 Dachbe-
grünung. 

Anlagen zur solaren Energienutzung sind auch im Bereich der Dachbegrünung zu-
lässig (keine Befreiung der Dachbegrünung für solare Energienutzung). 

Die Dachbegrünung dient der Pufferung des Regenwassers sowie zur Minimierung 
des Eingriffs in die Schutzgüter Boden, Klima / Luft und Landschaft. 
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Pfg 6 Eingrünung öffentliche Stellplätze 

Im Bereich der öffentlichen Stellplätze ist zur Eingrünung der Parkplatzfläche ent-
sprechend den Darstellungen im Plan die Pflanzung von hochstämmigen Laubgehöl-
zen gemäß Pflanzliste 1 vorzusehen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu erset-
zen. 

 
Pfg 7 Anlage eines naturnahe Retentionsbeckens  

Auf der im Bebauungsplan gekennzeichnete Fläche zur Rückhaltung von Oberflä-
chenwasser (öffentliches Regenrückhaltebecken) ist die Muldensohle mit einer 
standorttypischen Saatgutmischung für gewässerbegleitende Hochstaudensäume 
aus gebietseigenem Saatgut anzusäen. Da die Flächen aufgrund der Teilversicke-
rung und gedrosselten Entleerung des anfallenden unbelasteten Niederschlagswas-
sers lediglich temporär stärkerer Vernässung ausgesetzt sind, wird sich langfristig ein 
Mischbiotop aus Fettwiese und gewässerbegleitenden Hochstauden entwickeln, de-
ren Anteil auf jeweils 50% geschätzt wird. 
 

Pflege: Mahd zweimal im Jahr im Juni und September mit Abfuhr des Mähguts. 
 

Auf den verbleibenden Böschungsbereichen des im Bebauungsplan gekennzeichne-
ten Rückhaltebeckens ist eine autochthone Saatgutmischung "Saum" anzusäen, die 
sich teils zur gewässerbegleitenden Hochstaudenflur entwickeln wird. 
 

Pflege: abschnittsweise Mahd alle 2-3 Jahre im März mit Abfuhr des Mähguts. 
 
 

5.2.2 Gehölzarten und Qualitäten 

Pflanzliste 1: Bäume und Sträucher zur Ortsrandeingrünung (PFG 1) 

Großkronige Bäume 

 Acer platanoides   Spitz-Ahorn 
 Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn  
 Carpinus betulus   Hainbuche  
 Populus tremula   Zitterpappel, Espe 
 Quercus robur   Stiel-Eiche 
 Quercus petraea   Trauben-Eiche 
 Tilia platyphyllos   Sommer‐Linde (ungeeignet bei PFG 4) 
 Tilia cordata   Winter-Linde (ungeeignet bei PFG 4) 
 
Klein- und Mittelkronige Bäume 

 Acer campestre    Feld-Ahorn 
 Betula pendula    Hänge-Birke 
 Sorbus aucuparia  Eberesche, Vogelbeerbaum 
 

Qualitäten:  
Private Baugrundstücke: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 150 – 200 cm 
Öffentliche Grünfläche:  Hochstämme, 3 x v., Stammumfang mind. 18–20 cm 
 
Heimische Stäucher 
 Cornus sanguinea  Roter Hartriegel 
 Corylus avellana   Gewöhnliche Hasel 
 Crataegus laevigata  Zweigriffeliger Weißdorn 
 Crataegus monogyna  Eingriffeliger Weißdorn 
 Euonymus europaeus  Gewöhnl. Pfaffenhütchen 
 Ligustrum vulgare   Gewöhnlicher Liguster 
 Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche 
 Rosa canina   Echte Hunds-Rose 
 Rosa rubiginosa)   Wein-Rose 
 Prunus spinosa   Schlehe 
 Salix caprea   Sal-Weide 
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 Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 
 Viburnum opulus   Gewöhnlicher Schneeball 

Qualitäten:  Sträucher, mindestens 1 x verpflanzt, Höhe: 60 - 100 cm 
   (Pflanzung mindestens zweireihig) 
 

Pflanzliste 2: Einzelbäume auf den Baugrundstücken (PFG 2)  

Groß, mittel- und kleinkronige Bäume 

Baumarten wie in Pflanzliste 1 

Qualitäten: Hochstämme, 3 x verpflanzt, Stammumfang mindestens 16 – 18 cm 

 
Obstbaumsorten (Vorschläge) 

Apfelsorten: Alkmene, Brettacher, Jakob Fischer, Prinz Albrecht, Bohnapfel, Boikenapfel, 
Grahams Jubiläumsapfel, Gravensteiner, Hauxapfel, Kaiser Wilhelm, Klarapfel, Roter 
Boskoop 

Birnensorten: Schweizer Wasserbirne, Grüne Jagdbirne, Gelbmöstler, Kirchensaller 
Mostbirne, Clapps Liebling, Herzogin Elsa, Conference 

Süßkirsche: Große Prinzessin, Hedelfinger, Schneiders späte Knorpel, Knauffs Schwarze 
Regina 

Zwetschgen: Ontariopflaume, Hanita, Stanle 

Wildobst: 

 Malus sylvestris   Wildapfel 
 Pyrus communis   Wildbirne 
 Sorbus domestica  Speierling 
 Sorbus tominalis   Elsbeere 
 
Qualitäten: Hochstämme, STU mindestens 14-16, 3 x v. m. Ballen  
 

Pflanzliste 3: Flächenhaftes Pflanzgebot in den Vorgärten (PFG 3)  

Kleinkronige Baumarten (Vorschläge) 

 Malus ‘Evereste‘   Zierapfel 

 Prunus serrulata 'Shirofugen' Zierkirsche 

 Pyrus communis   Wildbirne 

 Sorbus spec.   Mehlbeere 
 
Qualitäten: Hochstämme, STU mindestens 14-16, 3 x v. m. Ballen  
 
 

Pflanzliste 4: Dachbegrünung (PFG 5)  

Dachbegrünung, Artenvorschläge: 

 Dianthus carthusianorum) Kartäusernelke 
 Hieracium aurantiacum)  Rotes Habichtskraut 
 Pterorhagia saxifraga  Steinbrech-Felsennelke 
 Sedum album   Rotmoos-Mauerpfeffer 
 Sedum reflexum   Felsen-Fetthenne 
 Sedum sexangulare  Milder Mauerpfeffer 
 Sedum acre   Scharfer Mauerpfeffer 
 Sedum spurium   Kaukasus-Fetthenne 
 Sempervivum arachnoideum Spinnweb-Dachwurz 
 Sempervivum montanum  Berg-Dachwurz 
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5.3 Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches 

Ein Teil des Ausgleichs kann durch die festgesetzten Pflanzgebote innerhalb des 
Geltungsbereichs erfolgen. Dennoch werden Ausgleichsmaßnahmen außerhalb 
des Geltungsbereichs notwendig, um einen Ausgleich für das entstehende Kom-
pensationsdefizit zu schaffen. Dazu wird auf externe Kompensationsmaßnahme 
des Ökokontos der Stadt Schwäbisch Gmünd zurückgegriffen. 
 

A1 Wiesenextensivierung und Entwicklung einer Saumvegetation in Großdein-
bach 

Auf einem Großteil des Flurstücks Nr. 916 in Schwäbisch Gmünd – Großdein-
bach, im Gewann Buchenbusch, wird zur Stärkung des Biotopverbunds mittlerer 
Standorte eine Wiese extensiviert sowie eine Saumvegetation entwickelt.  

Die Maßnahmenfläche umfasst die bestehende artenarme Fettwiese mittlerer 
Standorte sowie eine Lagerfläche im Süden des Flurstücks.  

Alle Materialien werden von der Lagerfläche entfernt und in diesem Teilbereich 
eine autochthone Saatgutmischung „Fettwiese“ aus mindestens 30 % Wildblu-
men angesät. Fachgerechte Pflege durch zweimalige Mahd im Jahresverlauf mit 
Abfuhr des Mähguts. 

Die bestehende artenarme Wiese wird durch eine zweischürige Mahd (Ende Mai 
/ Anfang Juni und September) mit Abräumen des Mähguts extensiviert. Dünge- 
und Spritzmittel sind nicht zu verwenden, bzw. lediglich in dem Umfang, wie er im 
biologischen Landbau erfolgt. 

Am nördlichen und östlichen Flst.-Rand wird entlang von Böschungsbereichen 
die bisherige Grasnarbe entfernt, der Boden aufgelockert und anschließend eine 
autochthone, mesophytische Saumvegetation angesät (z.B. „Schmetterlings- und 
Wildbienensaum“ von Rieger-Hofmann). Innerhalb der Saumvegetation sind 
punktuell Totholzhaufen aus Astholz, Reisig und Wurzelstöcke einzubringen. 

Der bestehende Waldrand, der sich im Westen und Süden in das Flurstück 916 
hineinentwickelt hat, sowie ein Birnbaum im Ostrand des Flurstücks sind nicht 
Gegenstand der Maßnahme.  

Näheres s. Anlage 3: „Maßnahmenblätter“. 

Mit der Gesamtmaßnahme mit einem Flächenumfang von 4.371 m² entsteht eine 
naturschutzfachliche Aufwertung von 38.822 WP. 

 
A2 Entwicklung von Blühbrachen in Degenfeld 

Auf der Südhälfte des ackerbaulich genutzten Flurstücks Nr. 578 in Schwäbisch 
Gmünd – Degenfeld, im Gewann Burghalde, wird zur naturschutzfachlichen Auf-
wertung eine Blühbrache angelegt. So entwickeln sich Lebensräume für Insek-
ten, die als Nahrungsfläche für Vögel dienen sowie der Aufwertung des Land-
schaftsbildes dienen.  

Die Maßnahmenfläche umfasst einen Flächenumfang von 3.605 m², wodurch ei-
ne naturschutzfachliche Aufwertung von 57.680 WP kreiert werden.  

 
A3 Wiesenextensivierung in Bargau 

Derzeit wir geprüft, welches Aufwertungspotenzial das Flurstück Nr. 814/2 in 
Schwäbisch Gmünd – Bargau, Gewann Lichsfeld, besitzt. Eine Extensivierung 
der 8.789 m² umfassenden Wiese ist grundsätzlich möglich. Vor der Auslegung 
wird das Ergebnis eingearbeitet.  
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A4 Bodenmanagement 

Wie den Ausführungen in Kapitel 2.1.3 zu entnehmen ist, handelt es sich bei den 
Böden im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ 
um mittel ertragreiche pseudovergleyte Braunerde-Pelosole und pseudovergleyte 
Pelosol-Braunerden. Es ist vorgesehen, die Überschussmassen, die im Bereich 
der öffentlichen Straßen anfallen, soweit möglich auf umliegende Ackerflächen 
mit mittlerer Bodenfruchtbarkeit aufzubringen und diese somit langfristig aufzu-
werten. Eine fachgerechte Durchführung wird mit einer Bodenkundlichen Baube-
gleitung (BBB) gewährleitstet. 

Das geeignete Bewertungsmodell hierfür ist die Ökokonto-Verordnung vom 
19. Dezember 2010 (ÖKVO), die zur Verbesserung von Bodenfunktionen bei 
Oberbodenauftrag pauschal eine Aufwertung von 4 Ökopunkten pro m² vorsieht. 
Dabei liegt die Mächtigkeit der Auftragsschicht gemäß ÖKVO in der Regel bei 
20 cm und ist nur auf Ackerböden möglich, die weder bei der Funktion „natürliche 
Bodenfruchtbarkeit“ noch bei der Funktion „Sonderstandort für naturnahe Vege-
tation“ bereits eine hohe oder sehr hohe Funktionserfüllung besitzen (Bewer-
tungsklassen 3 und 4). 

Die beauftragten Bodenuntersuchungen haben ergeben, dass der Oberboden ei-
ne durchschnittliche Mächtigkeit von durchschnittlich 30 cm besitzt (Geotechnik 
Aalen 2025b). Die zur Verfügung stehenden Massen an Oberboden werden der-
zeit ermittelt. Der Überschuss kann auf Ackerfläche im Umfeld mit ebenfalls mitt-
lerer Wertigkeit aufgebracht werden. Die Suche ist derzeit noch nicht abge-
schlossen und das Auftragskonzept muss noch mit dem Landratsamt abgestimmt 
werden.  

Nach Abschluss dieser Abstimmungen kann das Aufwertungspotenzial ermittelt 
und zur Anrechnung gebracht werden (s. Anlage 3: „Maßnahmenblätter“). 
 

A5 Weitere Ausgleichsmaßnahme 

Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, ob das Aufwertungspotenzial der 
o.g. externen Ausgleichsmaßnahmen A3 und A4 zur Kompensation des Eingriffs 
ausreichen wird. Gegebenenfalls werden weitere Ausgleichsmaßnahmen aus 
dem Pool der Potentialflächen für das Ökokonto der Stadt Schwäbisch Gmünd 
entwickelt und vor der Auslegung eingearbeitet.  

 
 
 

5.4 Durchführung der Grünordnerischen Maßnahmen 

a) Allgemeines 
 Die im öffentlichen Bereich festgesetzten Gehölzpflanzungen sind spätestens 

ein Jahr nach Errichtung der Haupterschließung, die Gehölzpflanzungen im pri-
vaten Bereich spätestens ein Jahr nach Errichtung der Hauptgebäude durchzu-
führen. Sie sind zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. 

b) Standraum von Gehölzen 
 Die offene, oder mit einem dauerhaft luft- und wasserdurchlässigen Belag ver-

sehene Fläche muss mind. 6 m² betragen. Der durchwurzelbare Raum muss bei 
einer Mindestbreite von 2,0 m mind. 16 m² betragen und eine Tiefe von 80 cm 
haben. 

c)  Pflanzbarkeit von Gehölzen 
 Die Pflanzbarkeit von Gehölzen muss auch beim Vorhandensein von Leitungen 

gewährleistet sein. 
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d) Abstände zu landwirtschaftlichen Nutzflächen 
 Bei der Pflanzung von Gehölzen, die mehr als 2 m Höhe erreichen, ist zu an-

grenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen ein Abstand von mind. 3 m einzu-
halten. In diesem Bereich ist auf großkronige Laubbäume sowie auf Obstbäume 
auf stark wachsenden Unterlagen zu verzichten. 

 
 

5.5 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Moni-
toring) 

Die Überwachung erheblicher Auswirkungen ist Inhalt des § 4c BauGB. Ziel des 
sogenannten „Monitorings“ ist es, erhebliche Umweltauswirkungen, die aufgrund 
der Durchführung eines Bauleitplanes eintreten, zu überwachen oder frühzeitig 
zu ermitteln, um unter Umständen Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. 
 

Da die Umweltauswirkungen weitgehend durch die zulässige Nutzung geprägt 
sind, werden die Maßnahmen zur Überwachung im Wesentlichen die Überprü-
fung der Einhaltung der Inhalte der Bebauungsplanung umfassen. Dies betrifft 
insbesondere die sich aus der Art und dem Maß der geplanten Bebauung resul-
tierenden Beeinträchtigungen bestimmter Umweltbelange. Dies erfolgt über die 
Kontrollinstrumente der Bauordnung. 
 

Zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen überprüft die Bauge-
nehmigungsbehörde der Stadt Schwäbisch Gmünd im Rahmen des allgemeinen 
Verwaltungshandelns bzw. eine beauftragte Kontrollinstanz den Vollzug der fest-
gesetzten Maßnahmen. Da über die Auswirkungen durch Flächeninanspruch-
nahme und Versiegelung hinaus keine erheblichen Auswirkungen prognostiziert 
werden, erscheinen insbesondere die Umsetzung, bzw. Einhaltung der in Kap. 5 
aufgeführten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zur 
Überwachung angezeigt. 
 

Weitere Maßnahmen zur Überwachung sind nicht erforderlich.  
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6 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich 

Zur Beurteilung von Eingriff und Ausgleich wird eine Gegenüberstellung vorge-
nommen. Auf der Eingriffsseite sind, die durch das geplante Baugebiet entstehen-
den Beeinträchtigungen in Form von Verlusten für die betroffenen Schutzgüter 
vermerkt. Der Umfang der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ermittelt 
sich nach der Empfehlung der LfU für die „Bewertung von Eingriffen in Natur und 
Landschaft in der Bauleitplanung“ (LfU 2005 A). 
 

Der Ausgleich erfolgt teilweise im Gebiet selbst (siehe Kapitel 5.2). Diese Flächen 
werden auf der Ausgleichsseite in Anrechnung gebracht. Der verbleibende Aus-
gleichsbedarf, der im Gebiet nicht kompensiert werden kann, wird über externe 
Flächen des geplanten bauleitplanerischen Ökokontos der Stadt Schwäbisch 
Gmünd erbracht (siehe Kapitel 5.3). 
 
 

6.1 Einzeltabellen Eingriff-Ausgleich 

Es werden die Flächen vor und nach dem Eingriff gegenübergestellt. Das bedeu-
tet, der Geltungsbereich wird vor und nach Umsetzung der Planung betrachtet. 
Die Bilanzierung wird schutzgutbezogen und nach Punkten vorgenommen (siehe 
Anhang 2 „Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung“). 
 
 

6.2 Gesamtübersicht 

Die Umsetzung des Bebauungsplans „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ stellt einen 
Eingriff in Natur und Landschaft dar, dessen Eingriffsintensität jedoch mit der 
Durchführung von mehreren internen Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
reduziert wird. Dennoch verbleibt ein Eingriffsdefizit von -167.418 Wertpunkten. 
 
Schutzgut  Bestand (WP) Planung (WP) Gesamtdefizit (WP)

Pflanzen und Tiere 131.177 61.461 -69.716

Boden und 
Grundwasser (ÖP)

87.637 20.835 -66.802

Klima und Luft 41.200 20.600 -20.600

Landschaftsbild 30.900 20.600 -10.300

Gesamt 290.914 123.496 -167.418  

Tabelle   8:  Übersicht zur E/A-Bilanz Eingriff 

 
Um das verbleibende Eingriffsdefizit auszugleichen, wird auf die externe Kompen-
sationsmaßnahmen A1 bis A5 des Ökokontos der Stadt Schwäbisch Gmünd zu-
rückgegriffen, durch die insgesamt XXXX Wertpunkte kreiert werden.  
 
Die Fertigstellung erfolgt vor der Auslegung. 
 
Details können Kap. 5.3 und Anlage 3: „Maßnahmenblätter“ entnommen wer-
den. 
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Unter Berücksichtigung der planexternen Ausgleichsmaßnahmen A1 bis A5 ist 
das Kompensationsdefizit vollständig ausgeglichen (s. Tabelle   9).  
 
 

Gesamtübersicht Eingriff- Ausgleich

Schutzgut
Eingriff 
BP (WP)

A1 (WP) A2 (WP) A3 (WP) A4 (WP) A5 (WP)

Pflanzen und Tiere -69.716 34.451 43.260

Boden und 
Grundwasser (ÖP)

-66.802 0 0

Klima und Luft -20.600 0 7.210

Landschaftsbild -10.300 4.371 7.210

Eingriff Summe (WP) -167.418

Ausgleich Summe 
(WP)

38.822 57.680 23.639 23.639 23.639

Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanz (WP)

Ausgleich Summe (WP) 167.419

1
 

Tabelle   9:  Gesamtübersicht zur E/A-Bilanz  

 
Nach einer abschließenden Zuweisung der Ausgleichsmaßnahmen zum Eingriffs-
defizit ist der Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes ausgeglichen. 
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7 Zusammenfassung  

Vor-
bemerkung 

Bei der Stadt Schwäbisch Gmünd besteht die Zielsetzung, in den Ortsteilen  
außerhalb der Kernstadt die Wohnbauflächen nach dem Grundsatz des Eigen-
bedarfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwanderungstendenzen, die letztlich 
zu Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen gehen, entgegengewirkt wer-
den. Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein großes Anliegen, aufgrund des 
Nachfrage-potenzials nach Wohnraum (insgesamt sind ca. 220 Interessenten für 
Lindach registriert) die Erweiterung des Wohnbaugebiets „Hinteres Iltisfeld“ auf 
den Weg zu bringen. 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umwelt-
prüfung durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkun-
gen des Vorhabens auf alle Umweltbelange nach BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB (Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt) 
ermittelt und die Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt und bewertet. 
 

Begründung Aufgrund der stabilen Nachfrage nach Wohnraum liegt bei der Stadt Schwäbisch 
Gmünd derzeit der Schwerpunkt bei der Entwicklung von kompakten Wohn 
formen und bezahlbarem Wohnraum. Es besteht die Zielsetzung, in den Ortstei-
len außerhalb der Kernstadt die Wohnbauflächen nach dem Grundsatz des 
Eigenbedarfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwanderungstendenzen, die 
letztlich zu Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen gehen, entgegenge-
wirkt werden. Bei der Planung sind neben Einzel- und Doppelhäuser auch Mehr-
familienhäuser oder andere Wohnformen zu berücksichtigen. 
 
In Lindach wurden die Innenentwicklungspotenziale ausgeschöpft und sind wei-
tere in Form von Baulücken oder untergenutzten Flächen derzeit nicht vorhan-
den. Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein großes Anliegen, aufgrund des 
Nachfragepotenzials nach Wohnraum die Erweiterung des Wohnbaugebiets 
„Hinteres Iltisfeld“ auf den Weg zu bringen 
 

Ziele Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Erweiterung des Wohngebiets geschaffen werden 
 

Umfang Dem vorliegenden Umweltbericht liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 840 C I „Hinteres Iltisfeld - Erweiterung“ liegt eine Fläche von ca. 1,03 ha  
(10.300 m²) zugrunde.  
 
Die Bestandssituation wird in Anlage 1: Bestandsplan dargestellt. 
 

Nach Realisierung des Bebauungsplans ergibt sich im Geltungsbereich folgende 
Nutzungsverteilung: 
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Tabelle 10: Nutzungsverteilung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Nutzung
Fläche 
in m²

Fläche 
in m²

Flächen-
anteil

Baugrundstücke "Wohngebiet WA1, WA2, WA3, WA5"
davon WA1 und WA2 keine Dachbegrünung (SD): 3.053 m²
davon WA3 und WA5 mit Dachbegrünung: 4.281 m²

7.334 71,20%

davon überbaubarer Grundstücksfläche (GRZ 0,4) 
einschl. Überschreitung durch Nebenanlagen: GRZ 0,6

4.400 60%

davon nicht überbaubarer Grundstücksfläche 2.934 40%

Baugrundstücke "Wohngebiet WA4" 
mit Dachbegrünung

747 7,25%

davon überbaubarer Grundstücksfläche (GRZ 0,5) 
einschl. Überschreitung durch Nebenanlagen: GRZ 0,75

560
75%

davon nicht überbaubarer Grundstücksfläche 187 25%

Öffentliche Grünfläche 747 7,25%

Rückhaltefläche Oberflächenwasser 260
Fläche mit Leitungsrecht im Norden 321
Verkehrsgrün / Baumbeete 100
Grünfläche im Nordwesten / PFG 4 66
öffentliche Verkehrsflächen 
(Straße, Fuß-/ Gehwege, öffentl. Stellplätze)

1.472 14,29%

Geltungsbereich 10.300 100%
 

Wirkungs- 
und Konflikt-
analyse 

Die Erfassung, Bewertung und erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt erfolgt 
getrennt nach den Schutzgütern des § 1 Abs. 6 Nr. 7 a, c, d BauGB. Die Ermitt-
lung des Kompensationsumfangs für den Eingriff in Natur und Landschaft erfolgt 
für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Klima / Luft und 
Landschaftsbild / Erholung anhand der Bewertungsmethode der LUBW. Die 
Schutzgüter Boden / Wasser werden gemäß Ökokontoverordnung mit Ökopunk-
ten bewertet und die übrigen Schutzgüter Mensch und Kultur- und Sachgüter 
verbal-argumentativ abgehandelt. 
 

Die maßgeblichen Wirkfaktoren sind die Flächenumwandlung und die Versiege-
lung. Es werden die jeweiligen bestehenden Biotoptypen und Nutzungseinheiten 
den zukünftigen (einschließlich der Maßnahmen im Gebiet selbst) gegenüberge-
stellt. Die betroffenen Nutzungen und Biotoptypen werden aufgelistet und mit den 
jeweiligen Wertigkeiten verrechnet (s. Anlage 2 „Eingriffs-/ Ausgleichsbilan-
zierung“).  
 

Durch Pflanzbindungen und -gebote wird sichergestellt, dass ein bestimmter 
Gehölzanteil im Gebiet nicht unterschritten wird. Es werden ausschließlich ge-
bietsheimische, standortgerechte Gehölze der LfU-Empfehlung (LfU 2002) ver-
wendet. 
 

Alternativen-
prüfung 

Der inzwischen neu aufgestellte und demnächst wirksame Flächennutzungsplan 
2035 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd – Wald-
stetten stellt die Flächen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
„Hinteres Iltisfeld – Erweiterung“ als geplante Wohnbauflächen dar. Der Bebau-
ungsplan wird damit gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
 

Artenschutz Im Rahmen einer Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung wurde das Plan-
gebiet auf mögliche Habitatfunktionen für Arten, die unter den Schutz des § 44 
BNatSchG fallen, untersucht. Hierunter fallen die europäischen Vogelarten sowie 
die europarechtlich streng geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. 
(siehe IB Blaser 2024a / Subdivo 2025a).  
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Diese Relevanzuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass keine Verbotstatbe-
stände des § 44 BNatSchG erfüllt werden, wenn der Rodungszeitraum innerhalb 
des Geltungsbereichs auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar 
beschränkt wird. 

Vermeidungs- 
/ Verminde-
rungsmaß-
nahmen 
 

- V1 Begrenzung des Rodungszeitraums: Für etwaige Gehölzfällungen im Gel-
tungsbereich wird der Rodungszeitraum auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis 
zum 28./29. Februar beschränkt. 

- V2 Aufstellen eines Schutzzaunes: Schutz der direkt im Nordwesten angren-
zenden geschützten FFH-Mähwiese durch Aufstellen eines Schutzzaunes zur 
Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen dieser angrenzenden Tabu-
fläche. Dieser Schutzzaun ist vor Beginn der Baumaßnahmen entlang der Gren-
ze des Geltungsbereichs auf den Flurstücken 1095 und 1087 zu errichten und 
mehrmals während der gesamten Bauphase zu überprüfen. 

- V3 Insektenfreundliche Beleuchtung: Die Außenbeleuchtung im Plangebiet ist 
insektenfreundlich zu gestalten. Hierfür sind streulichtarme, geschlossene Leuch-
tentypen mit geringer Lockwirkung für Insekten (z.B. Natriumdampf-
Hochdrucklampen, Niederdrucklampen oder warmweiße LED-Lampen mit Farb-
temperaturen bis max. 3.000 Kelvin) zu verwenden und die Installation ist so 
durchzuführen, dass das Licht konzentriert von oben nach unten abstrahlt. Eine 
horizontale oder nach oben ausgerichtete Beleuchtung ist zu vermeiden. 

- V4 Maßnahmen gegen Vogelschlag: Zur Vermeidung und Verminderung von 
Vogelschlag an großflächigen Glasfronten werden nachfolgende Maßnahmen 
empfohlen: 

• Sichtbarmachung von Glasflächen mittels hochwirksamer Markierungen 
(Das Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist keine geeignete Maßnahme 
zur Vorbeugung von Vogelschlagrisiko), 

• Verwendung alternativer, lichtdurchlässiger, nicht transparenter Materialien, 

• Verhinderung von Durchsichten und Korridoren, 

• Einsatz von Glas ohne Reflexion zur Vermeidung von Spiegelungseffekten. 

Es wird zudem auf die Broschüre „Vermeidung von Vogelverlusten an Glas-
fronten“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (Stand: 21/01 
aktualisiert 2023) verwiesen. 

- V5 Schonender Umgang mit Oberboden: Um den ausgehobenen Oberboden 
in nutzbarem Zustand zu erhalten, wird er gesichert, fachgerecht in Mieten zwi-
schengelagert und anschließend wiederverwendet. Die Schutzmaßnahmen des 
Bodenschutzkonzepts sind zu beachten (Geotechnik Aalen 2025b). 

- V6 Gestaltung mit wasserdurchlässigem Material: Private Pkw-Stellplätze 
sind mit wasserdurchlässigen Belägen (wassergebunden, Rasengittersteinen, 
Pflaster >3 cm Fugenbreite, wasserdurchlässiges Betonpflaster o.ä.) anzulegen. 

- V7 Dachbegrünung (=PFG 5): Flachdächer sind vollständig extensiv mit einer 
Substratschicht von mind. 10 cm Höhe zu begrünen. Dadurch wird auf diesen 
Flächen etwa 40-60 % des Jahresniederschlags zurückgehalten. 

- V8: Rückhaltung von Niederschlagwasser: Innerhalb der festgesetzten Wohn-
gebietsflächen sind die anfallenden Oberflächen-wasser von befestigten Flächen 
wie Dächern, Stellplätze und Zufahrten zur Regenrückhaltung und langsamen 
Abwirtschaftung in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal abzuleiten.  

Als Bemessungswert für das Rückhaltevolumen ist 3 m³ je 100 m² befestigte Flä-
che anzusetzen. Die Rückhaltung muss einen permanent offenen Abfluss von ca. 
0,1 l/s / 100 m² befestigter Fläche haben. 
Für begrünte Dachflächen mit einer Drain- und Vegetationsschicht mit einer Ge-
samtdicke von mindestens 10 cm braucht anteilig kein Puffervolumen nachgewie-
sen werden. 
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- V9 Berücksichtigung grundsätzlicher Klimafunktionen: Anordnung der Bau-
körper derart, dass eine gute Durchströmbarkeit der Bebauung gewährleistet und 
der flächenhaften Kaltluftabfluss Richtung Süden nicht behindert wird. 

- Treten Verunreinigungen des Bodens mit umweltgefährdenden Stoffen auf, ist das 
Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht, hinzu-
zuziehen. Zum Schutz des Grundwassers ist beim Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen und deren Lagerung die Verordnung des Ministeriums für Umwelt und 
Verkehr über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe (AnlagenVO wassergefährdende Stoffe - VAwS) zu beachten. 

- Gemäß Geotechnischen Gutachten ist eine Versickerung von Oberflächenwasser in 
diesen oberflächennahen bindigen Deckschichten nicht möglich (Geotechnik Aalen 
2025a). 

- Die Einbindung der geplanten Bebauung in die Landschaft durch Eingrünung, 
Durchgrünung und Dachbegrünung (Pfg 1 bis 6) vermindern die negative Wir-
kung der Versiegelung auf das Schutzgut Klima und Luft und die negativen Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild. Gründächer filtern zudem Staub und Schad-
stoffe aus der Luft und wirken der Aufheizung des Siedlungsraumes entgegen.  

- Bei der Gehölzauswahl wurden die Empfehlungen der LfU (LfU 2002) berück-
sichtigt oder die Verwendung alter, regionaler Obstbaumsorten oder Wildobstge-
hölze zu Grunde gelegt (siehe Pflanzlisten in Kap. 5.2.2).  

-  Durch eine Einschränkung der Gebäude- / Traufhöhen werden störende optische 
Wirkungen vermindert. 

- Berücksichtigung der Meldepflicht gemäß §20 DSchG bei zufälligen Funden im 
Zuge der Bautätigkeit. 

Planinterne 
Ausgleichs-
maßnahmen 

Aufgrund der vorgesehenen Durchgrünung und Eingrünung der geplanten Be-
bauung ist es möglich, einen Teil des Ausgleichs innerhalb des Geltungsbereichs 
durch Pflanzmaßnahmen zu erbringen. Durch entsprechende Gehölzauswahl 
lassen sich naturnahe, standortgerechte Grünbestände anlegen, (Pflanzlisten s. 
Kap. 5.2.2). 

Schottergärten und lose Stein-/ Materialschüttungen sind nicht zulässig. 
 

Pfg 1 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Ortsrandeingrünung  

Zur Einbindung des Ortsrands in die freie Landschaft sind an den im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans dargestellten Standorten mindestens 2-reihig Feldhecken 
aus gebietsheimischen Sträuchern gemäß den Pflanzlisten 1 zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. An den mit einem Baumsymbol gekennzeichne-
ten Standorten sind Heister (gebietsheimischer Baumarten) eingestreuten, zu pflan-
zen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Geringfügige Verschiebungen der Baum-
standorte sind zulässig, sofern sich daraus keine wesentliche Änderung des beabsich-
tigten Gesamterscheinungsbildes ergibt. 
 

Pfg 2 Anpflanzung von Einzelbäumen auf den Baugrundstücken 

Je angefangener 300 m² Grundstücksfläche ist die Pflanzung von einem hochstäm-
migen Laubgehölz oder einem hochstämmigen Obstbaum vorzusehen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die eingetragene Lage ist nicht bindend. Arten 
siehe Pflanzliste 2.  
 

Pfg 3 Flächenhaftes Pflanzgebot in den Vorgärten 

Die Vorgärten der Hausgruppen sind als zusammenhängende Grünfläche zu gestal-
ten und zu unterhalten. In jedem Vorgarten ist ein kleinkroniger Laubbaum zu pflan-
zen, zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Arten siehe Pflanzliste 3. 
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Pfg 4 Anpflanzung von Einzelbäumen auf öffentlicher Grünfläche 

Die Grünfläche wird mit einer arten- und blütenreichen Saatgutmischung begrünt. Die 
Grünfläche wird hierfür mehrmals im Jahr gemulcht. Auf der Grünfläche sind gebiets-
heimische und standortgerechte Laubgehölze zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten 
und bei Abgang zu ersetzen. Artenauswahl siehe Pflanzliste 3. 

 
Pfg 5 Dachbegrünung 

Flachdächer sind vollflächig extensiv (Substrathöhe mind. 10 cm) z.B. mit einer Se-
dum-Moosmischung zu bepflanzen, sofern sie nicht als Terrasse genutzt werden. 
Artenvorschläge siehe Pflanzliste 4 Dachbegrünung. 

Anlagen zur solaren Energienutzung sind auch im Bereich der Dachbegrünung zu-
lässig (keine Befreiung der Dachbegrünung für solare Energienutzung). 

Die Dachbegrünung dient der Pufferung des Regenwassers sowie zur Minimierung 
des Eingriffs in die Schutzgüter Boden, Klima / Luft und Landschaft. 
 

Pfg 6 Eingrünung öffentliche Stellplätze 

Im Bereich der öffentlichen Stellplätze ist zur Eingrünung der Parkplatzfläche ent-
sprechend den Darstellungen im Plan die Pflanzung von hochstämmigen Laubgehöl-
zen gemäß Pflanzliste 1 vorzusehen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu erset-
zen. 

 
Pfg 7 Anlage eines naturnahe Retentionsbeckens  

Auf der im Bebauungsplan gekennzeichnete Fläche zur Retention von Nieder-
schlagswasser (öffentliches Regenrückhaltebecken) ist die Muldensohle mit einer 
standorttypischen Saatgutmischung für gewässerbegleitende Hochstaudensäume 
aus gebietseigenem Saatgut anzusäen. Da die Flächen aufgrund der Teilversicke-
rung und gedrosselten Entleerung des anfallenden unbelasteten Niederschlagswas-
sers der geplanten Bebauung lediglich temporär stärkerer Vernässung ausgesetzt 
sind, wird sich langfristig ein Mischbiotop aus Fettwiese und gewässerbegleitenden 
Hochstauden entwickeln, deren Anteil auf jeweils 50% geschätzt wird. 
 

Pflege: Mahd zweimal im Jahr im Juni und September mit Abfuhr des Mähguts. 
 

Auf den verbleibenden Böschungsbereichen des im Bebauungsplan gekennzeichne-
ten Retentionsbeckens ist eine autochthone Saatgutmischung "Saum" anzusäen, 
die sich teils zur gewässerbegleitenden Hochstaudenflur entwickeln wird. 
 

Pflege: abschnittsweise Mahd alle 2-3 Jahre im März mit Abfuhr des Mähguts. 
 
 

E / A-Bilanz  Zur Beurteilung von Eingriff und Ausgleich wird eine Gegenüberstellung vorge-
nommen. Auf der Eingriffsseite sind, die durch das geplante Baugebiet entste-
henden Beeinträchtigungen in Form von Verlusten für die betroffenen Schutzgü-
ter vermerkt (s. Anlage 2: Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung). 
 

Der Umfang der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ermittelt sich nach 
der Empfehlung der LfU für die „Bewertung von Eingriffen in Natur und Land-
schaft in der Bauleitplanung“ (LfU 2005 A). Bei den Schutzgütern Boden und 
Grundwasser wurden die Bewertungsrichtlinien der ÖKVO herangezogen, da 
diese einen schutzgutübergreifenden Ausgleich des Eingriffs in das Schutzgut 
Boden ermöglichen. 
 

Der Ausgleich erfolgt teils im Gebiet selbst. Diese Flächen werden auf der Aus-
gleichsseite in Anrechnung gebracht. 
 

Nach Berücksichtigung der Vermeidungs-/ Verminderungsmaßnahmen und plan-
internen Ausgleichsmaßnahmen verbleibt zunächst ein Restdefizit von 
-167.418 Wertpunkten.  
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Schutzgut  Bestand (WP) Planung (WP) Gesamtdefizit (WP)

Pflanzen und Tiere 131.177 61.461 -69.716

Boden und 
Grundwasser (ÖP)

87.637 20.835 -66.802

Klima und Luft 41.200 20.600 -20.600

Landschaftsbild 30.900 20.600 -10.300

Gesamt 290.914 123.496 -167.418
 

Tabelle 11:  Übersicht zur E/A-Bilanz Eingriff 

 
Planexterne 
Ausgleichs-
maßnahmen 

Innerhalb des Geltungsbereiches kann das angefallene Punktedefizit nicht vollstän-
dig kompensiert werden.  
 

Um das verbleibende Eingriffsdefizit auszugleichen, wird auf die externe Aus-
gleichsmaßnahmen A1 bis A5 zurückgegriffen (s. Kap. 5.3).  
 

A1 Wiesenextensivierung und Entwicklung einer Saumvegetation in 
Großdeinbach 

A2 Entwicklung von Blühbrachen in Degenfeld 

A3 Wiesenextensivierung in Bargau 

A4 Bodenmanagement 

A5 Weitere Ausgleichsmaßnahme 

 

Details können Kap. 5.3 und Anlage 3: „Maßnahmenblätter“ entnommen wer-
den. 
 
Unter Berücksichtigung der planexternen Ausgleichsmaßnahmen A1 bis A5 ist 
das Kompensationsdefizit vollständig ausgeglichen (s. Tabelle   9).  
 

Gesamtübersicht Eingriff- Ausgleich

Schutzgut
Eingriff 
BP (WP)

A1 (WP) A2 (WP) A3 (WP) A4 (WP) A5 (WP)

Pflanzen und Tiere -69.716 34.451 43.080

Boden und 
Grundwasser (ÖP)

-66.802 0 0

Klima und Luft -20.600 0 7.180

Landschaftsbild -10.300 4.371 7.180

Eingriff Summe (WP) -167.418

Ausgleich Summe 
(WP)

38.822 57.440 23.719 23.719 23.719

Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanz (WP)

Ausgleich Summe (WP) 167.419

1
 

Tabelle 12:  Gesamtübersicht zur E/A-Bilanz  

 

Nach einer abschließenden Zuweisung der Ausgleichsmaßnahmen zum Ein-
griffsdefizit ist der Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes ausgeglichen.  



http://maps.lgrb-bw.de/
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml
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